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RAHMENTHE:MA: BERUFLICHE BILDUNG BEHINDERTER 

Die Diskussion über die Probleme sogenannter Randgrup­
pen ist in den letzten Jahren immer stärker geworden; auch 
in der Bildungspolitik hat sie s.tändig an Bedeutung gewon­
nen. Dabei spielt die Gruppe der Behinderten eine beson­
dere Rolle. 

"Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis" versucht einen 
überblick über den Stand der beruflichen Bildung innerhalb 
der Bemühungen um die Rehabilitation der Behinderten zu 
geben und weitere Überlegungen anzuregen. 

Die Beiträge dieses Heftes neh·men für sich nicht in An­
spruch, alle Aspekte des Themas voll zu erfassen. Dies liegt 

Manfred Harrer 

nur zum Teil an der ausgesprochen schlechten Datenlage -
auch die Praxis scheint zu kurz gekommen zu sein; der 
ordnungspolitische Aspekt dagegen hat ein leichtes Über­
gewicht., Überschneidungen einiger Beiträge waren nicht zu 
vermeiden. 
Die Redaktion wäre dankbar, wenn sich mehr Praktiker der 
Ausbildung Behinderter fänden, um ihre Sicht der Dinge in 
die Diskussion mit einzubringen. 

"Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis" ist gern be­
reit, solche Beiträge in späteren Heften zu veröffentlichen. 

Die Redaktion 

Berufliche Eingliederung Behinderter 

Die Rehabilitation von Behinderten Ist ln den letzten acht 
Jahren ein beachtliches Stück vorangekommen. Die Planun­
gen von 1970 sind durch das beispielhafte Zusammenwirken 
aller an der Eingliederung der Behinderten beteiligten Stel­
len weltgehend in die Wirklichkeit umgesetzt worden. Die 
Förderung Behinderter muß so früh wie möglich ansetzen 
und den gesamten Bildungsweg über Kindergarten und 
Schule in die weiterführende und die berufliche Bildung be­
gleiten. Welche Fragen in den verschiedenen Bildungsab­
schnitten auftreten und zu lösen sind, nach welchen Krite­
rien dies geschehen sollte und was bereits erreicht wurde, 
stellt der folgende Beitrag dar. 

Die Eingliederung der Behinderten in Arbeit, Beruf und Ge­
sellschaft ist eine sozialpolitische Aufgabe hohen Ranges. 
Rehabilitation gehört untrennbar zu einem modernen System 
der sozialen Sicherung. Ziel muß es se,in, dem einzelnen 
Menschen die Entfaltung seiner Persönl·ichkeit im Rahmen 
der Gesamtgesellschaft zu ermöglich13n. 

Zahl der Behinderten 

Das Statistische Bundesamt hat auf der Grundlage des Mi­
krozensus-Gesetzes von 1975, bezogen auf Mai 1976, ermit­
telt; daß in der Bundesrepublik Deutschland rd. 3,3 Millionen 
körperlich, geistig oder seelisch Behinderte wohnen. Hinzu 
kommen rd. 1 Million, die eine Behindertenrente (Beschädig­
tenrente der gesetzlichen Unfallversicherung, Kriegsopferver­
sorgung oder Frühinvaliditätsrente der gesetzlichen Renten­
versicherung) beziehen. 

Körperlich, geistig oder seelisch behindert im Sinne der 
Befragung des Statistischen Bundesamtes von 1976 *) war 
eine Person, wenn sie infolge eines angeborenen l:.eidens, 
einer Krankheit oder einer Unfall-/Kriegsverletzung nach 
ihrer persönlichen Meinung bzw. nach Ansicht ihres Arztes 
in der Ausübung ihrer normalen körperlichen oder geistig­
seelischen Funktion (z. B. Gehen, Sehen, ·Hören, Sprechen, 
Lernen usw.) nicht nur vorübergehend erheblich beeinträch­
tigt war, so daß sie am Leben der Gemeinschaft (Schule, 

•J Zur Zahl der Behinderten - siehe vor allem Wordelmann, Peter; 
Seite 19: in diesem Heft. 

Erwerbstätigkeit usw.) nicht ohne besondere Hilfe voll teil­
nehmen konnte. Einbezogen in die Erhebung waren auch 
Personen, die wegen ihrer körperlichen, geistigen oder see­
lischen Beeinträchtigung in Heilanstalten, Heimen o. ä. Ein­
richtungen nicht nur vorübergehend zur Behandlung oder 
Pflege untergebracht waren, sowie Personen, die zu Hause 
ständiger ärztlicher Betreuung oder Pflege bedurften. 

Nach den Feststellungen des Statistischen Bundesamtes ist 
ein großer Teil der Behinderten aufgrund der Behindenmg 
bzw. aufgrund der Behinderungsfolgen vom Erwerbsleben 
ausgeschlpssen oder in seinen beruflichen Entwicklungs­
möglichkeiten stark eingeschränkt. Nach den Ergebnissen 
des Mikrozensus 1976 sind nur 28% der Behinderten er­
werbstätig. Die vergleichbare Erwerbstätigenquote beträgt 
bei Nichtbehinderten 42,6 %. Angesichts dieser Zahlen 
kommt der Eingliederung der Behinderten in Arbeit, Beruf 
und Gesellschaft sozial- und bildungspolitisch große Bedeu­
tung zu. 

Seit Verkündung des Aktionsprogramms der Bundesregie­
rung zur Rehabilitation der Behinderten im Jahre 1970 ist 
die Lage der Behinderten in der Bundesrepublik Deutsch­
land entscheidend verbessert worden. Dieses Programm 
geht davon aus, daß allen Behinderten, unabhängig davon, 
ob es sich um Kinder, Jugendliche oder Erwachsene handelt 
und ob die Behinderung angeboren ist, auf einer Erkran­
kung, einem Unfall oder einer Kriegsbeschädigung beruht, 
alle erforderlichen medizinischen, beruflichen und sozialen 
Hilfen bereitgestellt werden müssen. 

In beispielhaftem Zusammenwirken aller an der Eingliede­
rung der Behinderten beteiligten Stellen in Bund, Ländern 
und Gemeinden, den Rehabilitationsträgern, den Arbeitneh­
mern und Arbeitgebern, den Kirchen, den Wohlfahrtsverbän­
den und der Organisationen der Beschädigten und Behinder­
ten und ihrer Familien sowie mit erheblichem finanziellen Auf­
wand ist in knapp acht Jahren die damalige Planung weit­
gehend in die Wirklichkeit umgesetzt worden. 

Dies gilt zunächst für die Verbesserung der gesetzlichen 
Grundlagen. Hinzuweisen ist besonders auf 
- die Einführung der Früherkennung für Kinder in den er­

ten vier Lebensjahren als Pflichtleistung der gesetzlichen 
Krankenkassen (1971), 
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- die Einbeziehung der Landwirte und ihrer Familienange­
hörigen in den Schutz der gesetzlichen Krankenversi­
cherung (i972), 

- die Leistungsverbesserungen für Behinderte in der So­
zialhilfe (i974), 

- das Schwerbehindertengesetz, das eine Ausdehn'ung des 
im Arbeitsleben geschützten Personenkreises auf alle 
Schwerbehinderten unabhängig von Art und Ursache der 
Behinderung brachte (i974), 

- das Rehabilitationsangleichungsgesetz, das vor allem ei­
ne weitgehende Vereinheitlichung der Leistungen der 
verschiedenen Rehabilitationsträger und ein möglichst 
nahtloses und zügiges Rehabilitationsverfahren anstrebt 
(i974), 

- das Gesetz über die Sozialversicherung Behinderter, das 
die Sozialversicherungspflicht für in Werkstätten für Be­
hinderte, in Blindenwerkstätten sowie in Anstalten und 
Heimen beschäftigte Behinderte sowie für Behinderte, 
die in Berufsbildungswerken an einer Berufsausbildung 
teilnehmen, eingeführt hat (1975). 

Neben der Verbesserung der gesetzlichen Grundlagen kam 
und kommt der beruflichen Rehabilitation en-tscheidende 
Bedeutung zu, weil Arbeit und Beruf Grundlage der wirt­
schaftlichen Existenz sind, die Persönlichkeit und das Selbst­
wertgefühl des Behinderten sowie sein Verhalten zu seiner 
Familie und zu seiner Umwelt prägen. 

Der Behinderte kann mit Nichtbehinderten im Berufsleben 
nur konkurrieren, wenn ihm eine qualifizierte Ausbildung zu­
teil wird. Auch für diesen Personenkreis gilt, daß eine gute 
Berufsausbildung der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit ist. 

Nicht zuletzt deshalb ist es zu begrüßen, daß Behinderte in 
den letzten Jahren immer mehr Beachtung bei der Diskus­
sion um die berufliche Bildung gefunden haben. Das Be­
rufsbildungsgesetz - BBiG - aus dem Jahre 1969 hat dies 
bereits deutlich gemacht. ln den §§ 48 und 49 dieses Geset­
zes sind Sondervorschriften für körperlich, geistig oder see­
lisch Behinderte enthalten. Für diesen Personenkreis gilt, 
soweit es Art und Schwere der Behinderung erfordern, der 
Ausschließlichkeitsgrundsatz des § 28 BBiG nicht. 

Frühförderung und Frühbehandlung 

Eine möglichst frühzeitige Diagnose und Einleitung von För­
derungsmaßnahmen erleichtern die Eingliederung Behinder­
ter. Die bestehende Vielzahl unterschiedlicher Leistungs­
und Funktionsträger hat im Bereich der Frühförderung und 
Frühbehandlung zu räumlich und fachlich unterschiedlichen 
Angeboten in der Praxis geführt. Durch mangelnde Koordi­
nierung wurde eine wirksame Frühbehandlung der Behin­
derten oder von einer Behinderung bedrohter Kinder er­
schwert. Die 39. Konferenz der für das Gesundheitswesen 
verantwortlichen Minister und Senatoren der Länder hat sich 
deshalb Anfang Juni i977 dafür ausgesprochen, Maßnahmen 
zur Sicherung konsequenter Frühbehandlung behinderter 
Kinder durch nachgehende Gesundheitsfürsorge zu fördern. 
Sie hat die Zusammenfassung von Beratungs- und Förde­
rungsangebolen in Form von sozialpädiatrischen Abteilun­
gen empfohlen. Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, 
daß der Aufbau eines flächendeckenden Netzes sozialpädia­
trischer Einrichtungen erforderlich ist. Diese Einrichtungen 
sollen sich aller Formen und Schweregrade kindlicher Be­
hinderungen und Entwicklungsstörungen annehmen. Dabei 
soll die ambulante Versorgung im Vordergrund stehen, die 
aufgrund eines umfassenden Behandlungsplans auch die 
Ausbildung der Eltern zur Fortführung der Behandlungs­
maßnahmen, die Weitergabe von Therapieempfehlungen an 
Ärzte, therapeutische Fachkräfte, Kindergärten und Schulen 
sowie die Überwachung des Behandlungserfolges durch 
Nachuntersuchungen enthält. ln Fällen schwerer Verhaltens-

und Anpassungsstörungen infolge der Behinderung soll sta­
tionär eine integrierte medizinische, verhaltenstherapeutische 
und heilpädagogische Behandlung durchgeführt werden. 

Förderung im vorschulischen und schulischen Bereich 

Behinderte Kinder und Jugendliche, die nicht die allgemein­
bildenden Einrichtungen besuchen können, müssen in Son­
derkindergärten und Sonderschulen ihrer Behinderung ent­

gefördert und zur beruflichen Eingliederung ge­
führt werden. 

Das Platzangebot in Sonderkindergärten zur Betreuung von 
Blinden, Gehörlosen, geistig, körperlich und mehrfach behin­
derten Kindern ist ausreichend. Den ungefähr 15 000 Kin­
dern, die im Jahre 1977 einer Betreuung im Sonderkinder­
garten bedurften, standen bereits i975 rd. i5 700 Plätze zur 
Verfügung. 

Im Schulbereich hat das Angebot an Plätzen für behinderte 
Kinder und Jugendliche in den letzten Jahren erheblich zu­
genommen. Es besteht jedoch ein Mangel an Plätzen für 
geistigbehinderte, körperbehinderte, schwerhörige, sehbe­
hinderte, sprachbehinderte und verhaltensgestörte Schüler. 
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Sonderschulen 
besuchen, hat von 321 600 im Jahre i970 auf 393 000 im Jah­
re i975 zugenommen. Im Jahr 1975 wurden rd. 306 000 Kin­
der und Jugendliche in Schulen für Lernbehinderte und 
knapp 88 000 in Schulen für die übrigen Behinderungsarten 
gefördert, darunter rd. i 000 in Gymnasien für Behinderte. 

Der Bedarf an Sonderschulen, insbesondere an Sonderschu­
len für Lernbehinderte, kann jedoch in dem Maße gesenkt 
werden, indem es gelingt, die Integration von behinderten 
Schülern in die allgemeinbildenden Einrichtungen zu ver­
bessern. 

Um eine verbesserte Eingliederung von Behinderten in an­
dere als sonderpädagogische Einrichtungen zu erreichen, 
müssen gemeinsame Angebote in allen Erziehungs- und 
Lernbereichen zur Verminderung von Sonderschulbedürftig­
keit und die Zusammenarbeit der Einrichtungen im allge­
meinen Bildungswesen mit den Einrichtungen der Behinder­
ten gefördert, der Unterricht insbesondere im Grundschulbe­
reich differenziert gestaltet und die Personal-, Raum- und 
Sachausstattung i!Tl Bildungswesen an die Bedürfnisse be­
hinderter Kinder und Jugendlicher angepaßt werden. 

Vorbereitung auf die berufliche Bildung 

Die berufliche Bildung der Behinderten muß entsprechend 
ihren jeweiligen Bedürfnissen durch gezielte Fördermaßnah­
men sichergestellt werden. Für möglichst alle Behinderten 
sollte ein berufsqualifizierender Abschluß in einem anerkann­
ten Ausbildungsberuf angestrebt werden. Dies beginnt da­
mit, daß den Behinderten die Berufswahl durch Berufsbera­
ter, die über eingehendes Wissen von den einzelnen Behin­
derungsarten und deren Auswirkung verfügen, erleichtert 
werden muß. Die richtige Auswahl macht oft weitere behin­
derungsbedingte Hilfen bei der beruflichen Ausbildung über­
flüssig. 

Soweit erforderlich, müssen Behinderte durch ausbildungs­
vorbereitende Maßnahmen für die Ausbildung in einem an­
erkannten Ausbildungsberuf befähigt werden. Dazu gehö­
ren Maßnahmen der Arbeitserprobung und der Berufstindung 
für Behinderte, bei denen nur nach einer längeren Beob­
achtung und Erprobung gesicherte Folgerungen über ihre 
Neigungen und Fähigkeiten möglich sind. ln Betracht kommen 
ferner für noch nicht berufsreife Jugendliche Förderungs­
lehrgänge zur Vorbereitung auf die betriebliche oder über­
betriebliche Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungs­
beruf. 

Die ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen werden gegen­
wärtig im wesentlichen von der Bundesanstalt für Arbeit ge-
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tragen. Dennoch obliegt auch der Schule eine besondere 
Verantwortung. Sie muß, ihrem Auftrag folgend, alle Jugend­
lichen entsprechend ihrer individuellen Fähigkeit darauf vor­
bereiten, den Anforderungen in Ausbildung und Beruf ge­
recht zu werden. Es ist deshalb zu begrüßen, daß die Län­
der entsprechend dem von Bund und Ländern gemeinsam 
in der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 
Forschungsförderung beschlossenen "Stufenplan zu Schwer­
punkten der beruflichen Bildung" und dem verabschiedeten 
und fortgeschriebenen "Programm zur Durchführung vor­
dringlicher Maßnahmen zur Minderung der Beschäftigungs­
risiken von Jugendlichen" in zunehmendem Umfang schuli­
sche berufsbefähigende Bildungsgänge (z. B. Sonderformen 
des Berufsgrundbildungsjahres, Berufsvorbereitungsjahr u. 
ä.) anbieten. 

Berufliche Bildung 

Die Ausbildung der Behinderten sollte nach Möglichkeit zu­
sammen mit Nichtbehinderten an den allgemeinen Lernor­
ten erfolgen und zu einem anerkannten Abschluß führen. 
Für Behinderte, die wegen ihrer Behinderung auf begleitende 
medizinische, psychologische und soziale Dienste angewie­
sen sind, muß ein differenziertes System von beruflichen 
Rehabilitationseinrichtungen zur Verfügung stehen. Aufgrund 
des Aktionsprogramms Rehabilitation aus dem Jahre 1970 
wurde ein umfangreiches Förderungsprogramm in Angriff 
genommen, um ein bedarfsdeckendes Netz von qualifizier­
ten Rehabilitationseinrichtungen aufzubauen. Seit 1970 wur­
den im Bereich der beruflichen Rehabilitation unter Beteili­
gung des Bundes nahezu 2,2 Milliarden DM investiert, um 
neuzeitliche, leistungsfähige und behindertengerechte Reha­
bilitationseinrichtungen zu schaffen. 

Zum gegenwärtigen Stand des Angebots an Einrichtungen 
der beruflichen Rehabilitation heißt es in der Antwort der 
Bundesregierung vom 12. 10. 1978 auf die Große Anfrage 
zur Lage der Behinderten und zur Weiterentwicklung der 
Rehabilitation, die die Fraktion der CDU/CSU im Deutschen 
Bundestag eingebracht hat: 

"Das differenzierte System von beruflichen Rehabilitations­
einrichtungen hat die Voraussetzung dafür geschaffen, daß 
die berufliche Entwicklung der Behinderten heute vielfältiger 
und chancenreicher gestaltet werden kann. Im einzelnen um­
faßt das Angebot an beruflichen Rehabilitationseinrichtungen 

- Berufsförderungswerke für die berufliche Bildung und 
Eingliederung der behinderten Erwachsenen, 

- Berufsbildungswerke für die berufliche Erstausbildung 
behinderter Jugendlicher nach Verlassen der allgemein­
bildenden Schulen und Sonderschulen, 

- Werkstätten für Behinderte, denen der allgemeine Ar­
beitsmarkt vorübergehend oder auf Dauer nicht zugäng­
lich ist sowie 

Rehabilitationszentren für medizinische und berufliche Re­
habilitationsmaßnahmen, in denen parallel mit der medi­
zinischen Rehabilitation auch die Rückkehr ins berufliche 
Leben vorbereitet wird. 

Nach dem Ausbau des vorgesehenen Netzes von 21 Berufs­
förderungswerken mit ca. 12 000 Plätze'n bestehen heute 
nennenswerte Lücken im Ausbildungsangebot für behinder­
te Erwachsene nicht mehr. Zusammen mit den Ausbildungs­
möglichkeiten betrieblicher Art und den Ausbildungsplätzen 
in Einrichtungen zur beruflichen Rehabilitation, die nicht zu 
den "anerkannten" Berufsförderungswerken zählen, stehen 
ausreichend Plätze zur Verfügung. Die in früheren Jahren 
üblichen langen Wartezeiten wurden inzwischen weitgehend 
abgebaut. Die heute noch bestehenden kürzeren Wartezeiten 
sind im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß der Beginn 
des jeweils nächsten Semesters bzw. Lehrgangs abgewartet 
werden muß. 

Das geplante Netz von qualifizierten Berufsbildungswerken 
umfaßt in einer ersten Ausbaustufe den Bau von 24 Berufs­
bildungswerken mit rd. 7 000 Ausbildungsplätzen und in ei­
ner zweiten Ausbaustufe den Bau von weiteren 12 Berufs­
bildungswerken mit rd. 3 000 Ausbildungsplätzen. 

Die erste Ausbaustufe ist inzwischen weitgehend abgeschlos­
sen. Dadurch wurde der überregionale Bedarf an Ausbil­
dungsplätzen für Körperbehinderte und spezielle Behinde­
rungsarten - wie Hör- und Sahschädigungen - abgedeckt. 
ln der zweiten Ausbaustufe, die teilweise bereits angelaufen 
ist, soll nunmehr in erster Linie das Angebot an Berufsbil­
dungswerken für Lernbehinderte abgerundet werden. Nach 
Abschluß dieser Ausbaustufe wird eine bedarfsdeckende 
Zahl von etwa 10 000 Ausbildungsplätzen für jugendliche Be­
hinderte zur Verfügung stehen. 

Der Bedarf an Plätzen in Werkstätten für Behinderte wird 
mittelfristig auf rd. 60 000 geschätzt. Diese Zahl beruht auf 
bisher gewonnenen Erfahrungen und einer Hochrechnung 
des erfahrungsgemäß auf einen Geburtsjahrgang entfallen­
den Anteils geistig Behinderter. Dabei wird davon ausgegan­
gen, daß die Werkstätten für Behinderte maßgeblich von 
geistig Behinderten in Anspruch genommen werden müssen. 
Der Ausbau eines bedarfsdeckenden Netzes von Werkstätten 
für Behinderte macht große Fortschritte. Zur Zeit stehen ca. 
35 000 Plätze in über 350 Werkstätten zur Verfügung." 

Geeignete Einrichtungen zur beruflichen Eingliederung sind 
eine wesentliche Voraussetzung für eine qualifizierte berufli­
che Rehabilitation. Um dies sicherzustellen, ist die verbind­
liche Festregung fachlicher Mindestanforderungen an die per­
sonelle, räumliche und sachliche Ausstattung von Einrichtun­
gen der beruflichen Rehabilitation notwendig. Dies insbeson­
dere deshalb, weil Behinderte, die in besonderen Rehabili­
tationseinrichtungen auf das Arbeitsleben vorbereitet oder 
auf Dauer beschäftigt werden müssen, in der Regel keine 
Wahl zwischen mehreren Ausbildungs- und Beschäftigungs­
stätten haben. Sie haben deshalb ein besonders schutzwür­
diges Interesse an einer ordnungsgemäßen Durchführung 
der beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen. 

Der Beirat für die Rehabilitation Behinderter beim Bundes­
minister für Arbeit und Sozialordnung hat inzwischen die 
Frage der fachlichen Mindestanforderungen für den Bereich 
der Berufsförderungswerke und gleichartiger Einrichtungen 
a!Jfgegriffen und nach eingehenden Beratungen im April 1978 
"Grundsätze für die Eignung von Einrichtungen zur berufli­
chen Eingliederung behinderter Erwachsener" beschlossen. 
Diese Grundsätze sollen insbesondere den Kostenträgern 
als Entscheidungshilfe für die Durchführung von beruf­
lichen Rehabilitationsmaßnahmen dienen. Der Beirat für die 
Rehabilitation hat die Grundsätze auch dem Bundesinstitut 
für Berufsbildung in Berlin mit der Bitte übersandf zu prü­
fen, ob sie als Ordnungsmittel im Bereich der beruflichen 
Bildung behinderter Erwachsener eingesetzt werden können. 
Läßt sich dies erreichen, so ist sichergestellt, daß erwachse­
ne Rehabilitanden nur in Rehabilitationseinrichtungen beruf­
lich umgeschult werden, die die Voraussetzungen der Grund­
sätze erfüllen. Der Ausschuß für Behinderte beim Bundes­
institut für Berufsbildung hat inzwischen die Beratungen auf­
genommen. 

Ausbildungsordnungen 

Die berufliche Ausbildung der Behinderten sollte grundsätz­
lich in anerkannten Ausbildungsberufen nach den allgemei­
nen Ausbildungsordnungen erfolgen. Dies ist für viele Behin­
derte möglich, wenn ihnen, bei unveränderten Ausbildungs­
inhalten Erleichterungen im Ablauf der Ausbildung gewährt 
werden. Zu denken ist dabei an Abweichungen in der 
henfolge der Ausbildungsabschnitte und an die Verlängerung 
der Ausbildungszeiten. Vielen Behinderten kann die Ausbil­
dung in einem anerkannten Ausbildungsberuf auch dadurch 
ermöglicht werden, daß der Ausbildungsinhalt in aufeinander 
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aufbauende Ausbildungsabschnitte gegliedert wird (§ 26 
BBiG); dies gilt in erster Linie für Lernbehinderte. 

Es gibt jedoch Behinderte, die aufgrund der Art und Schwe­
re ihrer Behinderung nicht in anerkannten Ausbildungsbe­
rufen ausgebildet werden können. Für diese Behinderten 
enthält § 48 BBiG besondere Vorschriften. Ausbildungen in 
anderen als anerkannten Ausbildungsberufen sind möglich. 
Für das Handwerk sind in § 42 b der Handwerksordnung 
(HwO) entsprechende Bestimmungen vorhanden. 

Zuständig für den Erlaß von Ausbildungsregelungen für Be­
hinderte, die infolge ihrer Behinderung besonderer Ausbil­
dungsgänge bedürfen, sind im allgemeinen die Kammern. 
Sie haben von dieser Möglichkeit in recht unterschiedlicher 
Weise Gebrauch gemacht. Das Schwergewicht lag dabei im 
kaufmännischen Bereich (Büropraktiker, Verkaufsgehilfe) und 
im gewerblich-technischen Bereich (Metallwerker, Hüttenwer­
ker). Die Zahl solcher Ausbildungsverhältnisse nimmt insge­
$amt zu. 1976 waren es 884, 1977 1075 Verträge (vgl. Deut­
scher Industrie- und Handelstag, Berufsbildung 1977/78, 
Obersicht 5). 

So notwendig es ist, für Behinderte, die wegen ihrer Behin­
derung auch trotz besonderer Hilfen den Inhalten der all­
gemeinen Ausbildungsordnungen nicht gewachsen sind, be­
sondere Ausbildungsordnungen zu haben und damit diese 
Behinderten nicht unerfüllbaren Leistungsansprüchen auszu­
setzen, so geboten erscheint es, sicherzustellen, daß Be­
hinderte, die mit besonderen Hilfen in anerkannten Beru­
fen ausgebildet werden Könnten, nicht in die besonderen 
Ausbildungsgänge abgedrängt werden. 

Nicht zuletzt desfl.alb sind bundeseinheitliche Regelungen 
in diesem BE!reich dringend notwendig. Der Ausschuß für 
Fragen Behinderter, der das Berufsbildungsinstitut bei sei­
nen Aufgaben auf dem Gebiet der beruflichen Bildung Be­
hinderter berät, hat dankenswerter Weise das Problem auf­
gegriffen und eine "Empfehlung für Ausbildungsregelungen 
für behinderte Jugendliche nach §§ 44, 48 BBiG bzw. §§ 41, 
42b HwO" ausgearbeitet, die der Hauptausschuß des Be­
rufsbildungsinstituts weitgehend übernommen und am 12. 
September 1978 verabschiedet hat. Damit sind bundesein­
heitliche Regelungen der Berufsausbildung für behinderte 
Jugendliche möglich, die den Leistungsanforderungen der 
allgemeinen Ausbildungsordnungen trotz besonderer Hilfpn 
nicht genügen. Entsprechendes gilt für behinderte Erwach­
sene. 

Die Empfehlung befaßt sich mit der Rechtslage, der Um­
schreibung des in Betracht kommenden Personenkreises, 
dem Verfahren zur Feststellung der Behinderun·g, der Ein-

Die wichtigsten Paragraphen 
§ 28 

Ausschließlichkeitsgrundsatz 
(1) Für einen anerkannten Ausbildungsberuf darf nur 

nach der Ausbildungsordnung ausgebildet werden. 
(2) in anderen als anerkannten Ausbildungsberufen 

dürfen Jugendliche unter achtzehn Jahren nicht ausge­
bildet werden, soweit die Berufsausbildung nicht auf 
den Besuch 'weiterführender Bildungsgänge vorbereitet. 

(3) Zur Entwicklung und Erprobung neuer Ausbil­
dungsformen und Ausbildungsberufe kann der Bundes­
minister für Wirtschaft oder der sonst zuständige Fach­
minister im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft nach Anhören des Bundes­
ausschusses für Berufsbildung 1) durch Rechtsverord­
nung die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
Ausnahmen zulassen, die auch auf eine bestimmte Art 
und Zahl von Ausbildungsstätten beschränkt werden 
können. 
1) vgl. Fußnote 1) zu § 21 BBiG 

tragung der Ausbildungsverträge in das Verzeichnis, den 
Ausbildungsinhalten, der Ausbildungsdauer sowie der Eig­
nung der Ausbilder und der Ausbildungsstätten *). 

Es bleibt zu hoffen, daß die Kammern die Empfehlung über­
nehmen. Damit ist jedoch kein Schlußpunkt gesetzt. Es ist 
zu begrüßen, daß der Ausschuß für Behinderte die Empfeh­
lung nach und nach durch die Entwicklung bundeseinheitli­
cher Regelungen nach § 48 BBiG, § 42 b HwO, insbesondere 
durch Vereinheitlichung bestehender erprobter Regelungen 
ergänzen will. Endziel muß es sein, nach Möglichkeit für jede 
Berufsgruppe bundeseinheitliche Ausbildungsgänge zu be­
kommen. Dabei darf aber nicht die Durchlässigkeit der Aus­
bildungaregelungen zu anerkannten Ausbildungsberufen aus 
den Augen verloren werden. Darauf muß der Inhalt beson­
derer Ausbildungsordnungen ausgerichtet sein; er muß sich 
so eng wie möglich an den der allgemeinen Ausbildungs­
ordnungen anlehnen. 

Zum Abschluß sei auf einen Personenkreis von Behinderten 
hingewiesen, dessen Lage in jüngster Zeit mehr und mehr 
diskutiert wird. Es handelt sich um die Behinderten, die zu 
einer Ausbildung nach § 48 BBiG, § 42b HwO (noch) nicht 
in der Lage sind, deren Unterbringung in einer Werkstatt 
für Behinderte jedoch nicht ihren Fähigkeiten Rechnung 
trägt. Diesen Behinderten müssen alle erforderlichen Hilfen 
gewährt werden, um sie zu einer Ausbildung nach § 48 
BBiG, § 42b HwO zu befähigen. Zu prüfen ist auch, ob eine 
solche Ausbildung· nicht durch Gliederung des Ausbi!'dungs­
inhalts in aufeinander aufbauende Ausbildungsabschnitte 
und/oder längere Ausbildungszeiten erreicht werden kann. 
Für diejenigen, für die !rotz solcher Hilfen eine Ausbildung 
nach § 48 BBiG, § 42b HwO nicht möglich ist, müssen in 
der Werkstatt Arbeitsmöglichkeiten vorhanden sein, in denen 
sie ihre Fähigkeiten voll entfalten können. Eigene Ausbil­
dungsordnungen, die inhaltsmäßig notwendigerweise unter 
den Sonderordnungen nach § 48 BBiG, § 42b HwO liegen 
müßten, sind abzulehnen. Es darf nicht dazu kommen, daß 
Behinderte in solche Ausbildungsordnungen abgeschoben 
werden, um den Mühen, die das Hinfül;lren dieser Behinder­
ten zu den Sonderausbildungsordnungen nach § 48 BBiG, 
§ 42b HwO erfordert, zu entgehen. Bei besonderen Ausbil­
dungsordnungen besteht auch die Befürchtung, daß der Aus­
bildungsabschluß etwas zum Ausdruck bringt, was der· Be­
hinderte in Wirklichkeit nicht zu leisten vermag. Zu bedenken 
ist schließlich, daß ein besonderer Ausbildungsabschluß für 
die betroffenen Behinderten auf einem Arbeitsmarkt, der 
durch einen Bedarf an qualifizierten Kräften gekennzeichnet 
ist, nicht von besonderem Nutzen sein kann. 

*) Zu den Empfehlungen . . . - siehe Hülsmann, Saskia; Ordnungs­
maßnahmen .•. , s. 17, in diesem Heft. 

§ 48 

Berufliche Bildung Behinderter 
(1) Für die Berufsausbildung körperlich, geistig oder 

seelisch Behinderter gilt, soweit es Art und Schwere der 
Behinderung erfordern, § 28 nicht. 

(2) Regelungen nach § 44 sollen die besonderen Ver­
hältnisse der Behinderten berücksichtigen. 

(3) in den Fällen der Absätze 1 und 2 ist 

1. der Berufsausbildungsvertrag mit einem Behinderten 
in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse 
(§ 31) einzutragen, 

2. der Behinderte zur Abschlußprüfung auch zuzulassen, 
wenn die Voraussetzungen des § 39 Abs. 1 nicht vor­
liegen. 
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Reinhard Wohlleben 

Berufsbildung in der Rehabilitation der Behinderten 

Wegen des hohen Stellenwerts von Arbeit und Beruf kann 
berufliche Rehabilitation von Behinderten weltgehend mit 
beruflicher Bildung gleichgesetzt werden. Der Verfasser stellt 
die vielfältigen Maßnahmen hierzu, die Einrichtungen und 
die wichtigsten lnstruri;ll!nte der Berufsbildung Behinderter 
vor und stellt die Möglichkeit zur Diskussion, für einzelne 
Rehabilitationsstätten und zum Zwecke des Versuchs _be­
sondere Ausbildungsgänge zu konzipieren. 

Das Aktionsprogramm der Bundesregierung vom 13. 4. 1970 
zur Förderung der Rehabilitation der Behinderten [1] hat 
jenen Zweig der öffentlichen Daseinsvorsorge, der Behin­
derten in Beruf und Gesellschaft angemessene Chancen er­
öffnen soll, nachhaltig in das Bewußtsein der Öffentlichkeit 
gerückt. Über diesen psychologischen Effekt hinaus hat das 
Aktionsprogramm den politischen Rahmen für einen diffe­
renzierten Ausball des Rehabilitationssystems in der Bun­
desrepublik Deutschland abgegeben, und zwar gleicherma­
ßen in gesetzgeberischer, finanzierungstechnischer und in­
haltlicher Beziehung. 

Was die Gesetzgebung anbelangt, ragen zwei Kodifikatio­
nen heraus. Es sind dies 

- das Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbe­
hinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (SchwbG) vom 
29. April 1974 und 

- das Gesetz üper die Angleichung der Leistungen zur Re-
habilitation (Reha-AngiG) vom 7. August 1974. 

Das letztgenannte Gesetzgebu]lgswerk hat über die Harmo­
niSJerung der Leistungen zur Rehabilitation in den rechts­
technisch möglichen Tatbeständen hinaus eine Art Grund­
definition der gesellschaftlichen Aufgabe "Rehabilitation" in 
§ 1 Abs. 1 a. a. 0. vorgenommen: 

"Die medizinischen, berufsfördernden und ergänzenden 
Maßnahmen und Leistungen zur Rehabilitation im Sinne 
dieses Gesetzes sind darauf auszurichten, körperlich, gei­
stig oder seelisch Behinderte möglichst auf Dauer in Ar­
beit, Beruf und Gesellschaft einzugliedern". 

Wie diesem gesetzlichen Auftrag nachzukommen ist, muß 
anhand der praktischen Erfahrungen auf der einen und der 
vorhandenen rechtlichen und methodischen Mögli9hkeiten 
auf der anderen Seite entschieden werden. Fest steht je­
denfalls, daß die Wiedererlangung einer angemessenen 
Wettbewerbsfähigkeit im Beruf gewissermaßen das Vehikel 
darstellt, um bei dem hohen Stellenwert von Arbeit und Be­
ruf für das Selbstverständnis des modernen Menschen die 
Re-Integration in einen vom Behinderten akzeptierten Stand­
ort innerhalb s.eines sozialen Umfelds ZJ,.\ bewirken. Damit 
ist zumindest für die berufliche Rehabilitation klargestellt, 
daß rehabilitative Vorkehrungen zugunsten des Behinderten 
weithin identisch sind mit Maßnahmen der beruflichen Bil­
'dung. Dabei ist dem Irrtum vorzubeugen, daß medizinische, 
berufliche und soziale Rehabilitation exakt voneinander zu 
unterscheidende Abschnitte des Rehabilitationsgeschehens 
darsfellten. Es handelt sich vielmehr um einen nach Möglich­
keit einheitlich zu gestaltenden Lebensvorgang von ineinan­
der übergehenden, sich teilweise aber auch gegenseitig 
überlagernden Phasen mit unterschiedlich gesetzten rehabili­
tativen Schwerpunkten. 

Die Rehabilitationsträger bemühen sich um eine maßnahme­
begleitende Erfolgskontrolle, so daß wir über die Effizienz 

der Maßnahmen aus unterschiedlichen Quellen verhältnis­
mäßig gut informiert sind, wobei die Aussagen im Ergebnis 
naturgemäß voneinander abweichen. Für Verlauf und Erfolg 
der beruflichen Umschulung bei Rehabilitanden sei hier le­
diglich auf eine Untersuchung verwiesen, die Han_::; Hofbauer 
in den Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsfor­
schung [2] veröffentlicht hat. Die Schlußfolgerungen aus der 
Untersuchung geben auch Hinweise auf Verhältnisse im Be­
reich der Berufsbildung Behinderter, die verbesserungsbe­
dürftig erscheinen. 

ln der folgenden Kurzdarstellung soll der Versuch gemacht 
werden, aus der Sicht eines Rehabilitationsträgers, nämlich 
der Bundesanstalt für Arbeit, Anmerkungen zur Funktion der 
Berufsbildung im Gesamtzusammenhang der beruflichen Re­
habilitation zu formulieren. · 

Das Reha-AngiG hat die für die Rehabilitation relevanten 
Bestimmungen des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) vom 
25. Juli 1969 neu gefaßt. Ausgehend von dem eingangs zi­
tierten Aktionsprogramm und unter Zugrundetagung der neu­
gefaßten AFG-Bestimmungen hat der Verwaltungsrat der 
Bundesanstalt für Arbeit eine Anordnung über die Arbeits­
und Berufsförderung Behinderter (A Reha) vom 31. Juli 1975 
erlassen. Auf diese rechtlichen Zusammenhänge wird je­
weils einzugehen sein, wenn die Instrumentarien der Berufs­
bildung Behinderter näher beleuchtet werden. 

1. Rehabilitationseinrichtungen und Ihre Aufgaben 

ln einer groben Gliederung können die Einrichtungen der 
beruflichen Rehabilitation wie folgt charakterisiert werden: 

a) Einrichtungen, die im Anschluß oder neben der medizi­
nischen Phase der Rehabilitation zeitgerechte Maßnah­
men zur Vorbereitung der beruflichen Bildung 
durchführen ("Einrichtungen der Kategorie II"). 

b) Einrichtungen zur außerbetrieblichen Erstausbildung der 
Behinderten, die nur mit besonderen ausbildungsbeglei­
tenden ärztlichen, pädagogischen oder sozialen Hilfen 
zu ihrem Berufsabschluß geführt werden können (Berufs­
bildungswerke, "Einrichtungen der Kategorie lila"). 

c) Einrichtungen der außerbetrieblichen Umschulung Behin­
derter, die ihren bisherigen Beruf wegen einer Behin­
derung nicht mehr ausüben können und einer Unterstüt­
zung durch medizinische, psychologische oder soziale 
Fachdienste b!'ldürfen (Berufsförderungswerke, "Einrich­
tungen der Kategorie lllb"). 

d) Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, die a11en Be­
hinderten eines regionalen Einzugsgebiet!'\s. die wegen 
Art oder Schwere der nicht, noch nicht 
oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeits­
markt tätig sein können, einen Arbeitsplatz oder Gele­
genheit zur Au'sübung einer geeigneten Tätigkeit bieten 
(Werkstätten für Behinderte, "Einrichtungen der Katego­
rie IV"). 

e) Einrichtungen zur Heranbildung und Fortbildung von Re­
habilitationsfachkräften. 

Es wäre allerdings unrichtig, die bei den Rehabilitationsein­
richtungen verfügbaren Kapazitäten für die Berufsbildung 
Behinderter zum alleinigen quantitativen und qualitativen 
Maßstab der Berufsbildungsangebote an Behinderte zu ma­
chen. Tatsächlich werden nämlich zahlreiche jugendliche und 



6 R. Wohlleben; Berufsbildung in der ,Rehabilitation der Behinderten BWP6n8 

erwachsene Behinderte in Betrieben der Wirtschaft aus- und 
fortgebildet, umgeschult und eingearbeitet. Die Zahl der 
Plätze in besonderen Rehabilitationseinrichtungen ist der 
Natur der Sache nach begrenzt. Sie müssen deshalb jenen 
Behinderten zugänglich gemacht werden, die wegen Art und 
Schwere der Behinderung auf die sog. begleitenden Dienste 
angewiesen sind. ln anderen Fällen ist gerade der Betrieb 
ein wünschenswerter und in der Praxis auch durchaus be­
währter Lernort Die berufliche Rehabilitation und damit 
die Berufsbildung Behinderter kann also auf den Betrieb 
als Rehabilitationsstätte nicht verzichten. 

2. Ausgewählte Anmerkungen zum Instrumentarium der Be" 
rufsblldung Behinderter 

Alle Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation bedürfen, von 
Rechtsgründen abgesehen, der vollen und engagierten Mit­
wirkung des Behinderten selbst, um zu einem brauchbaren 
Ergebnis zu führen. Die Mitwirkung des Behinderten ist an­
dererseits nur gewährleistet, wenn er alle Informationen er­
hält, die er benötigt, um seine berufsrelevanten Entschei­
dungen eigenverantwortlich treffen zu können. Damit stellt 
sich die Frage nach einer gewissenhaften und umfassenden 
Beratung der Behinderten in Angelegenheiten ihrer Berufs­
bildung. Die Rehabilitationsträger haben sog. Auskunfts- und 
Beratungsstellen eingerichtet, um diesem Beratungsbedürfnis 
orts- und bürgernah zu entsprechen. Damit präsentiert sich 
die Rehabilitation gegenüber dem Bürger als Teil des Sy­
stems der sozialen Sicherheit und als Dienstleistungs- und 
Förderungsangebot besonderer Art [3]. ln den Arbeitsämtern 
bemühen sich Berufsberater für Behinderte sowie Arbeits­
berater für Rehabilitanden und Schwerbehinderte um eine. 
der Neigung und Eignung des Behinderten sowie der Lage 
und Entwicklung des Arbeitsmarktes entsprechende teleolo­
gisch angelegte Beratung. Der Rehabilitationsgesamtplan 
muß mit dem Ziel einer möglichst tragfähigen Qualifizierung 
durch afltsprechende Rehabilitationsmaßnahmen die einzel­
nen ScHritte konkretisieren, die auf das Ziel zuführen. • 

Im Bedarfsfalle muß der Gesamtplan nach Maßgabe der 
Erkenntnisse, die sich aiJs dem Rehabilitationsverlauf erge­
ben, fortgeschrieben oder abgeändert werden. Auch in Fäl­
len, in denen die Bundesanstalt für Arbeit nicht der Rehabili­
tationsträger ist, erarbeiten die Arbeitsämter einen berufli­
chen Eingliederungsvorschlag und leiten ihn dem zustän­
digen Träger zu. 

Die Beratung durch die Fachkräfte des Arbeitsamtes wird 
durch die Gutachtertätigkeit der Arbeitsamtsärzte und der 
Fachpsychologen beim Arbeitsamt ergänzt und fundiert. Bei 
der Vielfalt der Lebenssact\verhalte, die im Vorfeld der Re­
habilitation zu würdigen sind, werden vertiefte Feststellungen 
zu den Möglichkeiten und Grenzen der rehabilitativen Bemü­
hungen im Einzelfall angezeigt sein. ln diesen Fällen leitet 
das Arbeitsamt Maßnahmen der Berufstindung und, Arbeits­
erprobung bei einer dafür geeigneten Rehabilitationseinrich­
tung in die Wege. Ziel ist eine differenzierte Eignungstest­
stellung, die die Wahrscheinlichkeit, daß das Rehabilitations­
ziel erreicht wird, erhärtet, gleichzeitig aber vermeidbaren 
Enttäuschungen des Behinderten, der in einer unrichtigen 
Maßnahme scheitern könnte, vorbeugt. 

Eine zunehmende B'edeutung erlangt die berufliche Vorför­
derung, mit der Absicht verfolgt wird, den unterschied­
lichen Kenntnisstand potentieller _Rehabilitanden vor Eintritt 
in einer berufsbildende Rehabilitationsmaßnahme auf eine 
Ul)gefähr gleiche Ausgangsebene zu bringen, um zu mög­
lichst homogenen Teilnehmergruppen in ,,der Maßnahme 
selbst zu gelangen. Aus der Sicht des Autors erscheint es 
erforderlich, die organisatorische und inhaltliche Ausrich­
tung der .Yorförderung bundesweit stärker zu strukturieren. 

Zur beruflichen Ausbildung, Fortbildung und Umschulung 
Behinderter sowie zu ihrer Einarbeitung im Betrieb kann 
zunächst einmal auf die in der Literatur zu diesen Berufs-

bildungsarten gemachten allgemeinen Aussagen verwiesen 
werden. Dennoch ergeben sich in der Rehabilitation eine 
Reihe von Besonderheiten, auf die in Stichworten einzuge­
hen ist. Die Berufsbildung Behinderter macht ein behinde­
rungsspezifisches methodisches Vorgehen erforderlich, das 
in erster Linie fachliche Anforderungen an die Ausbilder 
stellt. ln welchem Umfang hierzu analog den Bemühungen 
auf dem Gebiete der beruflichen Bildung Nichtbehinderter 
der Hauptausschuß des Bundesinstiuts für Berufsbildung 
eigenständige Empfehlungen verabschieden wird, bleibt der 
künftigen Entwicklung überlassen. Ein offenkundiges Be­
dürfnis ist in diesem Zusammenhang der Einbau sog. extra­
funktionaler Qualifikationen in das Curriculum. Es geht dabei 
um die Verdeutlichung und das Einüben sozialer Verhal­
tensweisen, die es dem Behinde.rten erlauben, die erreichte 
berufliche Qualifizierung in seinem sozialen Umfeld mög­
lichst unbeeinträchtigt von der Behinderung und ihren Aus­
wirkungen zum Tragen zu bringen und damit den Wettbe­
werb am Arbeitsplatz zu bestehen. 

Der Sache nach erwähnt sollen schließlich noch die Lehr­
gänge zur Verbesserung der Eingliederungsmöglichkeiten für 
jene Behinderten werden, die den Anforderungen eines an­
erkannten Ausbildungsberufes nicht und der Arbeitsaufnah­
me oder einer Tätigkeit in einer Werkstätte für Behinderte 
noch nicht gewachsen sind. ln diesen Zusammenhang ge­
hören auch die blindentechnische Grundausbildung sowie 
vergleichbare, auf die Behinderungsart abgestellte andere 
spezielle Grundausbildungen. 

3. Ausbildungsregelungen für Behinderte 

Mit dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 14. August 1969 
hat der Gesetzgeber in Obernahme des Grundgedankens 
wie er sich in § 42b des Gesetzes zur Ordnung des Hand­
werks (HwO) vom 28. Dezember 1965 vorfindet, die Voraus­
setzungen für Ausbildungsregelungen zugunsten Behinder­
ter ausdrücklich bestätigt. Die §§ 48, 49 a. a. 0. haben somit 
den Rahmen für die Regelung und Gestaltung von Ausbil­
dungsgängen zur Berufsausbildung Behinderter geschaffen, 
soweit Art und Schwere der Behinderung ein entsprechendes 
Vorgehen erforderlich machen. Der Hauptausschuß des Bun­
desinstituts für Berufsbildung hat demgemäß am 12. Sep­
tember 1978 eine Empfehlung für Ausbildungsregelungen 
nach §§ 44, 48 BBiG bzw. §§ 41, 42b HwO verabschiedet*). 

Zunächst hält er für die Rehabilitation im Wege der Berufs­
ausbildung ausdrücklich an dem Grundgedanken fest, daß 
es vorrangiges Ziel sein muß, auch Behinderte zu einem 
qualifizierenden Abschluß in einem anerkannten Ausbil­
dungsberuf zu führen. Dieses Ziel soll auch dann verfolgt 
werden, wenn die Voraussetzungen für die Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf erst im Wege der Be­
fähigung des Behinderten durch berufsvorbereitende Maß­
nahmen geschaffen werden können. Damit wird deutlich, 
daß vor allem die von der Bundesanstalt für Arbeit mit frei­
en Trägern eingerichteten Förderungslehrgänge bzw. ent­
sprechende Angebote des schulischen Bildungssystems ih­
ren Stellenwert im Hinblick auf die Ausbildung Behinderter 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf behalten, und zwar 
trotz oder besser gesagt: gerade wegen der nunmehr ge­
schaffenen Voraussetzüngen für bundeseinheitliche Regelun­
gen nach § 48 BBiG, § 42b HwO, deren Anwendbarkeit aus­
schließlich auf die Berufsausbildung Behin'derter allein schon 
durch den Gesetzeswortlaut klar begrenzt ist. Ungeachtet 
dessen stellt die Empfehlung einen wesentlichen Schritt 
nach vorne dar, Behinderten zu helfen, die aufgrund der Art 
und Schwere ihrer Behinderung nicht in anerkannten Aus­
bildungsberufen ausgebildet werden können und für die 
deshalb Ausbildungsgänge geschaffen werden müssen, die 
ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechen. Daran wird 

*) Vgl. hierzu vor allem Hülsmann, Saskia; Ordnungmaßnahmen .... , 
S. 17, in diesem Heft. 
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sich als zweiter Schritt die Entwicklung bundeseinheitlicher 
Regelungen für Ausbildungsgänge gleicher Berufsbezeich­
nung durch Abstimmung bestehender und in der Praxis be­
reits erprobter Ausbildungsgänge für Behinderte anzuschlie­
ßen haben. Hinsichtlich der Einzelheiten der Empfehlung 
wird auf die entsprechende Veröffentlichung des Bundes­
instituts für Berufsbildung (Sonderdruck) vollinhaltlich ver­
wiesen. Es sei lediglich noch erwähnt, daß die Empfehlung 
auch für die Berufsausbildung behinderter Erwachsener gilt, 
sofern die übrigen Tatbestandsmerkmale nach § 48 BBiG, 
§ 42b HwO erfüllt sind. 

Vor diesem Hintergrund kommt die Diskussion wieder in 
Gang, ob nicht ungeachtet der vorliegenden Empfehlung als 
Ausbildung deklarierte Bildungsgänge geschaffen werden 
müßten, die in Fällen besonders schwerwiegender behinde­
rungsmäßiger Beeinträchtigungen gewissermaßen unterhalb 
der Ebene der § 48 BBiG, § 42b HwO angesiedelt sind und 
etwa durch ein "hauseigenes" Zertifikat der Ausbildungs­
stätte bzw. Rehabilitationsstätte "abgeschlossen" werden 
können. Diese Forderung ist verständlich. Tatsache ist je­
denfalls, daß Art und Schwere der Behinderung in einer Rei­
he von Fällen nur ungewisse oder gar negative Prognosen 
zu den Erfolgsaussichten der Teilnahme an einem Ausbil­
dungsgang, der nach § 48 BBiG, § 42b HwO geregelt ist, 
zuläßt. Von den· berufsbildungspolitischen lmplikationen ab­
gesehen, ist freilich zunächst einmal festzustellen, daß das 
"Machbare" auf dem Gebiet der "beruflichen Bildung" Be­
hinderter vom Gesetzgeber im Siebten Abschnitt des Be­
rufsbildungsgesetzes offensichtlich abschließend umschrie­
ben ist. Als Alternative stellt sich somit lediglich die Ein­
mündung in das Beschäftigungssystem im Wege der Teil­
nahme an einer berufsvorbereitenden Maßnahme oder an 
einer Trainingsmaßnahme für die Tätigkeit in einer Werk­
stätte für Behinderte dar. Seide Maßnahmetypen aber las­
sen sich nicht unter den begrifflichen Bereich subsumieren, 
den das Berufsbildungsgesetz mit "beruflicher Bildung" 
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.meint. Auswege aus dieser Situation lassen sich e,llenfalls 
skizzieren. Zum einen ist zu erwägen, die zitierte Empfeh­
lung des Hauptausschusses dahingehend auszuloten, wel­
che praktischen Möglichkeiten sie für Ausbildungsregelun­
gen bzw. Ausbildungsgänge eröffnet, die nach Ziel und An­
forderung an den Teilnehmer auf die Belange auch Schwerst­
behinderter zugeschnitten sind. Dazu bedarf es konkreter 
Initiativen. Zum anderen sei diese Darstellung mit der Frage 
abgeschlossen, ob wenigstens für einzelne Rehabilitations­
stätten und zum Zwecke des Versuchs, in der Sache wei­
terzukommen, nicht § 28 Abs. 3 BBiG einiges hergäbe. Zu 
denken wäre an gestufte, in kleinere Lernschritte eingeteil­
te Ausbildungsgänge, die zwar auf einen Ausbildungsberuf 
im umfassenderen Sinne hinführen, an einer Vielzahl von 
Qualifizierungsschwellen aber Zwischenausstiege mit Teil­
qualifikationen zulassen. Dieser Vorschlag, der selbstver­
ständlich nichts mit Stufenausbildung zu tun hat, bedarf der 
bildungspolitischen Diskussion. Er ist nicht nur für Behin­
derte gedacht, sondern auch für sonstige in ihrem Leistungs­
vermögen beeinträchtigte, aber an ihrer beruflichen Qualifi­
zierung interessierte Zielgruppen, wie etwa Lernbeeinträch­
tigte, denen über § 48 BBiG, § 42b HwO ohnehin nicht ge­
holfen werden kann, weil die Annahme des Vorliegans einer 
Behinderung nicht zu begründen ist. Die Problematik wird 
an dieser Stelle nur angerissen, weil es, wie hier deutlich 
wird, aus der Sicht des betroffenen, sehr heterogenen Per­
sonenkreises noch Lücken gibt, die wir ausfüllen sollten. 

Anmerkungen 

[1] Sozialpolitische Informationen IV/13/1970 

[2] "Mitteilungen" 10. Jahrgang, 1977 

[3] Einen umfassenden Oberblick über Rechtsgrundlagen, Leistungen 
und Leistungsvoraussetzungen sowie Anschriften der Rehabilita­
tionsträger gibt der "Wegweiser" zur Eingliederung von Behinder­
ten in Arbeit, Beruf und Gesellschaft, 3. erweiterte Auflage, Juni 
1978, Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, Frankfurt 

Standort und Aufgabe im Bildungswesen 

Berufsmotivation ist für Behinderte besonders wichtig, Be­
rufsentscheidungen bedürfen daher besonders sorgfältiger 
Vorbereitung. Es ist notwendig, ihnen eine breite Informa­
tions- und Erkenntnisbasis über die Arbeitswelt zu vermit­
teln. Ob die bestehenden Möglichkeiten der Berufstindung 
und -bildung ausreichen und wie sie für jugendliche und 
erwachsene Behinderte weiterentwickelt werden sollten, 
stellt der Autor im folgenden Beitrag dar. Er untersucht die 
Frage der lernorte und der Lernorganisation und zeigt die 

Bereiche auf, in denen weitere Forschungs- und Entwick­
lungsarbeit notwendig wäre. 

Vorbemerkungen 

Die berufliche und soziale Eingliederung von behinderten 
Jugendlichen und Erwachsenen ist das gemeinsam gesetzte 
Ziel der Bundesregierung, der Bundesländer und der Träger 
der Rehabilitation. Die Wege zur Erfüllung dieses bildungs-
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und sozialpolitischen Auftrages sind so vielfältig, daß eine 
systematische Darstellung nicht zuletzt auch wegen der feh­
lenden Zuverlässigkeit bzw. Repräsentativität statistischer 
Untersuchungen nicht gerade erleichtert wird. Es ist jedoch 
festzuhalten, daß es kaum zuvor den Versuch gab, die "op­
timale Rehabilitation" so konzertiert anzugehen, wie dies in 
Aktionsprogrammen von Bund und Ländern, Gesetzen und 
Verordnungen der Verordnungsgeber und Träger der Reha­
bilitation und Gutachten zur Rehabilitation, beruflichen Bil­
dung und Beschäftigung von Behinderten erfolgt ist [1]. 

Die Vielfalt von Rehabilitationsbemühungen soll im folgen­
den unter den Aspekten: Aktuelle Durchführung, Wirksam­
keit, notwendige Weiterentwicklung betrachtet werden. Es 
werden dazu die Bereiche 
- Berufsdiagnostik und Berufsentscheidung 

- Berufsbildung 

ausgewählt, und zwar für die Adressatengruppen "behinderte 
Jugendliche" (Regelfall - berufliche Erstausbildung) und 
"behinderte Erwachsene" mit häufig angestrebter beruflicher 
Neuorientierung. 

Auf den Versuch von Definitionen für die hier als "Behinder­
te" zusammengelaBten Bezugsgruppen wird verzichtet, da 
im folgenden nicht auf einzelne Behinderungsarten einge­
gangen wird, die wegen ihrer Heterogenität nicht zu einer 
übergeordneten und systematischen Darstellung der beruf­
lichen Rehabilitation beitragen würde [2]. Der, Verfasser zielt 
mit seinen Ausführungen auf die Gruppe von Behinderten, 
die unabhängig von Art und Schwere der Behinderung, trotz 
differenzierter Behinderungsauswirkungen zu einer angemes­
senen beruflichen Qualifikation und damit Eingliederung in 
das Erwerbsleben durch Rehabilitationsmaßnahmen geführt 
werden können. 

1. Vorbereitung der Berufswahl und Entscheidungstindung 

Es ist sicher unbestritten, daß bei behinderten Jugendlichen 
und Erwachsenen mit erhöhter Sorgfalt die Berufsentschei­
dung vorbereitet und d.ie Abwägung der persönlichen Nei­
gung, Begabung und Eignung unter Berücksichtigung der 
individuellen Leistungsbereitschaft und -vermögen zu erfol­
gen hat. Organisatorisch könnte dies als gesichert gelten, 
wenn alle behinderten Jugendlichen und Erwachsenen die 
Dienste der Bundesanstalt für Arbeit - Berufsberatung, Psy­
chologischer und Medizinischer Dienst - rechtzeitig in An­
spruch nehmen und die Beratungsergebnisse akzeptieren 
würden. Inhaltlich und ablauforganisatorisch ist damit das 
Ziel allein jedoch nicht erreichbar, eine umfassende Berufs­
diagnostik zu realisieren, da diese Beratungen einschließ­
lich der sicherlich aussagefähigen Diagnoseverfahren des 
Psychologischen Dienstes der Bundesanstalt zu einer Stich­
tagsaussage führen muß, die prognostisch mit erheblichen 
Unsicherheitsfaktoren belastet ist. Auch wenn bei durchge­
führten Rehabilitationsverfahren nur eine Korrekturquote 
(Veränderung des Berufszieles, Abbruch der Maßnahme u. a.) 
von bis zu 10% der bewilligten Maßnahmen beobachtet 
und ·für die restlichen 90 Ofo eine berufliche Eingliederung 
realisiert werden konnte, spricht diese Tatsache. noch nicht 
für eine ausgewogene Berufswahlentscheidung. Diese hier 
überspitzt getroffene Aussage stellt die Qualität des dia­
gnostischen Leistungsangebotes der Dienststellen der Bun­
desanstalt oder anderer damit befaßter Stellen nicht in Fra­
ge; ein fundierteras Verfahren der Berufsentscheidung und 
der wirksam werdenden Selektions- und Zuweisungsmecha­
nismen erfordert vielmehr eine Prozeßorientierung [3]. 

1.1 Berufswahlvorbereitung und Berufsentscheidung bei Ju­
gendlichen 

Schulsystem und seine Leistungsmöglichkeiten 

Das differenzierte Schulsystem in del'] Bundesländern sollte 
den behinderten Kindern und Jugendlichen eine ihnen ge-

mäße Förderung in Bildung und Erziehung nicht nur für den 
allgemeinen Lebensbereich sichern, sondern bereits frühzei­
tig zur angemessenen Arbeits- und Berufseinstellung, breit 
gestreuten Berufsinformationen und Entscheidungshilfe bei­
tragen. Hierzu finden sich viele Ansätze in den Curricula 
der Bundesländer [5]. Sie konzentrieren sich in den Curri­
cula auf das Fach "Arbeitslehre" [6] oder sind in die Fächer 
"Gemeinschaftskunde, Technik/Werken, Wirtschaftskunde, 
Deutsch u. a." integriert. Die fächerübergreifende curriculare 
Lösung verhindert meines Erachtens, daß dem Jugendlichen 
die Sinnhaftigkeit der Inhalte in bezug auf seine später von 
ihm selbständig zu treffende Entscheidung bewußt _wird. 

Geht man davon aus, daß der überwiegende Teil der behin­
derten Jugendlichen in' Hauptschulen oder Sonderschulen 
zum Schulabschluß und in geringem Umfang zu einem mitt­
leren oder höheren Bildungsabschluß geführt wird, ist der 
späteste Zeitpunkt der kontinuierlich zu gestaltenden Berufs­
wahlvorbereitung ab der 7. Klasse zu setzen. Dem Jugendli­
chen muß ergänzend zu den verbalen und schriftlichen 
Informationen der Berufsberatung durch die Bundesanstaft 
für Arbeit [7] eine breite Informations- und Erlebnisbasis ge­
staltet werden, um selbst einsichtig entscheiden zu können. 
Neben der Entfaltung von Arbeits- und Berufsmotivationen, 
die die Bewältigung späterer Ausbildungs-,. Berufs- und Le­
benssituationen erheblich beeinflussen [8], muß der behin­
derte Jugendliche sich auch mit eingrenzenden Faktoren 
seiner geminderten physischen und/oder psychischen Mobi­
lität:der visuellen und/oder sprachlichen Kommunikation u. a. 
auseinandersetzen lernen. Die methodische Verarbeitung 
der Informationen über Berufsfelder, Ausprägungen in Be­
rufsbildern mit ihren arbeitsplatzbezogenen Anforderungs­
profilen sollte durch gelenkte Praxiserfahrung in Betrieben, 
Verwaltungen oder in simulierter Form erfolgen. Alle diese 
Maßnahmen beeinflussen den Prozeß der individuellen Be­
rufsentscheidung. Sie müssen dem persönlichen Entwick­
l4ngsstand des Jugendlichen angepaßt und individuell ge­
staltet werden. 

Die Schulen können Berufsentscheidungen nur exemplarisch 
vorbereiten. Eine umfassende Berufsdiagnostik kann nur im 
Zusammenwirken von Schüler, Lehrer, Eltern, Berufsberater 
[9] u. a. geleistet werden. 

Ergänzend zur bisherigen Lehrerbildung sollten umfassen­
dere Grundinformationen zur adressatengemäßen Gestaltung 
dieser Berufsentscheidungsprozesse angeboten werden. in 
den meisten Fällen fehlt den Lehrern die notwendige Orien­
tierung über die Vielzahl der beruflichen Möglichkeiten für 
behinderte Jugendliche aus eigener Erfahrung. Ausreichen­
de Betriebspraktika der Lehrer könnten zur effektiven in­
haltlichen und methodischen Gestaltung beitragen, die in 
die Lehreraus- und -Weiterbildung aufgenommen werden 
könnten. 

Die Chance, berufliche Entscheidungsprozesse positiv zu 
beeinflussen, ist gerade in diesem Lebensalter der Jugend­
lichen besonders hoch, da die persönlichen Identifikations­
prozesse entwicklungspsychologisch gesehen nicht abge­
schlossen sind. Dies gilt insbesondere für behinderte Ju­
gendliche. in diesem Lebensalter können vor allem noch die 
berufswahlerschwerenden Verhaltensdefizite, z. B. mangelnde 
Konzentrationsfähigkeit, fehlende oder eingeschränkte sozia­
le Kompetenz partiell noch kompensiert werden, die später 
sich verfestigen und nur schwer korrigierbar sind. In diesem 
Sinne ist auch die Forderung nach "Prävention vor Rehabili­
tation" berechtigt. 

Berufstindung und Arbeitserprobung 

Berufstindung und Arbeitserprobung für behinderte Jugend­
liche setzt sich das Ziel, im Zusammenwirken der in Berufs­
bildungswerken verfügbaren Fachdienste "Berufspädagogik, 
Sozialarbeit/-pädagogik, Psychologie und Medizin"· zu einer 
den Interessen und Möglichkeiten des behinderten Jugend-
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Iichen entsprechenden Berufsdiagnose zu gelangen. Sie er­
gänzt und verfeinert die schulisch verfügbaren und die von 
der Bundesanstalt für Arbeit durchgeführten Verfahren zur 
Berufswahlvorbereitung und -entscheidung. Bei beruflichen 
Rehabilitationseinrichtungen für behinderte Jugendliche (Be­
rufsbildungswerke) wurden deshalb die Abteilungen "Berufs­
findung und Arbeitserprobung" angegliedert [10]. Schon al­
lein die Aussage, "Durchführung von Maßnahmen der Be­
rufsfindung und Arbeitserprobung für Behinderte, deren be­
rufliche Eignung seitens der Dienste des Arbeitsamtes nicht 
hinreicHend geklärt ist" [11], deutet auf den Grenz- und Pro­
blembareich hin, der in einem mehrwöchigen Untersuchungs­
zeitraum geklärt werden soll. Unter Kosten-/Nutzen-Rela­
tion ist eine solche Abgrenzung auf Problemfälle sicherlich 
vertretbar; ob aber dieses Verfahren der Berufsdiagnostik 
für die Mehrzahl behinderter Jugendlicher realisiert wer­
den kann, ist z. Z. statistisch nicht belegbar, da entsprechen­
de Erhebungen fehlen. Eine Ausweitung des Verfahrens über 
die Problemfälle hinaus könnte mit Bestimmtheit zu einer 
wirkungsvolleren beruflichen Eingliederung führen. Auch der 
Zeitpunkt der Untersuchung, der häufig erst nach Schulab­
schluß liegt und damit meist zur Verzögerung bzw. zu Warte­
zeiten bis zur Aufnahme der beruflichen Rehabilitationsmaß­
nahme führt, sollte sicher noch überdacht werden. 

Die Wahl der Berufsbildungswerke als Standort dieser Unter­
suchungen erklärt sich aus zwei Gründen: 

- Erfahrenes Fachpersonal steht zur Diagnose der Lern­
leistungsfähigkeit, des Sozialverhaltens, der Motivations­
lage, zur Beurteilung der praktischen Fertigkeiten, der 
beruflichen Ausbildungsfähigkeit und der möglichen wei­
teren Entwicklung bei der unter pädago­
gischen, psychologischen, medizinischen und sozialen Ge­
sichtspunkten zur Verfügung. 

- Die praktische Erprobung kann für verschiedene Berufs­
bereiche in Werkstätten, Labors, kaufmännisch-prakti­

. sehen Übungsbüros u. a. durchgeführt werden, also un­

. ter realen Arbeits- und Lernbedingungen. Diese prakti­
sche Erprobung versucht, nach einem erarbeiteten Be­
rufsvorschlag gemeinsam mit dem Behinderten die kon­
kreten Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzanforderungen -
natürlich in einem zeitlich begrenzten Rahmen - unmit­
telbar 'handlungsorientiert' zu klären. 

Eine wirkungsvolle Berufstindung und Arbeitserprobung kann 
in den Berufsbildungswerken nur durchgeführt werden, wenn 
ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Berufsausbil­
dungsangebot verfügbar ist. Es wäre verfehlt und gegen die 
Interessen der behinderten Jugendlichen, wenn die Zielset­
zung der bestmöglichen Diagnose und Beratung durch die 
institutionellen Interessen beeinflußt und mit der Absicht 
durchgeführt würden, das eigene Berufsangebot durch Be­
rufsfindung und Arbeitserprobungsmaßnahmen zu rechtfer­
tigen. Hinsichtlich der Qualifikationsvoraussetzungen der Be­
hinderten müssen die Berufs- und Arbeitserprobungsmaß­
nahmen eine möglichst objektive Aussage garantieren. 

Es ist deshalb vordringlich, durch Forschungsvorhaben Be­
darf, Form, Inhalt un4 Methodik der Berufsfindungs- und 

zu lösen im Sinne einer 'men­
schenrechten Gestaltung der Arbeitsbedingungen für Behin­
derte, Prävention und berufliche Rehabilitation' [12]. 

1.2 Berufsentscheidung bei behinderten Erwachsenen 

Berufliche Rehabilitationsentscheidungen bei behinderten Er­
wachsenen sind differenzierter als bei Jugendlichen zu be­
trachten. Dies ist durch folgende Faktoren bedingt: 

- Erwachsene haben bei Eintritt der Krankheit/Behinderung 
in der Regel eine Berufsausbildung oder andere berufs­
qualifizierende Formen zur Wahrnehmung beruflicher Tä­
tigkeiten erfahren. 

- Das Maßnahmebündel zur Erhaltung/Sicherung der Ar­
beits- und Erwerbsfähigkeit sieht neben notwendiger 
medizinischer Rehabilitation die Formen "Ausbildung und 
Umschulung, Anlernung und Einarbeitung, Fortbildung, 
Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes, 
Förderung der Arbeitsaufnahme" vor [13]. 

Der Selektionsprozeß ist vielschichtiger durch die Zu­
ständigkeit mehrerer Stellen - Bundesanstalt für Arbeit 
und/oder Rehabilitationsträger (z. B. Rentenversicherung, 
Unfallversicherung), Rehabilitationseinrichtungen und/oder 
Anstellungsträger, Behinderter als "erwachsener" Ent­
scheidungsträger u. a. 

- Differenzierte Bewertung der Arbeitsmarkt- und Berufs­
chancen bei Um-/Neuorientierung, Risiken erfolgreicher 
Rehabilitationsmaßnahmen - Erfolgserwartungen -, At­
traktivität des zu erreichenden Rehabilitationszieles u. a. 

- Mobilität/Immobilität des Behinderten als fördernder oder 
hemmender Faktor bei Entscheidungsfindung. 

- Motivationale Variablen beim Behinderten, eine Maßnah­
me nach vorgeschlagenen Bedingungen einzugehen. 

- Trägerinteressen und differenzierende Einschätzung der 
Rehabilitationspartner zu "Berufssicherheit", erreichba­
rem Sozialstatus, Kosten-/Nutzen-Relation, Eingliede­
rungswilligkeit-Rentenanspruchcontra Rehabilitation-, 
unrealistische Einschätzung der eigenen Leistungsfähig­
keit u. a. 

Diese unvollständige Aufzählung präventiv sinnvoller oder 
rehabilitativ notwendiger Entscheidungsvariablen charakteri­
siert die Randbedingungen individueller Berufsentscheidun­
gen. Es soll hier nicht auf die Zuweisungs- und Selektions­
mechanismen im einzelnen eingegangen werden, die sich 
aus dem Spannungsfeld der verschiedenen lnterellsenslagen 
des Behinderten, der Rehabilitationsträger, den Arbeits­
markt- und Berufsbedingungen. u. a. ergeben. Organisato­
risch ist für den Erwachsenen wie beim Jugendlichen durch 
den Gesetzgeber [14] geregelt, daß unter Einschaltung der 
Bundesanstalt für Arbeit die Berufsberatung, die psycholo­
gischen und medizinischen Fachdienste unter Berücksichti­
gung von Fremdgutachten zusammenwirken. Die beruflichen 
Rehabilitationseinrichtungen für Erwachsene (Berufsförde­
rungswerke) sind bei der "Berufsfindung und Arbeitserpro­
bung" partiell beteiligt, insbesondere nimmt die Aufgabe 
das "Institut für Berufsfindung" der Stiftung Rehabilitation 
Heldeiberg wahr [15]. 

Das Ziel der "nahtlosen" Rehabilitation, d. h. der zeitlichen 
Überschneidung von medizinischer, psychologischer und 
berufsdiagnostischer Leistung im Interesse der Erhaltung 
und/oder Förderung der beruflichen Eingliederung ist noch 
nicht erreicht, da geteilte Zuständigkeiten für medizinische 
und berufliche Rehabilitation !rotz aller Bemühungen einem 
durchgängigen Verfahren im Wege stehen. Erste Erfolge 
zeichnen sich in Rehabilitationskrankenhäusern [16] ab. 
Neben der kurativen Medizin werden dort rehabilitations­
medizinische Leistungen, erweiterte Krankengymnastik, ar­
beits- und beschäftigungstherapeutische, logopädische und 
berufstherapeutische Maßnahmen koordiniert. Die Berufs­
therapie mit berufsbezogenen, eingliederungsvorbereiteten 
Untersuchungen der individuellen Belastungs- und Leistungs­
fähigkeit gewinnt hier zunehmend an Bedeutung für die Be­
rufsfindung und Arbeitserprobung und vorberufliches Trai­
ning. Es handelt sich hierbei um eine interdisziplinäre Dia­
gnostik und Therapie, die über den institutionellen Rahmen 
von Rehabilitationsmaßnahmen hinaus persönliche Berufs­
und Lebensbedingungen der Behinderten unter abgewoge­
ner Einschätzung der Behinderungsauswirkungen ber,ücksich­
tigt und Vorschläge zum weiteren Eingliederungsverfahren 
entwickelt. Ein derartiges Diagnoseverfahren hängt in der 
Validität seiner Aussagen davon ab, daß es gelingt: 
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- die bisherigen beruflichen Funktionsanforderungen des 
Behinderten bereits im Krankenhaus zu erfassen, 

- durch behindertengerechte Gestaltung seines Arbeits­
platzes die unmittelbare Eingliederung in seinem aus­
geübten Beruf zu sichern, 

- Möglichkeiten zur beruflichen Anpassung (Anpassungs­
oder Aufstiegsfprtbildung) im bisherigen Berufsfeld für 
einen anderen Arbeitsplatz zu eröffnen, 

- ein anderes Berufsfeld iür den Behinderten zu erschlie­
ßen. 

Ein derart wirkungsvolles Diagnoseverfahren muß sich auf 
detaillierte Arbeitsplatz- bzw. Qualifikationsanalysen stützen, 
die fachliche und überfachliche Anforderungen, die physische 
und psychische Belastungsprofile für einzelne Berufe bzw. 
einzelne Arbeits-/Funktionsplätze ermitteln. Untersuchungen 
haben ergeben, daß Ausbildungsordnungen, berufsbildende 
Curricula, selbst wenn sie konkrete und präzise beschrie­
bene Lernziele enthalten, sich kaum zur Ermittlung von 
Qualifikationsanforderungen in der Diagnostik eignen. 

Eine Berufsdiagnostik für Behinderte in diesem Sinne muß 
vordringlich entwickelt werden. Mit Sicherheit lassen sich 
hieraus auch Verfahren für die Berufswahlentscheidung und 
Berufsvorbereitung für nichtbehinderte Jugendliche und Er­
wachsene ableiten. Dieses weite Feld einer interdisziplinären 
Rehabilitations- und Berufsforschung könnte mit seinen Er­
gebnissen ebenfalls zur Humanisierung des Arbeitslebens 
beitragen [17]. 

2. Berufsbildung für behinderte Jugendliche und Erwachsene 

Die Jugendlichen und Erwachsenen sollen unabhängig vom 
Kausalzusammenhang und Entstehungszeitpunkt ihrer Be­
hinderung in beruflichen Bildungsformen zu einer den per­
sönlichen Bedingungen - Begabung, Neigung und Eignung 
- und den systemgegebenen Variablen- Arbeitsmarkt- und 
Strukturkomponenten u. a. - entsprechenden Berufsquali­
fikation mit Eingliederungschancen führen. Als Rahmen­
bedingungen müssen dabei beachtet werden: 

- Behinderungsauswirkungen und Mobilitätseinschränkun­
gen in der späteren Arbeitsplatzsituation dürfen sich nicht 
nachteilig auswirken. 

- Ausgewählte Berufsbereiche müssen eine berufliche Zu­
kunftsorientierung ermöglichen, um einen dauerhaften 
beruflichen Standort einnehmen zu können. 

- Die Wettbewerbsfähigkeit darf nicht durch Behinderung 
mit ihren Auswirkungen beeinträchtigt, sondern muß 
durch qualifizierte Berufsausbildung kompensiert werden. 

- Die soziale Sicherung und der mögliche soziale Aufstieg 
muß erreichbar sein. 

Neben diesen grundsätzlichen Aussagen ist für die Siche­
rung des Rehabilitationserfolges, gleich ob es sich um 
Ausbildung, Anpassung, Umschulung handelt, in jedem Ein­
zelfall nach erfolgter Berufsdiagnose folgende Überlegung 
anzustellen: 

- Wahl der(s) geeigneten beruflichen Lernorte(s) 

- Sicherung einer behindertengerechten Bildungsorgani-
sation 

- Verfügbarkeil von Methoden und Verfahren zur indivi­
duellen beruflichen Förderung zur Erreichung des Berufs­
abschlusses. oder der eingliederungsfördernden beruf­
lichen Qualifikation 

- Chancen zum Abbau eingliederungshemmender Faktoren 
zur Sicherung dauerhafter Beschäftigung. 

Diese für Jugendliche und Erwachsene geltenden Feststel­
lungen, die vom Verordnungsgeber und allen bildungspoli-

tisch relevanten Trägern/Institutionen vertreten werden, sind 
nicht unter allen Umständen im allgemeinen beruflichen Bil­
dungssystem erreichbar. Unter integrativen Gesichtspunkten 
könnte diese .. idealistische" Vorstellung durchsetzbar sein, 
wenn die für Nichtbehinderte organisierte .. berufliche Bil­
dungswelt" auch für den Behinderten gemäß seinen persön­
lichen Bedingungen eingerichtet, das Ausbildungspersonal in 
Betrieb und/oder überbetrieblicher Bildungsstätte und die 
Berufspädagogen auf diesen Personenkreis eingestellt und 
ausreichend vorbereitet wäre. 

Die Verschiedenartigkeit der Problemkreise bei der beruf­
lichen Bildung behinderter Jugendlicher und Erwachsener 
veranlaßt zur getrennten Analyse. 

Berufliche Rehabilitation behinderter Jugendlicher ' 

Der Verfasser teilt die vom Gesetzgeber ,Bund' und den 
,Ländern' vertretene Auffassung, daß Behinderte grundsätz­
lich in einem anerkannten Ausbildungsberuf ausgebildet 
werden. Dieser Grundsatz erfordert jedoch die Beachtung 
folgender Positionen: 

- Veränderung in der berufspraktischen und berufsschu­
lischen Bildungsorganisation zur Anpassung der Gegeben­
heiten an behinderungsbedingten Auswirkungen 

Methodenvarianz zur Berücksichtigung behinderungs­
bedingter Defizite 

- Berücksichtigung behinderungsbedingter Variablen bei 
der Durchführung von praktischen und theoretischen Prü­
fungen. 

Allein schon diese nicht vollzählig aufgeführten Bedingungen 
werden oder können noch nicht im allgemeinen Bildungs­
system, das sich als duales oder, unter Einbeziehung über­
betrieblicher Ausbildungsstätten, als triales Ausbildungs­
system präsentiert, dauerhaft erfüllt werden. 

Maßgeblich hierfür ist eine Vielzahl von Gründen, die kurz 
zusammengelaßt werden: 

- Die Chancengleichheit für behinderte Jugendliche ist 
nicht voll gewährleistet, da der Beginn einer Berufs­
ausbildung von der Bereitschaft der Anstellungsträger 
abhängt, einen Ausbildungsvertrag mit dem behinderten 
Jugendlichen abzuschließen und ihn bis zum Berufs­
abschluß zu fördern. Insbesondere in konjunkturellen 
Zeiten der Unterbeschäftigung führt dies bereits vor Be­
ginn einer Berufsausbildung zu einer erheblichen Benach­
teiligung der behinderten Jugendlichen. Dies führt zu 
einer Verlagerung von Berufsausbildungsgängen in beruf­
liche Rehabilitationseinrichtungen, z. B. Berufsbildungs­
werke, obwohl für viele der integrierte Bildungsweg an­
gezeigt wäre. 

- Die Lernorganisation an den verschiedenen Lernorten 
des dualen Systems kann häufig nicht die spezifischen 
Adressatenbedingungen individuell berücksichtigen, wie 
z. B. 

- heterdgene Lern- und Bildungsvoraussetzung (schu­
lische Vorbildung, Bildungsdefizite, behinderungsspe­
zifische Auswirkungen) 

- durch Organschäden bedingte individuelle Lern- und 
Arbeitsstörungen 

- Störungen in der sozialen Kommunikations- und Ko­
operationsfähigkeit 

- durch Therapie bedingte Ausfallzeiten [18]. 

Zwar hat der Gesetzgeber durch entsprechende Vorgaben 
im Berufsbildungsgesetz [19] bzw. Handwerksordnung [20] 
den zuständigen Stellen die Möglichkeit eingeräumt, ent­
sprechend Art und Schwere der Behinderung auch in an-
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erkannten Ausbildungsberufen in einzelnen Vorschriften von 
den Ausbildungsordnungen abzuweichen und damit auch in 
der Ausbildungsorganisation und dem Bildungsverfahren 
behinderungsspezifische Variablen zu berücksichtigen. Die 
Heterogenität in der Zuständigkeit der Stellen der Bundes­
republik gibt jedoch Anlaß zu der Aussage, daß dies nicht 
immer und überall berücksichtigt und damit berechtigte 
Interessen der Behinderten nicht gedeckt werden. Gleiches 
gilt für die Errichtung und Führung beruflicher Schulen für 
Behinderte, die entsprechend länderübergreifend und damit 
bedarfsdeckend verfügbar sein sollten [21]. 

Die vom Ausbildungspersonal in Betrieben und überbetrieb­
lichen Ausbildungsstätten und den Berufsschulen geforderte 
"besondere" pädagogische Qualifikation zur Ausbildung von 
behinderten Jugendlichen stellt eine weitere Schwierigkeit 
bei der Integration dieser Jugendlichen in das allgemeine 
berufliche Bildungssystem dar. Der Mangel an konkretisier­
ten Vorschriften zur pädagogisch-psychologischen Quali­
fikation des Ausbildungspersonals und der Mangel an da­
für geeigneten Ausbildungseinrichtungen lassen dies noch 
verdeutlichen. Dies wurde jedoch auf Bundes- und Landes­
ebene erkannt und führte zu entsprechenden Forschungs­
aufträgen, die sich mit den notwendigen Qualifizierungsfra­
gen des Personals befassen und ein umfassendes Curricu­
lum einschließlich der notwendigen Trainingsmaterialien ver­
fügbar machen werden [22]. 

All die genannten Schwierigkeiten rechtfertigen die lnstitu­
tionalisierung von beruflichen Rehabilitationseinrichtungen 
für Jugendliche (Berufsbildungswerke), die strukturell und 
organisatorisch den Auftrag erfüllen sollen, eine die Behin­
derungsauswirkungen kompensierende Bildungsmöglichkeit 
zu eröffnen. Auch hier sollen anerkannte Ausbildungsberu­
fe mit notwendiger Modifikation in den oben genannten Pro­
blemhereichen zu einer dauerhaften Eingliederung führen. 
Abweichend von diesem Grundsatz kann die Berufsbildung 
auch nach besonderen Regelungen in an'deren als anerkann­
ten Ausbildungsberufen erfolgen [23]. Dies darf jedoch in 
Zukunft nicht mehr dazu führen, daß ohne Bezug zu aner­
kannten Ausbildungsberufen eine "Berufsdiversifikation" von 
Sonderberufen entsteht, die unter nicht bundeseinheitlichen 
Regelungen die berufliche Mobilität und damit die dauer­
hafte berufliche Eingliederung erschweren, wenn nicht gar 
verhindern. Lösungen sind erkennbar [24], sie beschränken 
sich jedoch auf die Empfehlungen an die zuständigen Stel­
len. Die Bedenken einer Minderqualifikation und gesellschaft­
lichen Benachteiligung der behin.derten Jugendlichen sind 
dann nicht ausgeräumt, wenn die zuständigen Stellen in Zu­
kunft die Empfehlungen nicht konzertiert berücksichtigen. 

Durch Organisationsverbund der berufspraktischen und be­
rufstheoretischen Bildung der behinderten Jugendlichen bei 
Berufsbildungswerken mit angeschlossener oder integrierter 
Berufsschule lassen sich die oben angezeigten Problem­
kreise sicher besser lösen. Aber auch hier ist die Frage nach 
ausreichender berufspädagogischer und rehabilitationsspezi­
fischer Qualifikation des Ausbildungspersonals noch nicht 
umfassend gelöst [25]. Neben der berufsfachlichen Qualifi­
zierung unter Berücksichtigung der technologischen Innova­
tionen, der Arbeitsinhalte und betrieblichen Ar­
beitsbedingungen u. a. müssen die methodischen und didak­
tischen Variationsmöglichkeiten einer behindertengerechten 
Bildungsplanung, Organisation und Bewertung noch entwik­
kelt und verfügbar gemacht werden [26]. 

Berufliche Rehabilitation behinderter Erwachsener 

Die Entwicklung eines beruflichen Bildungssystems für be­
hinderte Erwachsene gestaltet sich weitaus schwieriger, als 
das bei Jugendlichen durch vorgegebene Bedingungen mög­
lich ist. Eine vollständige Berufsausbildung für Erwachsene 
im Bereich der Nichtbehinderten ist häufig nicht nötig, das 
Anpassungs- oder Aufstiegsfortbildungssystem in der Bun-

desrepublik ist noch nicht durchgehend geordnet bzw. durch 
die Zuständigkeitsvielfalt noch weit hinter dem Regelungs­
bedürfnis zurück, die Bildungseinrichtungen zur Weiterbil­
dung sind mit ihren Programmen mehr allgemein- als berufs­
bildungsorientiert, die Bildungslandschaft ist insgesamt nicht 
auf behinderte Erwachsene vorbereitet. 

Gleichermaßen ist zu berücksichtigen, daß durch inner- und 
überbetriebliche Bildungsangebote nach eingetretener Be­
hinderung Chancen zur innerbetrieblichen Umsetzung bzw. 
Einarbeitung in analoge oder ähnliche Tätigkeitsbereiche 
partiell gegeben sind. Untersuchungen bei behinderten Er­
wachsenen bestätigen eine sichere Eingliederung nach die­
sen Maßnahmen [27], sie lassen jedoch keine Rückschlüsse 
auf die den persönlichen Bedingungen und Qualifizierungs­
möglichkeiten und Notwendigkeiten entsprechende Angebote 
zu. Es ist sicher die Frage zulässig, ob diese Form der 
beruflichen Eingliederung bei den zu erwartenden technolo­
gischen und strukturellen Veränderungen in vielen Branchen/ 
Betrieben auf Dauer wegen möglicher beruflicher lmmobili­
tät in großer Zahl beibehalten werden kann. 

Bei Berufswahl und Berufsbildung für behinderte Erwachse­
ne ergeben sich noch andere Kriterien, die beachtet werden 
müssen. Dieser Personenkreis verfügt über vorberufliche 
und berufliche Erfahrungsbereiche, zeichnet sich durch "Be­
harrungsvermögen" im bisherigen sozialen Umfeld - Ar­
beitsplatz, Kollegen, Familie und andere Sozialkontakte -
aus und wird damit immobil, regionale Arbeitsmarkt- und 
Berufsbedingungen grenzen das persönlich annehmbare Be­
rufsspektrum ein u. a. An anderer Stelle wurde bereits dif­
ferenziert auf hemmende Faktoren in den Zuweisungs- und 
Selektionsmechanismen verwiesen, die noch zusätzlich wirk­
sam werden. 

Diese system-, institutionen- und personenbedingten Varia­
blen haben den Aufbau von außerbetrieblichen Bildungsein­
richtungen für behinderte Erwachsene (Berufsförderungswer­
ke) gefördert, die nach dem Aktionsprogramm der Bundes­
regierung in den vergangeneo 10 Jahren bedarfsdeckend 
errichtet wurden [28]. Auch wenn durch die Differenziertheil 
der Zuständigkeit für die berufliche Bildung Erwachsener 
hemmende Faktoren partiell wirksam wurden, war es doch 
möglich, ein sich an den zukünftigen Entwicklungen orien­
tierendes Berufsspektrum in Berufsförderungswerken anzu­
bieten, die zur dauerhaften beruflichen Mobilität und damit 
Eingliederung für die betroffenen Erwachsenen führen. Schon 
allein wegen der Organisationsform der außerbetrieblichen 
Bildungseinrichtung - berufspraktischer und theoretischer 
Bildung in einem eng verknüpften System innerhalb einer 
einzelnen Einrichtung - mußten detaillierte Arbeitsplatz­
und Funktionsanalysen in den ausgewählten Berufs-/Praxis­
bereichen durchgeführt werden. Die Ableitung der inhaltli­
chen, im kognitiven und motorischen Bereich definierbaren 
Leistungsprofile,. d. h. die Gesamtheit der von Tätigkeiten 
im jeweiligen Berufsbereich ableitbaren Merkmale und Lei­
stungsanforderungen dienen dabei als Grundlage für die 
Gestaltung der praktischen Ausbildungs-/ Arbeitsplätze und 
die curriculare Gestaltung der Ausbildungspläne. Der höhere 
Freiheitsgrad in der Gestaltung dieser Pläne in der Erwach­
senenbildung - es wird hier bewußt nicht nach Ausbildungs­
ebenen differenziert - ermöglicht die ständige Anpassung 
der Bildungsinhalte an die konkreten Berufsanforderungen 
und basiert auf einem in beiderseitigem Interesse liegenden 
Informationsfluß zwischen dem Beschäftigungssystem und 
<;Jen planenden Institutionen in der beruflichen Rehabilitation 
Erwachsener. 

Diese Aussagen treffen auch die neueren Entwicklungen zur 
beruflichen Anpassungs- oder Aufstiegsfortbildung von behin­
derten ErWachsenen, die in jüngster Zeit verstärkt entwik­
kelt werden. Diese als Alternative zur Berufsausbildung mit 
originärem Berufsabschluß zu verstehenden beruflichen Re­
habilitationsmaßnahmen werden sich 'langfristig gesehen' 
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verstärken. Die zunehmend "behindertenfreundliche" Gestal­
tung der beruflichen Umweltbedingungen durch technologi­
sche Veränderungen, das insgesamt ansteigende Bildungs­
niveau in der Bundesrepublik durch qualifizierter werdende 
Berufsausbildung bilden dafür eine Grundlage, daß es häu­
fig nach Eintritt der Behinderung nicht zu einer vollkommen 
neuen Berufsorientierung, sondern vielmehr zu Qualifizierun­
gen im bisherigen Berufsfeld durch Anpassungsmaßnahmen 
führen wird. Die bisher vorliegenden Rahmenregelungen zur 
beruflichen Anpassungs- und Aufstiegsfortbildung bedürfen 
dringend einer umfassenden Ergänzung in mehreren Be­
rufsfeldern, zumal die Regelungsbedürftigkeit für den allge­
meinen Bildungsbereich und insbesondere die beruflichen 
Rehabilitationssysteme vordringlich ist. 

Die beruflichen Rehabilitationseinrichtungen für Erwachsene 
(Berufsförderungswerke und berufliche Anpassungseinrich­
tungen für Behinderte) verfügen zwischenzeitlich über In­
strumente der Berufsplanung - Ausbildungsplanung, -Orga­
nisation und Kontrollmechanismen - einschließlich einglie­
derungsfördernder Unterstützungsstrategien. Trotzdem ist 
eine Reihe von Lücken noch auszufüllen, die auf intensiven 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten basieren müssen: 

- Die Lern/Leistungsproblerne von Erwachsenen mit ver­
schiedenen Behinderungsauswirkungen sind neben der sy­
stematischen Erfassung und Analyse noch als methodisch 
umsetzbare Lehr-/Lernstrategien für die pädagogischen 
Mitarbeiter in Rehabilitationseinrichtungen zu entwickeln. 

Die adressatengemäße und von fachinhaltlichen und or­
ganisatorischen Variablen abhängigen Verfah'ren zur Ge­
staltung der Ausbildung im praktischen Anwendungsbe­
reich sind als M'aterialien und Trainingsverfahren für Aus­
bilder in der Rehabilitation noch nicht voll verfügbar. 

Die Erweiterung kommunikativer Fähigkeiten und Erwerb 
von sozialer Kompetenz im neuen Berufs- und Lebens­
bereich für behinderte Erwachsene bedarf inhaltlich und 
materiell noch der Entwicklung und Umsetzung in den 
Ausbildungsorganisationen. 

Ein die Rehabilitationseinrichtungen übergreifendes, mo­
dulan3s Bildungssystem für Ausbilder in der berufsprakti­
schen Ausbi!dung der muß entwik­
kelt werden. 

Aus dem Systemzusammenhang der beruflichen Bildung wur­
de unter Akzentuierung beruflicher Bildungsbedürfnisse und 
Bildungsangebote' für behinderte Jugendliche und Erwachse­
ne versucht, einige Problembereiche anzusprechen. Bei an­
haltender Förderung der beruflichen Rehabilitation durch 
Träger und Institutionen wird es auch zur Durchsetzung re­
alistischer Forderungen zur beruflichen Qualifizierung und 
Eingliederung von Behinderten in unserer Gesellschaft kom­
men. 
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Gert Schmitt 

Lernbehinderte und Berufsschule - aus der Sicht 
eines Lehrers an einer Allgemeinen Berufsschule 
mit sonderpädagogischen Aufgaben 

Durchaus subjektiv gemeint Ist die Schilderung praktischer 
Probleme der Ausbildung Behinderter an einer Sonderberufs­
schule, wie sie der Autor dieses Beitrages gibt. Es war auch 
nicht die Absicht, eine wissenschaftlich abgewogene Dar­
stellung zur Einteilung der Behinderten, zu möglichen Curri­
cula oder zur weiteren Planung in diesem Bereich zu geben. 
Der Bericht aus der Praxis soll vielmehr die Diskrepanz ver­
deutlichen, die zwischen theoretischen und planerischen An­
sprüchen und der Ausbildungspraxis immer wieder droht 
sowie einen Kontrast bilden zu den anderen Belträgen die­
ses Heftes. 

1. Wer Ist oder wird lernbehindert? 

Wenn von behinderten Jugendlichen gesprochen wird, so ist 
zu unterscheiden zwischen körperbehinderten (einschl. sah­
und gehörgeschädigten) und den lern- bzw. geistigbehinder­
'ten Jugendlichen. Körperbehinderungen lassen sich im all­
gemeinen verhältnismäßig genau feststellen und in Prozenten 
ausdrücken. Bei Lern- und Geistigbehinderten sind diese 
Kriterien nicht so exakt zu erfassen und festzulegen. Exem­
plarisch mag dafür der Streit um die Behebung von Leg­
asthenie angeführt werden. Nach Ansicht vieler Fachleute 
gehören Legastheniker nicht an eine Sonderschule für Lern­
behinderte, sondern diese als Entwicklungsstörung angese­
hene Schreib- und Leseschwäche könnte durch Förderkurse 
an einer allgemeinbildenden Schule behoben werden. 

Die Überweisung eines Schülers oder einer Schülerin von 
einer allgemeinbildenden Schule an eine Sonderschule für 
Lernbehinderte ist vom Senator für Schulwesen durch Richt­
linien fixiert. Diese sollen vor allem verhindern, daß durch 

Entscheidungen etwa unbequeme Schüler ab­
geschoben werden. 

Nach meinen Erfahrungen an der Loschmidt-Oberschule, die 
als Benlfsschule nur für ehemalige lernbehinderte Sonder­
schüler zuständig ist, sind jedoch durchaus nicht alle Schüler 
wirklich lernbehindert. Eine nicht geringe Zahl von Schülern 
hätte mit ihrem Leistungsvermögen auch eine Hauptschule 
einigermaßen durchlaufen können. Bei persönlichen Gesprä­
chen geben diese Schüler häufig zu, bereits in der Grund­
schule oft geschwänzt zu haben. Die daraus resultierenden 
Lerndefizite verbunden mit mehrmaligem Sitzenbleiben waren 
dann der Grund für den Wechsel zur Sonderschule. 

Als geradezu typischen Fall, der zudem eine weitere Ursache 
für die sog. Lernbehinderung aufzeigt, gebe ich die Antwort 
wieder, die mir vor Jahren ein Schüler gab, dessen über­
durchschnittliche Intelligenz mir aufgefallen war: ,Was wäre 
aus Ihnen geworden, wenn Ihre .Mutter auf den Strich ge­
gangen und Ihr Vater ständig besoffen gewesen wäre?' 

Ich würde solche Schüler nicht mehr als lernbehindert, son­
dern als lernverhindert bezeichnen. Sie sind im Grunde 
milieugeschädigt. Man kann darüber streiten, ob diese Schä­
digung nicht auch eine Behinderung ist, aber eine echte 
Lernbehinderung ist es nicht. 

Der ganz überwiegende Teil unserer lernbehinderten Schüler 
kommt aus Arbeiter- bzw. Hilfsarbeiterfamilien. Nur sehr 

wenige Schüler stammen aus sog. bürgerlichen oder geho­
benen Kreisen. Auffallend ist auch der hohe Prozentsatz der 
Schüler, die als Erziehungsberechtigte nur ihre Mutter ange­
ben, wobei es unerheblich ist, ob die Schüler nichtehelich 
geboren oder die Eitern geschieden wurden. Einerseits fehlt 
der Vater als Leitbild und Autorität. Andererseits hat 'die 
Mutter, die in den meisten Fällen für den Unterhalt allein 
sorgen muß, weder die Zeit noch die Kraft, sich um ihr Kind 
und den Schulbesuch so kümmern zu können, wie es nötig 
wäre. Ist ein Stiefvater vorhanden, wird er nur selten zu 
einem konsolidierenden Faktor, meistens wird er sogar ab­
gelehnt. 

ln den Richtlinien des Senats für die Überweisung an Son­
derschulen wird ebenfalls gesagt, daß Schüler nach erfolg­
reicher Förderung an der Sonderschule möglichst wieder an 
die Grund- oder Hauptschule zurüc.kgeschult werden sollen. 
Diese Quote ist sehr gering. Die Schüler selbst legen häufig 
keinen Wert darauf. Sie wissen, daß sie an der Sonderschule 
zu den Klassenbesten gehören, während sie an der anderen 
Schule höchstens wieder zum Durchschnitt zählen. Der Status 
des Hauptschülers ist für sie kaum eine Motivation. Sie 
denken auch nicht daran, daß sie es später mit dem Zeugnis 
der Sonderschule schwerer haben werden, eine Lehr- oder 
Arbeitsstelle zu finden. 

Ein ähnliches Problem haben wir an unserer Schule in den 
Klassen der schwachbegabten Schüler. Auch hier weigern 
sich aus dem gleichen Grund häufig die Schüler, in eine 
Klasse mit höherem Leistungsniveau überzuwechseln, obwohl 
sie dort besser und weiter gefördert,Yierden könnten. 

2. Lernbehinderte in Ausbildungsverhältnissen 

Obwohl unsere Berufsschule nur für die lernbehinderten 
Sonderschüler zuständig ist, die in keinem Allsbildungsvef­
hältnis stehen, sondern .lediglich eine Arbeitsstelle haben 
oder arbeitslos sind, soll die Problematik der Lernbehinder­
ten, die sich mit Erfolg um eine Lehrstelle bemüht haben, 
kurz angesprochen werden. 

ln diesem Jahr gingen in Berlin aus den Sonderschulen für 
Lernbehinderte etwas über 1000 Schüler und Schülerinnen in 
die Berufsschule über. Der Prozentsatz der Schüler, die eine 
Lehrstelle fanden, lag bei knapp 10 Prozent. Dieser Prozent­
satz ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen; vor 
Jahren lag er mal bei über 30 Prozent. 

Schon immer war nicht jeder Lehrberuf für Sonderschüler ge­
eignet, sondern es blieben ihnen nur die wenigen, die keine 
allzu hohen theoretischen Fähigkeiten"und Kenntnisse erfor­
derten. Aufgrund der Arbeitsmarktlage und des Schüler­
berges sind nun auch diese Lehrberufe für Hauptschüler 
attraktiv genug oder überhaupt noch greifbar, nachdem Abi­
turienten und Realschüler immer mehr in die anderen Lehr­
berufe drängten., 

Für viele Sonderschüler ist das Lehrverhältnis noch vor oder 
zum Ablauf der Probezeit beende!. Aber auch später werden 
weitere Lehrverhältnisse abgebrochen. 
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Diese sog. Abbrecher werden dann an unsere Berufsschule 
zur Erfüllung ihrer restlichen Schulpflicht überwiesen. Bei 
den Aufnahmegesprächen gibt selten ein Berufsschüler zu, 
daß es an ihm bzw. an den mangelnden Fähigkeiten gelegen 
hat. ln der Regel sind die Meister bzw. Lehrherren schuld am 
Scheitern des Lehrverhältnisses. Die uns übersandten Schü­
lerpapiere mit den eingetragenen Noten und besonders den 
Bemerkungen auf dem Zeugnis zeigen bald den wahren 
Grund. 

Allerdings sind die Lernbehinderten oft auch einfach über­
fordert, weil sie aufgrund falscher Beratung einen Beruf er­
lernen wollten, der ihr Leistungsvermögen übersteigt. 

Gleichgültig aus welchem Grund eine Lehre abgebrochen 
wird, die Schüler sind durch ihre fortgesetzten Mißerfolgs­
erlebnisse stark frustiert. Die Integration in unseren Klassen 
ist dann häufig sehr problematisch. 

Lernbehinderte mit einem Ausbildungsverhältnis bilden in 
den Klassen ihrer Berufsschule sicher eine verschwindende 
Minderheit und könnten u. U. mehr gefördert werden. Ob und 
wieweit das an den Berufsschulen geschieht oder mögli.ch ist, 
ist mir nicht bekannt. Nur an der Berufsschule für Maler in 
Berlin-NeukÖIIn wurden eigene Klassen für Lernbehinderte 
gebildet. 

3. Lernbehinderte an Loschmidt-Oberschule 
(AIIg. Berufsschule) 

Die sog. Allgemeine Berufsschule, die alle Jugendlichen ohne 
Ausbildungsverhältnis bis zum Ende ihrer Schulpflicht (in 
Berlin dauert die Schulpflicht 12 Jahre und ist unabhängig 
vom Alter) besuchen müssen, ist seit ihrem Bestehen ein 
Problemkind des Schulwesens überhaupt. Ihr größter Mangel 
ist, daß selbst nach erfolgreichem Durchlaufen dieser Teilzeit­
berufsschule, d. h. also mit durchl!chnittlichen Noten, keiner­
lei Qualifikation erworben wird. Im Grunde kann es dem 
Berufsschüler gleichgültig sein, mit welchem Zeugnis er die 
Schule verläßt. Er kann es sogar .zerreißen und in den Pa­
pierkorb werfen, denn kaum ein Arbeitgeber, der einen Hilfs­
arbeiter. einstellt, fragt danach. 

Gerade bei der heutigen Arbeitsmarktlage bekommen die 
Lernbehinderten zu spüren, daß sie die letzten Hasen sind, 
die vom Hund gebissen werden. Sie rangieren am Ende der 
Kette der Arbeitssuchenden. Der Hund, der sie beißt, ist für 
sie die Berufsschule, denn oft genug hören sie bei der Stel­
lensuche, oder sie lesen es in den Stellenangeboten in der 
Zeitung, nur ,Berufsschulfreie' werden eingestellt. Besonders 
nachteilig wirkt sich das für 18 Jahre alte und damit voll­
jährige, aber noch Berufsschulpflichtige aus. Sie unterliegen 
zwar nicht mehr den Einschränkungen des Jugendarbeits­
schutzgesetzes, müssen aber immer noch an einem Tag der 
Woche ihrer Berufsschulpflicht nachkommen. Die Folge ist 
eine ständig steigende Flut von Befreiungsanträgen, die bei 
den Volljährigen recht großzügig, bei den jüngeren Jahr­
gängen mit gewissen Vorbehalten durch das zuständige 
Schulamt genehmigt werden. 

Eine Berufsschule solt, wie ihr Name sagt, die theoretischen 
Kenntnisse für einen Beruf vermitteln. Wenn unsere Jugend­
lichen überhaupt einen Beruf haben, dann ist es der des 
Hilfsarbeiters. So arbeiten sie heute als Lagerarbeiter im 
Discountladen, morgen als Helfer auf dem Bau, übermorgen 
als Transporthelfer bei einer Möbelfirma und nach ein paar 
Wochen sind sie u. U. arbeitslos. Sie sind weder an eine 
Fachrichtung noch ein Berufsfeld gebunden und wechseln 
sofort ihren Arbeitsplatz, wenn sie eine andere Stelle mit 
besseren Bedingungen finden. 

Für welche Arbeit, um nicht zu sagen, für welchen Beruf, 
sollen sie nun an dem einen Schultag pro Woche ausgebildet 
werden? 

Im Laufe der Jahre und nach vielen unterschiedlichen Erfah­
rungen hat sich ein gewisser dreigliedriger Fächerkanon her­
ausgebildet, der auch vom Senator für Schulwesen als Rah­
menplan gebilligt ist. Da auf den bisher meist neunjährigen 
Besuch einer Vollzeit-(Sonder-)Schule die dreijährige Berufs­
schulzeit folgt, durchlaufen die Schüler in der Regel jeweils 
ein Jahr eine sog. Holz-, Metall- und Elektro-Klasse. Dabei 
steht die Ausbildung in gewissen handwerklichen Fertigkeiten 
im Vordergrund. Sie liegen im allgemeinen den Lernbehin­
derten mehr und kommen ihrem Leistungsvermögen näher, 
als die Aneignung von theoretischen Kenntnissen. Das be­
deutet, daß sie am jeweiligen Schultag mindestens zwei 
Stunden in der entsprechenden Werkstatt unserer Schule 
arbeiten. ln den restlichen (meist vier) Stunden sind sie in 
Klassenräumen und erhalten dort Unterricht in Sozialkunde, 
Fachkunde und Rechnen. 

Um die Schüler mehr zu motivieren und um ihren Interessen 
und Fähigkeiten entgegenzukommen, bieten wir ihnen seit 
einigen Jahren nach dem ersten Berufsschuljahr anstelle des 
Fächerkanons sog. Wahlfächer oder Kurse zusätzlich an. 
Dazu gehören u. a. Wohnraumgestaltung (mit z. B. Maler- und 
Tapezierarbeiten), Sportkurse, Kochkurse, sog. Verkehrsklas­
sen (zur Vermittlung der theoretischen Kenntnisse zum Er­
werb des Führerscheins Klasse 3). 

Da das Leistungsgefälle außerordentlich groß ist (vom Lern­
verhinderten bis zum ehemaligen Schüler einer Sammelklasse 
der Sonderschule, die in einigen Fällen die Grenze zum Gei­
stigbehinderten erreichen oder auch überschreiten), werden 
die Klassen, soweit es möglich und vertretbar ist, dement­
sprechend ,sortiert'. Dadurch sollen Über- oder Unterforde­
rungen, die in beiden Richtungen durch ihre Ständigkeil 
frustrierend wirken würden, verhindert werden. Die Klassen 
für Schwachbegabte liegen in ihrer Frequenz unter der der 
sog. Normal-Klassen, um diese Schüler gezielter und effek­
tiver fördern zu können. 

Ein Problem, vor dem ,vor allem die jungen Lehrerkollegen, 
aber auch die älteren und erfahreneren Kollegen immer wie­
der stehen, ist die unbedingt erforderliche Fähigkeit, sich im 
Unterricht auf das sehr niedrige geistige Niveau der Lernbe­
hinderten zu begeben. Ich nehme mich davon nicht aus und 
stelle immer wieder durch Rückfragen bei den Schülern fest, 
daß ich über sie hinweggeredet habe. Selbst einfachste Be­
griffe, ganz abgesehen von Fremdworten, die zum alltägli­
chen Sprachgebrauch gehören, liegen häufig weit über dem 
Verständnis der Schüler. 

Fragen oder andere Initiativen gehen von unseren Lernbe­
hinderten nur ganz selten aus. Teilweise ist es Interesse­
losigkeit, teilweise Angst, sich zu blamieren, aber, und das 
ist ein großes Problem, in den meisten Fällen sind sie gar 
nicht in der Lage, sich zu artikulieren. 

Eigenständiges Denken und Handeln haben sie im Eitern­
haus kaum erlernt oder sind dazu angehalten worden. Wer 
einmal so manches Entschuldigungsschreiben von Eitern ge­
lesen hat, wundert sich nicht mehr über diese geringe Aus­
drucksfähigkeit der Schüler. 

So sind sie z. B. nicht in der Lage, die im Schulverfassungs­
gesetz festgelegten Rechte der Klassenschülersprecher, ge­
schweige der Tagesschülersprecher (an Berufsschulen) oder 
gar der Gesamtschülervertretung wahrzunehmen. Trotz viel­
facher Bemühungen seitens der Lehrer ist es bisher nicht 
möglich gewesen, über die rein formale Wahl der Klassen­
sprecher hinauszukommen. Weitere Initiativen gehen von 
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diesen gewählten Sprechern kaum aus. Anderenfalls müßten 
für unsere Schule Ausnahmeregelungen getroffen werden, 
denn die Schüler wären kaum in der Lage, die im Schulver­
fassungsgesetz vorgeschriebenen Niederschriften und Proto­
kolle von Wahlen und Sitzungen der Gremien anzufertigen. 

Die geringen intellektuellen Artikulierungsfähigkeiten unserer 
Schüler sind wohl auch der Gruncj dafür, daß Disziplin­
schwierigkeiten auf einer anderen Ebene liegen als an den 
übrigen Schulen. Während dort das provozierende Verhalten 
von Schülern häufig auf einer gewissen geistigen Ebene 
liegt, neigen unsere Jugendlichen eher zu rabaukenhaften 
und primitiv kraftmeierischen Rüpeleien. Im Grunde sind sie 
als die Artikulation ihrer durch Milieuschäden hervorgerufe­
nen Verwahrlosungstendenzen zu betrachten. 

Was die Disziplinschwierigkeiten betrifft, sollte ein Aspekt 
nicht vergessen werden: Eine Gruppenbildung sowohl posi­
tiver, aber auch vor allem negativer Auswirkung tritt an einer 
Teilzeitberufsschule seltener auf. Einerseits sehen sich die 
Schüler nur einmal in der Woche, andererseits erstreckt sich 
der Einzugsbereich der Schule auf ganz West-Berlin. Die Kon­
takte untereinander beschränken sich also wöchentlich nur 
auf wenige Stunden. Engere Bindungen zwischen einzelnen 
Schülern treten fast ausnahmslos nur dann auf, wenn sie 
sich von früher her kennen und daher meist auch in enger 
Nachbarschaft wohnen. 

Daß engere Beziehungen"der Schüler untereinander eher zu 
größeren Schwierigkeiten führen, zeigen deutlich jene Klas­
sen, die bei uns ausschließlich von Schülern gebildet werden, 
die an den übrigen Wochentagen an sog. berufsfördernden 
Lehrgängen (Jugendaufbauwerk, Jugendsozialwerk u. a.) teil­
nehmen und sich dort täglich in den Werkstätten sehen. 
Diese Klassen verbreiten in der Schule eine auffallend grö­
ßere Unruhe, und im Unterricht klagen die Kollegen über 
wesentlich mehr Disziplinschwierigkeiten. 

Ebensowenig wie ich die o. a. Unterscheidung zwischen 
Lernbe- und den -verhinderten konkret belegen kann, ist 
auch meine Behauptung nicht nachweisbar, daß im allgemei­
nen die Lernverhinderten die prozentual größeren Disziplin­
schwierigkeiten machen. 

Aber bereits bei meiner früheren und langjährigen Tätigkeit 
als Berufsschullehrer in einem Heim für Schwererziehbare 
habe ich feststellen können, daß die wirklich Lernbehinderten 
eher dazu neigen, zur Schule und zum Lehrer eine positive 
Haltung einzunehmen. Und in diesem Heim reichte die Band­
breite der Schülerschaft vom Gymnasiasten bis zum Debilen, 
so daß die Vergleichsmöglichkeit besonders groß war. 

Um bei unseren Jugendlichen überhaupt zu einem Bildungs­
erfolg zu kommen, ist die Bindung an eine Person eine we­
sentliche Voraussetzung. Noch wichtiger ist sie für milieu­
geschädigte Schüler, um auch ihre menschliche Entwicklung 
positiv zu beeinflussen. 

Welchen Einfluß eine feste Bezugsperson für die Lernbehin­
derten hat, zeigt sich, wenn in einer Klasse mehrere Lehrer 
unterrichten, oder der Klassenlehrer öfter gewechselt wird. 
Zwar bringt auch in anderen Klassen ein Lehrerwechsel u. U. 
Unruhe und Schwierigkeiten mit sich, aber ein normal be­
gabter Schüler ist anpassungsfähiger und wendiger. Bei 
Lernbehinderten sollte daher ein Lehrerwechsel möglichst 
vermieden werden. 

Bei der Beschulung von Lernbehinderten ist der erzieheri­
sche Aspekt mindestens ebenso wichtig wie der reine Lehr­
erfolg. Er wird um so wichtiger, je mehr man erkennt, wie 
mangelhaft Lernbehinderte in der Lage sind, ihr Leben zu 
gestalten und zu bewältigen. ln vielen Fällen fehlen ihnen 
die einfachsten Grundlagen, um aus ihrem Leben etwas zu 

machen. Wenn sie nicht gerade ein gewisses Selbstbewußt­
sein besitzen, was nicht sehr oft der Fall ist, haben sie z. B. 
schon Angst, ein Anliegen überhaupt vorzutragen. Vor einiger 
Zeit hat mir mal ein Schüler gesagt, dem ich aus einem be­
stimmten Grund bei der Arbeitssuche behilflich war, und mit 
dem ich deshalb einige Ämter aufsuchte: ,Wie Sie so einfach 
da überall reingehen!' Das war ein Junge, der sonst nicht 
gerade mundfaul war. 

Wie hilflos ist ein Lernbehinderter, wahrscheinlich seine Ei­
tern ebenso, wenn ein Formular auszufüllen ist. Bereits die 
Unterscheidung von ,Name' und ,Vorname', wie sie häufig in 
unterschiedlicher Reihenfolge verlangt wird, macht große 
Schwierigkeiten. 

Wer erlebt, wie problematisch es für Lernbehinderte ist, eine 
Zahl in Buchstaben zu schreiben, was jede Zahlkarte erfor­
dert, kann sich vorstellen, daß ein Antrag auf Lohnsteuer­
jahresausgleich für sie ein Buch mit mehr als sieben Siegeln 
ist. 

Welches Vertrauen müssen unsere Jugendlichen zu ihren 
Arbeitgebern haben, wenn sie nur in wenigen Fällen in der 
Lage sind, bei ihren Lohnabrechnungen allein die Richtigkeit 
der Differenz zwischen Brutto- und Nettolohn zu überprüfen. 
Wer seinen Stundenlohn mit der Zahl der geleisteten Arbeits­
stunden pro Woche malnehmen und damit seinen Wochen­
lohn errechnen kann, zählt schon zu den hervorragenden 
Rechnern. 

Selbst das Zurechtfinden in der Stadt oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist noch lange keine Selbstverständlichkeit. 
Daher ist es durchaus glaubwürdig, wenn ein Elternteil einen 
Schüler, der neu an unsere Schule gekommen ist, nach 
mehrmaligen Mahnungen selbst bringt und damit entsc,hul­
digt, er habe den Weg nicht gefunden. So stellte ich zufällig 
bei einem meiner Schüler fest, daß er monatelang, um zur 
Schule zu kommen, einen sehr großen Umweg mit völlig un­
nötigem Umsteigen auf der U-Bahn gemacht hatte. 

Diese angeführten Beispiele sind weder Grenz- noch Einzel­
fälle. Sie zeigen aber deutlich, wie sehr Lernbehinderte in 
ihrer Lebensbewältigung benachteiligt sind. Daß daher der 
Unterricht vor allem im Fach Sozialkl,mde auf eine Art Le­
benshilfe hinauslaufen muß, steht außer Frage. So manches 
im Rahmenplan für Sozialkunde aufgeführte Thema (z. B. 
,übernationale wirtschaftliche Zusammenschlüsse' oder ,Wie 
ein Gesetz entsteht') kann getrost vergessen werden. In ihrer 
Abstraktheil sind derartige Themen für unsere Schüler sinn­
los. Obendrein bleiben sie von geringerer Bedeutung, so­
lange den Schülern nicht geholfen wird, wie sie beispiels­
weise zu einer geeigneten Wohnung gelangen, was in einem 
Mietvertrag stehen kann und darf und was nicht, oder wie 
sie eines Tages an das Kindergeld für ihre eigenen Kinder 
kommen. 

Der theoretische Unterricht muß sich in jedem Fall zunächst 
auf die Grundlagen beschränken, ob im Lesen und Schrei­
ben, Rechnen oder in der Sozialkunde. Dabei dürfte klar 
sein, daß eine dreijährige Teilzeitberufsschule nicht mehr das 
nachholen kann, was die vorhergehende neunjährige Voll­
schulzeit nicht erreicht hat. 

Wie jeder Mensch verfügen Lernbehinderte über ein gewis­
ses Potential an Intelligenz und Fähigkeiten, das geweckt 
und gefördert werden muß. Die Erfolge bleiben aber zugege­
benermaßen gering, da Lernbehinderte selten über Konzen­
trationsvermögen und Ausdauer verfügen. Das .macht sich 
besonders im mündlichen Unterricht schon nach kurzer Zeit 
durch Unruhe in den Klassen bemerkbar. Es muß dann u. U. 
kurzfristig auf Eigenarbeit in schriftlicher Form (Schreiben, 
Rechnen, Zeichnen) umgeschaltet werden. Eine rein geistige 
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Betätigung liegt Lernbehinderten wenig, auch wenn es nur 
darum geht, einfachste Probleme durch logisches Denken 
und Kombinieren zu lösen. Erst wenn sie ihre geistige Arbeit 
quasi produktiv in eine m?inuelle Tätigkeit umsetzen können, 
ist ihnen eine weitere und intensive Konzentration möglich. 

Bei allen Bemühungen, die Lernbehinderten zu fördern, sollte 
nicht vergessen werden, daß ihre Anwesenheit in der Schule 
häufig nur der Pflicht zum Schulbesuch zu verdanken ist und 
nicht zunächst ihrem Lernwillen. Sie zum Lernenwollen zu 
motivieren, nicht nur kurzfristig, ist eines der größten und 
st.ändig auftretenden Probleme .• 

Daß an einer Schule, die mit ihrem Abschluß keine Qualifi­
kation vergibt, der Prozentsatz der Schulschwänzer höher 
liegt als an anderen Schulen, dürfte verständlich sein. Aber 
das ist nicht das Problem der Lernbehinderten, sondern der 
Allgemeinen Berufsschule überhaupt. Zudem kommen, wie 
o. a., unsere lernbehinderten Schüler zu einem überwiegen­
den Teil aus einer Bevölkerungsschicht, in der das Eitern­
haus wenig tut, um das Lerninteresse ihrer Kinder zu unter­
stützen oder gar zu fördern. in vielen Schreiben (z. B. Ent­
schuldigungen, Befreiungsanträge) machen Eitern die Be­
rufsschule dafür verantwortlich, daß ihr Kind keine Arbeits­
stelle findet. Das sind wenigstens die Eitern, die ehrlich ihre 
Meinung sagen, und nicht das Schwänzen mit einer recht 
fadenscheinigen und häufigen Entschuldigung (,Ihm war 
nicht wohl') noch decken. 

Einige Sätze zu einem vielleicht vermuteten Drogenproblem: 
Drogen scheinen bis auf ganz wenige Ausnahmen für Lern­
behinderte keine akute Gefahr zu sein. Es ist jedoch möglich, 
daß es bei sog. Daw3rsch1Nänzern, die wir praktisch nie zu 
Gesicht bekommen, eine gewisse Dunkelziffer gibt. Auch die 
Ersatzdroge Alkohol spielt an unserer Schule nicht die Rolle, 
wie man annehmen könnte. Es gibt einige Jugendliche, die 
zum Alkohol neigen, aber kaum als ausgesprochene Trinker 
bezeichnet werden können. 

4. Zielvorstellungen 

Wie bereits erwähnt, ist die Allgemeine Berufsschule seit ih­
rem Bestehen ein Problemkind des Schulwesens. Trotz etli­
cher Verbesserungsmöglichkeiten bin ich der Meinung, daß 
es eine Ideallösung nicht geben wird, auch oder erst recht 
nicht für Lernbehinderte. Mit mehr Geld, das heißt mit besse­
rer Ausstattung der Schule und mit kleineren Frequenzen in 
den Klassen, wäre einiges zu bessern. Die Schüler mehr zu 
motivieren, ist eine durchaus richtige Forderung. Wer jedoch 
behauptet, daß sei über andere und bessere Curricula allein 
möglich, kennt die Praxis nicht. Wenn es auch nicht als 
Gegenbeweis anzusehen ist, habe ich mehrfach versucht, 
Schüler einer Klasse ein alle interessierendes Thema selbst 
finden zu lassen. Es war noch nie möglich, ein Thema zu 
finden, an dessen Erörterung sich alle Schüler gleichermaßen 
beteiligten. 

Die Frage bleibt also, welche Lösung zwar nicht ideal, aber 
die optimale wäre. Auch da muß ich eine 'eindeutige Antwort 
schuldig bleiben. 

Eine Möglichkeit wäre, eine Art ,gelernten Hilfsarbeiter' mit 
einer gewissen Qualifikation zu schaffen und ihm damit ein 
Lehrziel zu geben. Fragt sich nur, wie unsere Wirtschaft das 
honoriert. Und versuchen wir das bisher nicht ständig, indem 
wir den Berufsschülern theoretische und handwerkliche 
Kenntnisse auf breitester Grundlage vermitteln? Wenn die 
Wirtschaft eine zum Ende der Schulzeit bestandene Prüfung 
für diesen ,gelernten Hilfsarbeiter' mit einem besseren Lohn 

bezahlen würde, könnte es anders aussehen. Aber ich bin 
sicher, daß sich die Wirtschaft keinen qualifizierten Hilfs­
arbeiter aufdrängen lassen wird. An den geplanten Berufs­
feldbezogenen Oberstufenzentren sollen demnächst die sog. 
Ungelernten wenigstens in einem Berufsfeld so eine Art 
Qualifikation erhalten. Das jedoch widerspricht m. E. der 
neuerdings immer häufiger geforderten Mobilität im Berufs­
leben. Soll da ausgerechnet der Hilfsarbeiter, dessen Arbeits­
platz am ehesten wegrationalisiert wird, immobil gemacht 
werden? 

Ich bin der Meinung, daß eine möglichst breite Grundlage an 
Wissen und Fertigkeiten für den Hilfsarbeiter wichtiger ist 
als auch eine nur teilweise Ausrichtung oder gar Festlegung. 
Für Lernbehinderte halte ich es darüber )linaus für noch be­
deutsamer, ihnen die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie zur 
Bewältigung des Lebens überhaupt und nicht nur für die 
Arbeitswelt benötigen. 

Vor wenigen Tagen wurde in Berlin das Gesetz verabschie­
det, das das 10. Vollzeitschuljahr ab 1. Januar 1979 zur 
Pflicht macht. Die bisher erwogene Absicht für unsere Berufs­
schule für Lernbehinderte ist, daß sie dann nur noch für die 
Sonderschüler zuständig sein soll, die nicht in die 9. Klasse 
der Sonderschule versetzt wurden bzw. das Ziel der 9. Klas­
se (Abschlußzeugnis) nicht erreicht haben. Ein 10. Schuljahr 
soll es in Zukunft an einer Sonderschule nicht mehr geben. 
Die Sonderschüler mit dem Abschluß der 9. Klasse sollen 
ihr 10. Schuljahr an einem Berufsfeldbezogenen Oberstufen­
zentrum absolvieren mit der Möglichkeit, dort den Haupt­
schulabschluß zu erlangen. 

Dabei habe ich ernste Bedenken, ob es möglich sein wird, 
die Lernbehinderten an diesen Mammutschulen wirklich zu 
integrieren und so zu fördern, wie es geplant und propagiert 
wird. Wie o. a. ist eine feste Bezugsperson eine wesentliche 
Voraussetzung, um bei Lernbehinderten überhaupt zu einem 
Bildungserfolg zu kommen. Ob das an einem Oberstufen­
zentrum, das vom Gymnasiasten bis zum Lernbehinderten 
reicht, verwirklicht werden kann, wage ich zu bezweifeln. 
Hoffentlich bilden die Lernbehinderten dort nicht das fünfte 
Rad am Wagen. 

Nur die ,schwachen' Sonderschüler werden für dieses 10. 
Vollzeitschuljahr an unsere Schule überwiesen. Nach diesem 
Jahr können sie, wenn sie eine Arbeitsstelle nachweisen, von 
der weiteren Berufsschulpflicht befreit 'vYerden. 

Ich gebe zu, daß ein Vollzeitschuljahr zunächst effektiver er­
scheint als die dreijährige Teilzeitberufsschule und, was die 
reine Wissensvermittlung betrifft, auch ist. Aber einerseits 
fehlt diesery Schülern dann jeder Bezug zur Arbeitswelt. D[e 
Arbeit in den Werkstätten unsere.r Schule kann diesen Bezug 
nicht herstellen. So wird z. B. die Behandlung von sozial­
kundliehen Themen wie Lohnabrechnung, Steuern, Sozial­
versicherung für unsere Schüler in einem abstrakt unver­
ständlichen Raum stehen. Eine sehr wesentliche Motivation, 
ging es doch bisher um ihr eigenes Geld, wird ihnen mit der 
Vollzeitschule genommen. Sämtliche Fragen, die bisher häu­
fig im Unterricht auftauchten und aus ihrem Berufs- ooer 
Arbeitsleben kamen, verlieren ohne den realen Hintergrund 
an Interesse. 

Andererseits habe ich immer. wieder festgestellt, wie sehr 
das Interesse der Schüler in den sog. Endklassen, wenn sie 
also 18 Jahre alt werden oder bereits sind, an Problemen 
steigt, die mit der Volljährigkeit und dem. näherrückenden 
Wegzug aus dem Elternhaus auf sie zukommen. Diese wich­
tige Lebenshilfe und. Unterstützung kann ihnen die Schule 
dann nicht mehr vermitteln, sie sind inzwischen ,von der 
Schulpflicht befreit'. 
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Saskia Hülsmann 

Ordnungsmaßnahmen im Bereich der Berufsbildung 
behinderter Jugendlicher 

Für Jugendliche, die aufgrund der Art und Schwere ihrer 
Behinderung nicht in einem anerkannten Ausbildungsberuf. 
ausgebildet werden können, müssen Ausbildungsgänge ge­
schaffen werden, die ihren Neigungen und Fähigkeiten ent­
sprechen. Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 14. August 
1969 hat in § 48 insoweit erstmals die Möglichkeit von Son­
dervorschriften eingeführt. Entsprechende Vorschriften sind 
ln § 42 der Handwerksordnung (HwO) enthalten. 

Unter dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit behinderten­
gerechter Ausbildungsgänge auf Bundesebene hat der 
Hauptausschuß des Bundesinstituts für Berufsbildung Rah­
menrichtlinien als Empfehlung verabschiedet. Darüber hinaus 
ist die Entwicklung bundeseinheitlicher Regelungen für Aus­
bildungsgänge gleicher Berufsbezeichnung durch Abstim­
mung bestehender und in der Praxis bereits erprobter Aus­
bildungsgänge für behinderte Jugendliche vorgesehen. 

Zu den schwierigsten Ausbildungsproblemen zählt die Be­
rufsausbildung behinderter Jugendlicher. Nur durch Zusam­
menwirken aller beteiligten Stellen können für sie Lösungen 
gefunden werden. Vorrangiges Ziel geeigneter Maßnahmen 
muß es sein, auch behinderte Jugendliche zu einem berufs­
qualifizierenden Abschluß zu führen. Es ist dabei erforder­
lich, für die besonderen Bedürfnisse dieser Jugendlichen 
differenzierte Hilfen zu entwickeln und einzusetzen. 

Personenkreis 

Ausbildungsregelungen nach § 48 Berufsbildungsgesetz 
(BBiG), § 42b Handwerksordnung (HwO) gelten ftlr körper­
lich, geistig oder seelisch behinderte Jugendliche. in der 
Ausbildungspraxis werden neben körper- und sinnesbehin­
derten Jugendlichen auch "Lernbehinderte" als behindert 
im Sinne des Gesetzes angesehen. Hierbei handelt es sich 
um Jugendliche mit "erheblichen und nicht nur vorüberge­
henden Minderungen der intellektuellen Leistungsfähigkeit, 
häufig verbunden mit Verzögerungen und Beeinträchtigungen 
in der Entwicklung der Persönlichkeit, teilweise auch mit zu­
sätzlichen Behinderungen (Mehrfachbehinderte)". 

in bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien*) für Ausbildungs­
regelungen nach § 48 BBiG, § 42b HwO, die vom Hauptaus­
schuß des Bundesinstituts für Berufsbildung am 12. Septem­
ber 1978 als Empfehlung verabschiedet worden sind, wurde 
diese kurze Umschreibung des Personenkreises gewählt und 
auf eine differenziertere Definition verzichtet, da eine ge­
naue Abgrenzung des Begriffs "Lernbehinderung" zu Be­
griffen wie lerngestört, lernbeeinträchtigt etc. per se nicht 
möglich ist. Dies liegt in erster Linie darin begründet, daß 
Lernversagen und seine Folgen auf die jeweils vorhande­
nen Umwelt- und Lernbedingungen relativiert werden muß. 
Grob gesagt, ist Lernbehinderung jedoch mehr dem Pol des 
schwerwiegenden, andauernden und umfänglichen Schulver­
sagans zuzuordnen, während Lernstörungen und Lernbe­
einträchtigungen eher partiell auftreten. Im Hinblick auf die 
berufliche Integration des einzelnen betroffenen Jugendli­
chen kann eine allgemeine Definition jedoch keine verbind­
liche Richtlinie darstellen, Hier muß die Feststellung über 
Art und Grad der Lernbeeinträchtigung oder dJiH -behinde-

*) Bundesinstitut für. Berufsbildung (Hrsg.): Empfehluhg des Hauptaus­
schusses des Bundesinstituts für Berufsbildung für Ausbildungsre­
gelungen für behinderte Jugendliche, Berlin 1978 

rung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen individuell 
erfolgen. in den Rahmenrichtlinien wurde daher die Um­
schreibung des Personenkreises mit einem Verfahren zur 
Feststellung der Notwendigkeit einer Ausbildung nach § 48 
BBiG, § 42b HwO gekoppelt. 

Feststellung der Behinderung und deren Auswirkungen im 
Hinblick auf Berufsziel und Lernort · 

Sonderformen der Berufsausbildung dürfen für behinderte 
Jugendliche nur dann Anwendung finden, wenn .eine Aus­
bildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf aufgrund 
der Art und Schwere der Behinderung nicht in Betracht 
kommt. Aus diesem Grunde kommt der Feststellung der Not­
wendigkeit der Ausbildung nach einer sog. "Kammerrege­
lung" (Ausbildungsregelung nach § 48 BB,iG, § 42b HwO) be­
sondere Bedeutung zu. 

Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Ausschusses für Fra­
gen Behinderter (AFB), der das Bundesinstitut für Berufs­
bildung berät, hat unter Hinzuziehung zusätzlicher sachkun­
diger Mitarbeiter der Bundesanstalt für Arbeit (BA) daher 
folgenden Vorschlag für ein Verfahren zur Vorbereitung der 
beruflichen Eingliederung von Abgängern aus Schulen für 
Lernbehinderte (Sonderschulen) und vergleichbp.re Perso­
nengruppen aus anderen Schularten ausgearbeitet (dieses 
Verfahren wurde in die Empfehlungen für Rahmenrichtlinien 
aufgenommen): 

1. Schülerbeurteilung für die Berufsberatung durch Lel)rer 
und schulische Beratungsdienste (evtl. zusätzlich durch 
Erziehungspersonen) über Lernleistungsfähigkeit, Sozial­
verhalten etc.; 

2. berufliche Beratung durch die Arbeitsämter; 

3. bringt die berufliche Beratung keine hinreichende Klä­
rung hinsichtlich des Ausbildungszieles und/oder Lernort, 
werden Fachdienste der Bundesanstalt für Arbeit, insbe­
sondere der psychologische Dienst, eingeschaltet. 

Dies muß erfolgen, wenn vermutlich eine Berufsausbil­
dung nach § 48 BBiG, § 42b HwO erwogen wird; 

4. reichen diese Maßnahmen nicht aus, sollten in dafür ge­
eigneten Einrichtungen, beispielsweise in Berufsbildungs­
werken, unter Einschaltung von Berufspädagogen, Psycho­
logen u. a. Fachkräfte der Rehabilitation weitere notwen­
dige Abklärungen erfolgen. Dieses Verfahren soll mit der 
Schulentlassung abgewickelt sein; 

5. bei besonderen Problemfällen sollen Maßnahmen der Be­
rufsfindung und Arbeitserprobung oder andere berufsvor: 
bereitende Maßnahmen durchgeführt werden. 

Die Arbeitsämter erstellen den beruflichen Gesamtplan un­
ter Berücksichtigung der unter Punkt 1 bis 5 gewonnenen 
Erkenntnisse. in diesem Zusammenhang wird auch festge­
legt, welcher Lernort in Frage kommt (z. B. Berufsbildungs­
werke oder Betriebe) und welche besonderen pädagogischen 
Maßnahmen und sonstige· Hilfen zur beruflichen Integration 
des Betroffenen notwendig sind. 

Rechtslage 

Nach § 48 BBiG, § 42b HwO gilt für die Berufsausbildung 
körperlich, geistig oder seelisch Behinderter, soweit es Art 
und Schwere der Behinderung erfordern, der Ausschließlich-
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keltsgrundsalz des § 28 BBiG bzw. § 27 HwO nicht. Danach 
dürfen diese behinderten Jugendlichen in anerkannten Aus­
bildungsberufen abweichend von der Ausbildungsordnung 
oder in anderen als anerkannten Ausbildungsberufen ausge­
bildet werden. 

Den für die Durchführung des Gesetzes zuständigen Stel­
len (in der Regel IHK, HK) ist es übertragen, nach § 44 
BBiG, § 41 HwO Regelungen für die berufliche Bildung 
Behinderter bezogen auf den jeweiligen Kammerbereich zu 
treffen. 

Derzeitige Situation 

Die einzelnen Kammern haben die gegebenen Möglichkeiten 
sowohl hinsichtlich der .Zahl der Regelungen als auch hin­
sichtlich deren Strukturiertheil sehr unterschiedlich genutzt. 
Insgesamt gibt es z. Z. über 200 "Kammerregelungen" *), 
wobei die· zahlenmäßige Verteilung auf die einzelnen Kam­
merbf;,zirke sehr unterschiedlich ist. Auch die inhaltliche Ge­
staltung (Anforderungsniveau) und der Aufbau 
(z. B. Ausbildungsdauer) der Kammerregelungen sind unein­
heitlich. Aufgrund dieser Uneinheitlichkeit können den Ju­
gendlichen erhebliche Nachteile erwachsen. Von besonderem 
Nac:;hteil für die Betroffenen ist hierbei, daß die regionale 
Mobilität der behinderten Arbeitnehmer, durch die unter­
schiedliche Ausbildung (insbesondere innerhalb von Berufen 
gleicher Berufsbezeichnung) erschwert wird. Es wurde des­
halb dringend notwendig, einheitliche Kriterien für Kammer­
regelungen zu schaffen. Dies entspricht auch dem Beschluß 
des Bundesausschusses für Berufsbildung vom 25. 8. 1976: 

"Der Bundesausschuß hält es für notwendig, auf Bundes-
ebene, zumindest auf La.ndesebene, einheitliche Regelungen 
für die Berufsausbildung ßehinderter zu schaffen. Er emp­
fiehlt, daß das Bundesinstitut für Berufsbildung(sforschung)"'") 
u. a. Beispiele für Rahmenkonzeptionen für die Berufsaus­
bildung Behincjerter vorrangig erarbeitet" *"'*). 

Rahmenrichtlinien für Ausbildungsregelungen nach § 48 
BBIG, § 42b HwO 

Der Bezugsrahmen für alle Ausbildungsregelungen nach § 48 
BBiG, § 42b HwO sollen künftig die vorliegenden Rahmen­
richtlinien sein, die der Hauptausschuß des Bundesinstituts 
für Berufsbildung am 12. September 1978 als "but"ldeseinheit­
liche Empfehlung für die Regelung und Gestaltung von Aus­
bildungsgängen zur Berufsbildung behinderter Jugendlicher" 
verabschiedet hat. Damit wurden die Voraussetzungen ge­
scf'laffen, daß Ausbildungsgänge für behinderte •Jugendliche, 
die auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes und der 
Handwerksordnung von den zuständigen Stellen verabschie­
det wurden, nach einem einheitlichen Rahmen geregelt wer­
den können. 

Die Empfehlung des Hauptausschusses enthält neben der 
Strukturierung der Rechtsvorschriften auch praxisgerechte 
Hilfen für die Erarbeitung der Ausbildungsgänge. Diese sol­
len sich an Inhalt und Aufbau anerkannter Ausbildungsbe­
rufe orientieren und bundeseinheitlich geregelt werden. Da­
durch kann ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der 
Ausbildung und der Mobilität behinderter Jugendlicher ge­
leistet werden. 

*) Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Die anerkannten Ausbil­
dungsberufe, Juli 1978, W. Barteismann Verlag KG, Bielefeld, S. 
99 ff. 

.. ) Der Name des Instituts wurde im September 1976 durch das Aus­
bi ldungsplatzförderungsgesetz (Bundesgesetzblatt I S. 2658) auf 
"Bundesinstltut für Berufsbildung" geändert 

***) Beilage zu "Berufsbildung in Wissenschaft und l"raxis"', Heft 5/ 
1976, Hermann Schroedel Verlag KG, Hannover, S. 6 ff. 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat die Empfehlungen 
in enger Zusammenarbeit mit dem Ausschuß für Fragen Be­
hinderter erarbeitet, dem neben den Sozialparteien Prakti­
ker aus der beruflichen Bildung Behinderter und Vertreter 
der Organisationen angehören, die mit der beruflichen Bil­
dung Behinderter befaßt sind. 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung erarbeitet nunmehr auf 
der Grundlage dieser Empfehlung bundeseinheitliche Aus­

für behinderte .Jugendliche, die den zuständi­
Q:en Stellen zur Verfügung gestellt werden sollen. 

Entwicklung bundeseinheitlicher Regelungen gemäß § 48 
BBiG und § 42b HwO für Ausbildungsgänge gleicher Berufs­
bezeichnung durch Abstimmung bestehender und ln der Pra­
xis bereits erprobter (Kammer)regelungen. 
' Um quantitative Aussagen über die formale Gestaltung und 

die Struktur von Kammerregelungen zu gewinnen und be­
züglich der Ausbildungsinhalte so zu vergleichen, daß Aus-

. sagen unter den unten aufgeführten Fragestellungen gewon­
nen werden können, mußte ein Vergleich von Kammerrege­
lungen und Ausbildungsordnungen durchgeführt werden. Der 
Vergleich wurde unter dem Gesichtspunkt formaler und in­
haltlicher Gleichheit bzw. Unterschiedlichkeil durchgeführt. 

Das Vergleichsergebnis dient als Grundlage für die Beant­
wortung folgender Fragen: 

a) Vergleich der Kammerregelungen untereinander: 

- Welche formalen bzw. inhaltlichen Unterschiede beste­
hen zwischen Kammerregelungen mit gleicher Berufsbe­
zeichnung? 

- Welche Kammerregelungen sind trotz unterschiedlicher 
Berufsbezeichnung inhaltlich identisch bzw. weitestge­
hend gleich? 

b) Vergleich der Kammerregelungen mit Ausbildungsordnun­
gen: 

- Inwieweit unterscheiden sich Kammerregelungen von den 
Ausbildungsordnungen für entsprechende Berufe? 
(D. h., in welchem Verhältnis stehen beispielsweise die 
Anteile für Theorie und Praxis, für Fertigkeiten und 
Kenntnisse im Vergleich der Kammerregelungen zu den 
Ausbildungsordnungen?) 

c) Feststellungen zur Struktur und zum Aufbau Kammer­
regelungen: 

- Welchen Aufbau und welche Struktur haben die bisher 
erlassen,en Kammerregelungen? 

Die Auswertung dient als Grundlage zur Erstellung von 
Entwürfen für bundeseinheitliche Ausbildungsgänge. Diese 
Entwürfe sollen Sachverständigengremien und Arbeitskrei­
sen mit dem Ziel der Vereinheitlichung bestehender Karn­
rnerregelungen gleicher Berufsbezeichnung vorgelegt wer­
den. 

Stand der Arbeiten 

Im einzelnen sind folgende Arbeiten im Bundesinstitut für 
Berufsbildung angelaufen: 

1. Durch die Entwicklung einer Systematik für den Metall- · 
und Elektrobereich wurden alle in diesem Berefch. vor­
kommenden Ausbildungsinhalte der b'is dahin vorliegen-
den Kammerregelungen systematisiert. · 

2. Mehr als 150 Kammerregelungen bzw. deren Spezialisie­
rungen wurden analysiert und vercodet (d. h., einem be­
stimmten Inhalt wird eine Schlüsselzahl zugeordnet) . 

3. Darüber hinaus wurden fast 100 Ausbildungsordnungen 
nach demselben Verfahren analysiert und vercodet, so 
daß eine Vergleichbarkeit von Kammerregelungen und 
Ausbildungsordnungen ermöglicht werden konnte. 
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4. Die Vercodung der Ausbildungsinhalte von Kammerrege­
lungen und Ausbildungsordnungen wurde edv-technisch 
erfaßt und aufbereitet. 

5. Für die analysierten und vercodeten Ausbildungsrege­
lungen wurden unter verschiedenen Fragestellungen Ver­
gleiche durchgeführt. 

Durch Ausnutzung der bereits geschaffenen Möglichkeiten, 
durch Systematisierung von Ausbildungsinhalten und durch 
Entwicklung spezieller Methoden, Kammerregelungen inhalt­
lich vergleichen und damit geeignete und 
Abstimmungsergebnisse erhalten zu können, sollen für jecfe 
Berufsgruppe Entwürfe für bundeseinheitliche Ausbildungs­
regelungen erarbeiteJ werden. 

Der erste Entwurf einer ,.Musterregelung" im Bereich Metall 
liegt Ende 1978 vor. 

Zur Erstellung weiterer bundeseinheitlicher Regelungen sind 
folgende Arbeiten durchzuführen: 

- Analyse und Vercodung neu erlassener Kammerregelun­
gen nach der erarbeiteten Systematik und Vergleich mit 
den bereits bestehenden Kammerregelungen. 

Peter Wardeimann 

- Interpretation der vorliegenden Vergleichsergebnisse un­
ter den verschiedenen Fragestellungen. 

""""- Bildung von repräsentativen Ausbildungsregelungen ei­
ner Berufsgruppe, die folgende Kriterien erfüllt: 

a) Ausbildungsinhalte, die sich inhaltlich klar von denen 
anderer Kammerregelungen unterscheiden. 

b) von anderen Kammerregelungen unterscheidbare Be­
rufsbezeichnung. 

- Erstellung von Entwürfen für bundeseinheitliche Regelun­
gen. 

Ausblick 

Es handelt sich bei der Erstellung von bundeseinheitlichen 
Ausbildungsregelungen für behinderte Jugendliche um eine 
langfristige Aufgabe des Bundesinstituts für Berufsbildung, 
da immer wieder neue Regelungen auf regionaler Ebene 
entwickelt werden, die zur weiteren Bearbeitung anstehen. 

Das Ergebnis der Arbeiten soll einen Beitrag zur beruflichen 
Integration behinderter Jugendlicher leisten, indem auf brei­
ter Ebene der Versuch unternommen wird, im Rahmen des 
Berufsbildungsgesetzes den Belangen dieser Personengrup­
pen besser als bisher Rechnung zu tragen. 

Datenanalyse zu Ausbildungsgängen für 
behinderte Jugendliche 

Die nach § 48 Berufsbildungsgesetz und § 42b Handwerks· 
ordnung gesondert ·geregelten Ausbildungsgänge für behin­
derte Jugendliche haben sich von 80 im Jahre 1975 auf 208 
Im Jahre· 1978 mehr als verdoppelt. Im Bereich Industrie und 
Handel konzentriert sich die Zunahme der Ausbildungsver­
träge für Behinderte vor allem auf den gewerblichen Sektor. 
Dreiviertel der speziellen Ausbildungsverträge verdichten sich 
zudem auf nur sechs Ausbildungsberufe und außerdem auf 
zwei Bundesländer. Die weiblichen behinderten Jugendlichen 
sind - auch .Im Handwerk, wo nur wenige Daten vorliegen 
- stark unterrepräsentiert. In Verfolgung der Zielsetzung 
einer gleichwertigen Integration · der behinderten Jugend­
lichen mit der Chanceneröffnung für die Ausbildung auch in 
·anerkannten Ausbildungsberufen bedarf es dringender Wei­
chenstellungen. Dazu müssen verstärkt empirische Untersu­
chungen über die bisherige Entwicklung und gegenwärtige 
Situation durchgeführt werden. 

1. Problemstellung 

Nach § 48' Berufsbildungsgesetz (BBiG) und § 4eb Hand-

werksordnung (HwO) können Behinderte auch in gesondert 
geregelten Ausbildungsberufen und außerhalb des von der 
Ausbildungsordnung vor9eschriebenen Ausbildung!:lgangs 
ausgebildet werden. Um Behinderte eine auf ihre speziellen 
Belange ausgerichtete Berufs•ausbildung zu ermöglichen, 
wich der Gesetzgeber vom Aussch'ließlichkeitsgrundsatz des 
§ 28 BBiG ab. Im Gegensatz zur ,.normalen" Ausbilduhg wird 
damit die Berufsausbildung Behinderter auf der Ebene der 
zuständigen Stellen geregelt. Beschiüsse darüber werden 
von den Berufsbildungsausschüssen gefaßt, denen je sechs 
Beauftragte der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und sechs 
Lehrer ·an berufsbildenden. Schulen angehören (§56 BBiG); 
letztere mit beratender Stimme. 

Eine kurze Situationsanalyse bezüglich dieser speziellen Re­
g·EHung für Behinderte ergibt vor allem die fol{lenden:11ervor­
hebenswerten Punkte: 

(a) ln den letzten Jahren ist eine stark Zunahme der 
lungen der zuständigen Stellen für die Berufsausbildung 
Behinderter zu verzeichnen (vg'l. Tabelle 1). 
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fabelle 1 : Ausbildungsregelungen der. zuständigen Stellen 
für Behinderte *) 

Bereich 1975 1976 19:77 1978 

Industrie- u. Han-
delskammern 42 82 103 154 

Handwerks-
kammern 37 38 318 44 

sonstige 1 5 8 10 

Insgesamt 80 125 149 208 

lngex 
1975 = 100 100 1'56 186 260 

*) Quelle: "Die anerkannten Ausbildungsberufe", hrsg. vom Bundes­
Institut fOr Berufsblldung, Ausgaben 1975-1978, Stand: jeweils 
1. Juli. 

Die Zahl der Regelungen konzentriert sich dabei z. Z. 
vor allem auf den Bereich Industrie und Handel (74 °/o). 

(b) Die Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen für 
Behinderte enthalten zu 90% Ausbildungszeiten mit 
2 Jahren und weniger (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Ausbildungszelten der Ausbildungsregelungen 
für Behinderte (Stand: 1. Jull1978) *) 

Ausbildungszeit 
Anzahl der Regelungen 

abs. in% 

Jahr 33 16,5 
14 Monate 1 0,5 
15 Monate 2 1,0 
t 1/2 Jahre 16 8,0 
2 Jahre 128 64,0 
3 Jahre 17 8,6 
ohne Angabe 3 1,5 

insgesamt 200 100,0 

*) Quelle: "Die anerkannten Ausbildungsberufe", hrsg. vom Bundes­
Institut für Berufsbildung, Ausgabe 1978. 

(c) Innerhalb der Ausbildungsregelungen für Behinderte 
existieren trotz der ohnehin kurzen Ausbildungszeiten 
auch Stufenausbildungen, wobei nicht alle einjährigen 
Sonderregelungen ausdrücklich als Aufbaustufen· ausge­
wiesen sinp. ln der Regel werden die Ausbildungsver­
träge im übrigen zunächst nur für die erste Stufe abge­
schlossen, so daß ein Obergang nicht unbedingt gesi­
chert ist. 

Insgesamt zeigt sich also neben der starken Zunahme der 
Sonderregelungen, insbesondere im Bereich Industrie und 
Handel, eine eindeutige Tendenz zur Verkürzung der Aus­
bfldungszeit für Behinderte gerade durch diese Sonderrege­
lungen. Es handelt sich hier um einen Effekt, der sich zum 
einen nicht unmittelbar aus den gesetzlichen Regelungen er­
gibt, zum anderen auch nicht unbedingt den speziellen Be­
dürfnissen der betroffenen Behinderten entspricht. Wenn das 
hinter diesen Aktivitäten stehende Ziel in einer gleichwerti­

Berufsausbildung und Integration in die Gesellschaft lie­
·gen soll, und nicht nur in r;liner ,.sogenannten" Berufsausbil­
dung, dann bedarf es gerade für diesen Personenkreis einer 

Ausbildung. ,.Die qualifizierte berufliche Bildung 
Behinderter ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ihre 
l;:ingliederung in die Gesellschaft" [1].'Konkret heißt das, daß 
Behinderten i. d. R. der berufsqualifizierende Abschluß in ei­
nem anerkannten Ausbildungsberuf ermöglicht werden muß. 
,.Dieses Ziel ist auch dann zu verfolgen, wenn die Jugendli­
epen durch ausbildungsvorbereitende Maßnahmen erst be­
f/ihigt werden müssen, die Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf aufzunehmen" [2]. Eine ähnliche Position 
beziehen prinzipiell auch die Gewerkschaften. "Gewerkschaft­
lich bestimmte Berufsbildungspolitik geht davon aus, daß 
möglichst alle Jugendlichen, also auch diejenigen, die auf­
grund des Bundessozialhilfegesetzes als körperlich, geistig 
oder seelisch behindert gelten, eine Berufsausbildung ab­
schließen können. Eine Aufweichung des Begriffs von Behin­
derung unter kommerziellem Interesse der Träger von "Behin­
derten-Ausbildungen" oder unter arbeitsmarktpolitischen Ge­
sichtspunkten dahingehend, daß künftig alle Sonderschüler 
(L) mit und ohne Abschluß und alle Hauptschüler ohne Ab­
schluß als "Lernbehinderte in der beruflichen Bildung" ein­
gestuft werden und dadurch von vornherein eine reguläre 
Ausbildung verhindert wird, ist weder politisch noch pädago­
gisch zu vertreten" [3]. 

Wie hier angedeutet, sind die Zielsetzung wie auch die kon­
krete Regelung der Berufsausbildung Behinderter nicht un­
umstritten. Um so mehr bedarf es einer Aufhellung der ge­
genwärtigen Situation. Mit den folgenden Ausführungen soll 
Datenmaterial zu diesem Komplex präsentiert und analysiert, 
zugleich aber aucjl auf vorhandene Lücken aufmerksam ge­
macht werden. 

2. Datenanalyse für die Bereiche Industrie/Handel und Hand­
werk 

Die Anzahl der registrierten Verträge der Ausbildungsgänge 
nach § 48 BBiG ist im Bereich Industrie und Handel von 884 
im Jahr 1976 auf 1075 im Jahr 1977 um 21,6% gestiegen 
(vgl. Tabelle 3), während die Zahl der Ausbildungsverträge 
dieses Befeichs insgesamt nur um 5,4% zunahm. Der An­
stieg konzentriert sich stark auf den gewerblichen Bereich 
(+ 28,2 %). Die Veränderung·srate der Ausbildungsverträge 

3: Registrierte Verträge der Ausbildungsgänge nach § 48 BBiG im Bereich Industrie und Handel nach Art der Aus· 
bildung 1976 und 1977 *) 

Ausbildungsverträge 1:976 Ausbildungsverträge 1977 Veränderung 77/76 

Art der Ausbildung nach nach nach 

insges. in Ofo § 48 BBiG in% insges. in °/o §48 BBiG in °/" insges. §48 BBiG 

Kaufmännisch 353000 57,8 296 3:3,,5 376 000 58,4 321 29,9 +6,5% + 8,4 °/o 

Gewerblich 258 000 42,2 588 66,5 268 000 41,6 754 70,1 +3,9% + 28,2% 

Insgesamt 611 000 100 884 100 644000 100 1075 100 + 5,4 °/o + 21,6% 

*) Quelle: Berufsbildung 1977n8, hrsg. vom Deutschen Industrie- und Handelstag. 
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insgesamt Hegt dagegen mit + 6,5% im kaufmännisch.en 
Bereich höher als im gewerblichen (+ 3,9 %) (vgl. Tabelle 3). 
Hier deutet sich also eine Scherenentwicklung zwischen der 
Entwicklung der Ausbildungsberufe in Industrie und Handel 
insgesamt und der Behindertenregelungen' hinsichtlich der 
Verteilung auf kaufmännische und gewerbliche Berufe an. 

Eine Aufgliederung der registrierten Verträge nach Ausbil­
dungsberufen (vgl. Tabelle 4) zeigt, daß sich die Konzen­
tration der SonderregEJI.ungen im Bereich zu­
dem auf nur wenige Berufe verdichtet. Mit den Metallwer­
kam (31,3 %), Hüttenwerkern {9,3 %) und den 
maschinenwerkern {7,7 °/()) sind nahezu die Hälfte der Aus­
zubildenden nach § 4S.. BBiG im Bereich Industrie und Handel 
erfaßt. ln den kaufmännischen Berufen stehen die Büroprak­
tiker mit 18,6 % weit voran, es folgen die Verkaufshilfen 
{5,8 %) und die Industriefachhelfer mit 5,7 °/(). Insgesamt ent­
halten die sechs genannten Ausbildungsberufe über dreivier­
tel (78,4 %) aller Auszubildenden nach § 48 BBiG im Bereich 
Industrie und Handel. Hinzu kommt, daß sich auch nahezu 
dreiviertel der Fälle (73,5 %) auf zwei Bundesländer (Nord­
rhein-Westfalen und Baden-Württemberg) konzentrieren. 

ln der Tabelle '5 sind die Ausbildungsverträge nach § 48 
BBiG von neun Industrie- und Handelskammern erfaßt, die 
im Rahmen einer Sondererhebung diese Auszählungen vor­
genommen haben. Die 1516 Fälle (Stichtag: 31. 1e. 1976) stel­
len 17,6% der Gesamtzahl dar. 

Von den behinderten Auszubildenden sind nur 10,9% weib­
lich und die Zahl der Auszubildenden konzentriert sich auf 
relativ wenige Ausbildungsstätten, ein Ergebnis, das ange­
sichts der Förderung von speziellen Werkstätten nicht über­
rascht. Von den 156 behinderten Auszubildenden haben 60 
(= 38,5 %) eine Hauptschule, 84 {= 53,8 %) eine Sonder­
schule besucht. Auffallend ist, daß von den Hauptschülern 
58,3 °/o einen A,bschluß aufweisen. 

Für den Bereich des Handwerks liegen nur unzureichende 
Angaben vor. Die Daten der Tabelle 6 wurden aus der Ge­
samtstatistik des Handwerks entnommen und enthal·ten ver-

Tabelle 4: Registrierte Verträge der Ausbildungsgänge nach 
§ 48 BBIG, Bereich Industrie und Handel (Stich­
tag: 31. 12. 1977) *) 

. -o c, .0 Cl 
C:c: 
·- Q) c: -g 'i: .!: 1-,E c: :; c: ,c: .,_ 

!I! ::?; 
c:Q) E Q) Q) 

.s:::., 
"' !I)Q) <( E .t:J 

"' "'"' -t;::: - .,_ 
Q) E II) m rn ;;-

,\!l;;: Oi "' Q) ·-"' o"' .s:::"' w 
m ::c ::c z., zS: a:il: rn rn ::c (!) .!: 

Hüttenwerkar 100 100 9,3 

Elektrolnstallatlons· 5 5 0,5 
praktiker 

Bekleidungstellnäherin 1 1 0,1 

Lagerfachhelfer 3 9 12 1,1 

Gießereiwerkar 4 29 
' 

33 3,1 

Holzfachwerker 4 . 4 0,4 

Metallwerkar 207 1 129 337 31,3 

Metallfachwerker 17 17 1,6 

Fräserfachwerker 3 3 0,3 

Dreherfachwerker 13 13 1,2 

Büroh.elfer 25 25 2,3 

Bürofachhelfer 3 3 0,3 

Büropraktiker 23 85 15 63 9 5 200 18,6 

Schweißer 7 7 0,7 

Metallschleifer 1 1 0,1 

Holzmaschinenwerker 4 1 5 0,5 

Industriefachhelfer 62 62 5,7 

Verkaufshilfe 24 39 63 ·5,8 

Elektrozusammenbaue 11 11 1,0 

Textilwerkar 4 4 0,4 

Maschinenwerkar 19 19 1,8 

Belkoch 18 18 1,7 

Werkzeugmaschinen· 
werker 

59 24 83 7,7 

Schweißwerkar 37 37 3,4 

Fernsehinstandsetzer 12 12 1,1 

276 89 12 24 89 15 514 9 5 42 1075 100 

*) Quelle: Deutscher Industrie- und Handelstag, Abteilung Berufliche 
Bildung. 

Tabelle 5: Registrierte Verträge der Ausbildungsgänge nach § 48 BBIG in 9 Industrie· und Handelskammern nach Ausbll· 
dungsberufen, Geschlecht, Anzahl der Ausbildungsbetriebe und schulischer Vorbildung· (Stichtag: 31. 12. 76) *) 

Anzahl mit ohne 
Ausbildungsberuf Gesamt Männl. Weib!. 

Ausbil-
An- Ab- .An-dungs-

betriebe Schulart zahl schluß gabe 

Elektrogeräte- 4 4 0 1 Hauptschule 3 3 0 
Zusammenbauer Sonderschule 1 0 1 
Polster· und 2 0 2 1 Hauptschule 1 0 1 
Dekorationshelfer Berufsfachsch. 1 0 1 
Metallwerkar **) 8G 83 0 9 Hauptschule 29 7 22 

Sonderschule 50 13 37 
Berufsfachsch. 4 0 4 

Metall- 13 13 0 3 Hauptschul·e 3 2 1 
fachwerker ""') Sonderschule 9 4 5 

Berufsfachsch. 1 0 1 
Metallwerkar **) 25 25 0 7 Hauptschule 7 7 0 

Sonderschule 18 18 0 
Büropraktiker 29 14 15 1 Hauptschule 17 16 : 1 

Sonderschule 6 0 6 
Berufs-fachsch. 1 0 1 
Sonstige 5 3 2 

Insgesamt I 156 139 17 156 in% 73 in% 8G in% 
100 46,8 53,2 

I 
davon: Hauptschule 60 38,5 35 58,3 25 41,7 

Sonderschule 84 5G,8 35 41,7 49 '58,3 
Berufsfachsch. 7 4,6 0 0 7 100,0 
Sonstige 5 3,2 3 60,0 2 40,0 

*) Quelle: 9 Industrie- und Handelskammern, eigene Auswertungen. ..) Sonderregelungen verschiedener Kammern. 
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mutlieh nicht alle Ausbildungsverträge nach § 42b HwO [5]. 
Insgesamt kann man jedoch davon ausgehen, daß die Zahl 
der speziellen Ausbildungsverträge im Handwerk geringer 
ist als im Bereich Industrie und Handel. 

Tabelle 6: Registrierte Verträge der Ausbildungsgänge nach 
§ 42b HwO nach Ausbildungsberufen, Geschlecht 
und Ausbildungsjahr (Stichtag: 31. 12. 77) *) 

ins- davon: 
Von den Lehrlingen insges. 
sind im ... Ausbildungsjahr 

gesamt männl. weibl. I II 111 IV 

Maler 
(fach)-
werker 30 30 - 118 12 - -
Metall-
werker 9 9 - 7 2 - -
Schlos-
serfach-
werker 57 57 - 33 24 - -
Holz-
werker 4 4 - 4 - - -
Tischler-
(fach)-
werker 32 32 - 19 13 - -

insges. 132 132 - 81 51 - -
Ausbil-
dungs-
verhält-
nisse 
insges. 556088 435607 120481 192187 180047 151274 32580 

' •r Quelle: DHB 8/1978; die Daten wurden aufgrund der speziellen Be­
der Ausbildungsberufe aus der Gesamtstatistik ent­

nommen. Damit müssen nicht alle Ausbildungsgänge und -verträge 
nach § 42b HwO erlaßt sein. 

3. Vorläufige Ergebnisse 

Die Analyse der vorhandenen Daten zur Berufsbildung Be­
hinderter läßt sich mit aller Vorsicht zu einem ersten Befund 
zusammenfassen. Wenn die eing·angs postulierte Zielsetzung 
einer gleichwertigen Integration der behinderten Jugend­
lichen gilt, dann sind zumindest die folgenden Punkte beden­
kenswert: 

(a) Es läßt sich eine Scherenentwicklung zwischen der Zahl 
der speziellen Behindertenausbild•ungsverträge und der 
Gesamtheit der Ausbildungsverhältnisse im Bereich In­
dustrie und Handel hinsichtlich der Differenzierung nach 
kaufmännischem und gewerblichem Bereich fesistellen. 
Daran schließt sich die Frage an, ob es vertretbare Grün­
de dafür gibt, daß die speziellen Regelungen für 
de'rte im Gegensatz zur allgemeinen Entwicklung in die­
sem Bereich primär den gewerblichen Sektor betreffen. 
Unter dem Aspekt von Chancengerechtigkeit jedenfalls 
muß den behinderten Jugendlichen der Zuga_il:g zu kauf­
männischen Ausbildungsberufen in gleicher oder zumin­
dest ähnlicher Weise erschlossen werden wie,.allen· an­
deren auch. Um den Verdacht eines kommerziellen Hin'­
tergrundes bei dieser Entwicklung zu beseitigen, müßten 
dringend detailliertere Analysen angestellt werden. 

(b) Auch die starke beruts- und, regionalspezifische Konzen­
tration hinsichtlich der 'Ausbildungsverhältnisse mit Be­
hinderten erscheint problematisch, es sei denn, es wür'­
den zugleich alternative Möglichkeiten eröffnet. So lie­
gen leider keine Zahlen über die Besetzung von behin­
derten Auszubildenden in anerkannten Ausbildungsberu­
fen· vor, wodurch die konstatierte Situation ggf. zu rela­
tivieren wäre. 

(c) Die vorliegenden Daten deuten weiterhin auf eine starke 
Benachteiligung der weiblichen behinderten Jugend­
lichen hin. Zwar überwie.gen bei den Jugendlichen unter 
25 Jahren die männlichen Behinderten [6], jedoch ent­
sprechen die Relationen keinesweg,s dem auf Grund der 
vorliegenden Daten fes·tzusrellenden geringen Anteil 
weiblicher behinderter Auszubildender. Die Benachteili­
gung bezieht sich offenbar sowohl auf die Chance, über­
haupt einen Ausbildungsvertrag zu erhalten, als auch auf 
die Wahl des Ausbildungsberufes. Die allgemein gefor­
derte Gleichberechtigung für weibliche Jugendliche hin­
sichtlich der Berufswahl ist nach den vorliegenden Da­
ten für behinderte Mädchen in ganz eklatanter Weise 
nicht gegeben, kqn,zentrieren sich ihre Chancen doch 
bestenfalls auf zwei oder drei Berufe (Büropraktiker, 
Verkaufshilfe). Die handwerklichen Berufe scheinen für 
diese Gruppe noch völlig unerschlossen zu sein. 

Angesichts dieser Situation ist die starke Expansion der Aus­
bildungsregeJungen und -verträge für Behinderte nicht per se 
als positiv zu beurteilen. Zur Erreichung des Ziels einer 
gleichwertigen Integration bedarf es auch angesichts der 
eingangs erwähnten kurzen Ausbildungszeiten in den spe­
ziellen Regelungen zumindest der Veränderung von Tenden­
zen. Um die notwendigen Entscheidungen sachgerecht tref­
fen zu können, müssen neben bundeseinheitlichen Regelun­
gen dringend auch weitere Untersuchungen zur Situation der 
Behinderten durchgeführt werden. 

ln einem ersten Schritt wäre vor allem ein exakter Oberblick 
über die vorhandenen Ausbildungsverhältnisse mit Behinder­
ten zu schaffen, und zwar sowohl bezüglich der Ausbildungs­
berufe mit speziellen Regelungen als auch der anerkannten 
Ausbildungsbe·rufe. Darüb!;!r hinaus wären, ohne den An­
spruch der Vollständigkeit zu erheben, folgende Angaben 
über behinderte Auszubildende wichtig: 

-:-- Alter und Geschlecht 
-.- Besetzung nach Ausbildungsberufen 

- Durchlaufen von Stufenausbildungen 

- Lernorte 
- Förderungsmaßnahmen 

- schulische Vorbildung 
- Art der amtlich festgestellten Behinderung. 

Bezüglich des le·tzten Merkmals müßte auch gefragt werd!;ln, 
wer und vor allem wie die Behinderung festgestellt wird. Die 
Problematik der Definition von vor allem geistiger Behinde­
rung und Lernbehinderung [7] ist bekannt. Eine sich zuneh­
mend andeutende Tendenz zum Verzicht auf exakte Defini­
tionen - die letztlich unbrauchbar sein dürften - hin zu 
Einzelfallprüfungen mit Regelungen der notwendigen Ver­
fahren würden aber auch bedeuten, daß bei den speziellen 
Ausbildungsordnungen in Zukunft verstärkt auf den einzel­
nen Auszubildenden abgestellt werden müßte. Im Bereich 
Industrie und Handel gab es 1977 103 spezielle Regelungen 
für 10715 behinderte Auszubildende (vgl. Tabellen 1 und 3), 
also ein Verhältnis von etwa eins zu zehn, all·erdings kom­
men auf die sechs am stärksten besetzten 
ge 825 Auszubildende (vgl. Tabelle 4)! Hier wäre also im 
einzelnen zu klären, welche Mechanismen die bisherige Ent­
wicklung gefördert haben und welche Maßnahmen zu einer 
stärkeren Berücks•ichtigung des Einzelfalls und damit zur 
prinzipiellen Chanceneröffnung für die Ausbildung in aner­
kannten Ausbildungsberufen führen können. 

Solche Untersuchungen, wenn sie verantwortungsvoll und im 
Interesse der betroffenen Behinderten durchgeführt werden, 
kann man nicht mit dem Argument einer sich dadurch erge­
benden "Diskriminierung" dieser "Ranc(gruppe." abtun. Auf 
die Bedürfnisse der Behinderten und die' Verbesserung ihrer 
Situation abstellende Untersuchungen können nicht diskri­
minierend sein. Es ist eher zu fragen, ob eine unkontrollierte 
weitere Ent't'icklung nicht diese Bezeichnung verdient. 
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Anmerkungen 

[1] Zlt. nach .,Sozialbericht 78", hrsg. vom Bundesminister fOr Arbeit 
und Sozialordnung, S. 36 (Unterstreichung vom Verfasser). 

[2] Zlt. nach .,Berufsbi ldungsbericht 1978", hrsg. vom Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft, S. 51/52. 

[3] Zit. nach A p e I, H.; Biermann, H.; Schi I d, H.: .. Berufs­
ausJ?ildung und Behinderte". ln: Gewerkschaftliche Bildungspolitik, 
10/1978, s. 221/222. 

[4] Vgl. Projekt .. Grundlagen der Berufsbildungsstatistik" des Bundes­
instituts für Berufsbildung. 

[5] Die SonderrEl'iJelungen konnten nur auf Grund der verbalen Be­
rufsbezeichnungen herausgezogen werden. 

[6] Vgl . .,Wirtschaft und Statistik", Heft 8/78; dort ist aufgrund einer 
Auswertung des Mikrozensus 1976 der Anteil der männlichen Be­
hinderten unter 25 Jahren mit 55 °/o, der der weiblichen entspre­
chend mit 45 'lo angegeben. Die Gesamtzahl beträgt 310 000. 

[7] Vgl. dazu auch: Die t er Ich, M.: .,Die Berufsausbildung lern­
behinderter Jugendlicher". ln: Die berufsbildende Schule, Nr. 5/ 
1978, s. 277-285. 

Sabine Adler, Guntsch, Saskia Hülsmann, Peter-W. Kloas, Frauke Mansholt 

Berufliche Bildung Behinderter 
- Probleme, Fragestellungen, Forschungsansatz 

Die berufliche Integration behinderter Jugendlicher und Er­
wachsener ist ein vordringliches Anliegen der Bildungs-, 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Die Einlösung des allgemein 
anerkannten Anspruchs auf eine gleichwertige Beteiligung 
Behinderter am gesellschaftlichen Leben - die wesentlich 
von einer beruflichen Qualifizierung abhängt - bereitet ge­
genwärtig noch Schwierigkeiten. Chancengleichheit für Be­
hinderte ist weder im Berufsbildungssystem noch Im Be­
schäftigungssystem erreicht. 

Vom Bundesinstitut für Berufsbildung wird ein Forschungs­
projekt geplant, das neben einer Bestandsaufnahme der 
beruflichen Bildung Behinderter Grundlagen zur Weiterent­
wicklung der beruflichen und sozialen Integration der Be­
hinderten erarbeiten soll. Der Forschungsan!Jatz wird vor 
dem Hintergrund d,er Situation Behinderter, den berufsbil­
denden Maßnahmen für diese Gruppe sowie den Informa­
tions- und Forschungsdefiziten dargestellt. 

Die Durchsatzung der Forderung nach einer vollen beruf­
lichen Integration Behinderter ist unter den heutigen wirt­
schaftlichen Bedingungen (geringe Wachstumsraten des So­
zialprodukts und hohe Arbeitslosigkeit) erschwert. Standen 
Ende der 60er Jahre parallel zur Ausschöpfung -der .,Bega­
bungsreserven" ausschließlich die Bemühungen zur pädago­
gischen Förderung behinderter und von Behinderung be­
drohter Personen mit der vorrangigen Zielsetzung der Inte­
gration in das allgemeine Bildungswesen und das Berufs­
leben im Vordergrund [1]. so stellt sich die Situation heute 
unter einem anderen Vorzeichen dar. Ohne die Leistungen 
aller Beteiligten, die auf eine Verbesserung der beruflichen 
Bildung und der Beschäftigungschancen Behinderter gerich­
tet sind, zu übersehen, zeichnet sich, gegenwärtig eine be­
denkliche Entwicklung ab. Sie äußert sich - pointiert for­
muliert - als .. Expansion" der .. sogenanh·ten Behinderten", 
denen die notwendige .. Reife" zur Berufsausbildung oder 
Arbeitsaufnahme abgesprochen wird. Von dieser ,;inflatio­
nären" Zuordnung sind vor allem Sonderschulabsolventen 
und Hauptschulabgänger (ohne Abschluß) betroffen, die zum 
Teil pauschal als (Lern)Behinderte eingestuft werden. Ver­
mutlich wäre die berufliche Integration eines großen Teils 
dieser Jugendlichen unter günstigeren Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktbedingungen - vergleichbar denen der 60er 
Jahre - ohne größere Probleme abgelaufen. 

Die Ausweitung des Behindertenbegriffs unter den heutigen 
Bedingungen wird nicht nur deshalb für bedenklich gehalten, 
weil Nichtbehinderten unter dem Vorwand der Behinderung 
der Zugang zum allgemeinen Berufsbildungssystem verwehrt 

wird, sondern auch weil sie die konkreten Probleme der 
tatsächlich Behinderten verdeckt und damit die Entwicklung 
und Durchsatzung von berufsbildenden Maßnahmen er­
schwert, die an den Bedürfnissen und individuellen Fähigkei­
ten der Behinderten orientiert sein sollten. Die Variabilität 
des Behindertenbegriffs zeigt, daß eine statische Definition 
von Behinderung nicht möglich ist, sondern die Begriffsbil­
dung von den ökonomischen und gesellschaftlichen Bedin­
gungen beeinflußt wird. 

1. Zur Situation behinderter Jugendlicher und Erwachsener 

Die genaue Zahl der Behinderten ist nicht bekannt; Schät­
zungen bewegen sich zwischen 4 bis 5 Millionen. Man rech­
net mit einem jährlichen Zuwachs von ca. 45 000 behindert 
geborenen Kindern (nach anderen Schätzungen sogar mit 
80 000 Kindern) und mit ca. 200 000 Erwachsenen, die wegen 
Krankheit, Verschleißerscheinungen und Unfällen aus dem 
Erwerbsleben ausscheiden [2]. Nach den Ergebnissen des Mi­
krozensus Mai 1976 bezeichneten sich 3,3 Millionen Personen 
als behindert. Hinzu kommen knapp eine Million (953 000), 
die eine Behindertenrente [3] beziehen, ohne sich selbst als 
Behinderte eingestuft zu haben, so daß mindestens von 4,25 
Millionen Behinderten auszugehen ist. Diese Zahl liegt eher 
noch zu niedrig, da aufgrund der Erhebungsmethode des 
Mikrozensus eine Untererfassung nicht auszuschließen 'ist: 
Anzunehmen ist, daß bei der Ermittlung von behinderten 
Personen evtl. vorhandene Auskunftssperren bei den Be­
fragten vom Interviewer nur schwer zu überwinden waren. · 
Auch dürfte eine Reihe von Behinderungen nicht angegeben 
sein, weil sie von dem Befragten nicht als solche empfunden 
wurden oder ihm nicht bekannt waren (z. B. Behinderungen, 
die nur durch fachärztliche Untersuchungen festzustellen 
sind). 

Nach der Selbsteinstufung der Auskunftspersonen waren im 
Mai 1976 Ofo der Wohnbevölkerung körperlich, geistig oder 
seelisch behindert. Unter Hinzurechnung der Bezieher einer 
Behindertenrente, die sich nicht als behindert eingestuft 
haben, liegt dieser Satz bereits bei 7 '%. Mindestens jeder. 
14. Mitbürger ist behindert. 

Die Anteile weichen bei den einzelnen Altersgruppen stark 
voneinander ab. Nach· den unmittelbaren Angaben der Be­
fragten waren 
bei den unter 215jährigen 1,4% 

bei den 25- bis unter 40jährigen Ofo 
bei d.en 4'0- bis unter 65jährigen 8,0% 

und bei den 65jährigen und älteren 13,6% 
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der Wohnbevölkerung infolge eines angeborenen Leidens, 
einer Krankheit, eines Unfalls oder einer Kriegsverletzung 
behindert. Das Ansteigen des Anteils der Behinderten mit 
zunehmendem Alter ist vor allem auf die Kriegseinwirkun­
gen, aber auch auf arbeitsbedingte Verschleißerscheinungen 
und auf Unfälle zurückzuführen. 

Nach den Behinderungsarten ergab sich im Mai 1976 fol­
gende Verteilung: 

Tabelle 1: Behinderte nach Art der Behinderung 

Art der Behinderung Behinderte 
1000 Ofo 

Körperbehinderung der oberen Gliedmaßen und 
Schulter 244 7,4 
Körperbehinderung der unteren Gliedmaßen 
und Hüfte 781 23,7 
Körperbehinderung der Wirbel,säule 321 9,7 
Sonstige Körperbehinderung {elnschl. Lippen-, 
Kiefer- oder Gaumenspalte) 872 26,4 
Chronische Krankheiten und Fehlbildungen der 
inneren Organe usw. ") 325 9,9 
Hochgradige Sahbehinderung und Blindheit 199 6,0 
Hochgradige Hörbehinderung und Gehörlosig-
keit einschl. Taubstummheit 127 3,9 
Geistige Behinderung, Anfallskrankheiten, Ver-
haltensstörungen usw. 375 11,4 
Sprach- und Lernbehinderung, Lese- und Recht-
schreibeschwäche 56 1,7 

Insgesamt 3299 100 

•) Nur mit amtlicher Anerkennung 
Quelle: Mikrozensus 1976 

Ein großer Teil dieses Personenkreises ist aufgrund der Be­
hindeningsfolgen vom Erwerbsleben aus·geschlossen oder 
in seinen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten stark ein­
geschränkt. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus vom 
Mai 1976 sind nur 28 °/o der Behinderten erwerbstätig {die 
vergleichbare Erwerbstätigkeitenquote bei Nichtbehinderten 
beträgt 42,6 %). Der höheren allgemeinen Erwerbsquote der 
männlichen Bevölkerung en.tsprechend, ist auch bei den be­
hinderte!') Männern der Anteil höher (40,4 %) als bei den 
weiblic)len Behinderten {15,3 %). Eine Untersuchung für den 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung ergab, daß der 
Anteil derjenigen Arbeitslosen, die gesundheitliche Ein­
schränkungen angaben, bei rd. 25 Ofo der Arbeitslosen lag, 
und daß ihre Wiederbeschäftigun,gschance gegenüber den 
übrigen Arbeitslosen um mehr als die Hälfte reduziert ist [4]. 
Die unzureichenden Ausbildungs- und Beschäftigungschan­
cen behinderter Jugendlicher und Erwachsener lassen sich 
auch durch die Berufsberatungsstatistik belegen. Nahezu ein 
Drittel aller Ratsuchenden konnte 1975/76 nicht vermittelt 
werden: 

Tabelle 2: Ergebnisse der Beratung von behlnc{erten Rat­
suchenden 1975/76 

Behinderte 
absolut % 

Gesamtzahl 64 8129 100,0 
darunter berufsvorbereitende Maßnahme 18 008 27,8 

Arbeitsstelle 10 8r56 16,7 
Einmündung in betriebliche A!Jsbildungsst.10 71'5 16,5 
Berufsbildende Schule 3 556 5,5 
Allgemeine Schulbildung 532 0,8 
Berufliche Fortbildung oder Umschulung 275 0,4 
Nicht untergebrachte 20 8187 32,3 

Quelle: Berufsberatung 1975/76, Bundesanstalt für Arbeit, Dez. 1977 

2. Forschungs- und Informationsstand 

Die statistischen Angaben machen zweierlei deutlich: Erstens 
sind Behinderungen schon rein zahlenmäßig kein Randpro­
blem, ebenso nicht die Behinderungsfolgen, die für viele den 
Ausschluß aus dem Erwerbsleben bedeuten und der sozialen 
Integration entgegenstehen. Zweitens sind dies·e Zahlen 
immer noch grob, unvollständig und aufgrund unterschied­
licher Erhebungsmethoden kaum vergleichbar. Die verfüg­
baren Informationen beschreiben die Lage der Behinderten, 
ihre Probleme und die derzeitigen Maßnahmen nur unzurei­
chend und können deshalb nicht als Grundlagen zur Ver­
besserung der beruflichen und sozialen Integration Behin­
derter dienen. 

Es gibt zur Zeit neben den bereits erwähnten Mikrozensus­
und Berufsberatungsergebnissen, der allgemeinen Erfassung 
im Statistischen Jahrbuch und in den Sonderheften "Reha­
bilitationsmaßnahmen" des Statistischen Bundesamtes sowie 
den Übersichten über "Arbeits- und Berufsförderung behin­
derter Personen" der Bundesanstalt für Arbeit keine umfas­
senden Daten zu diesem Bereich. Diese vorliegenden Daten 
sind in der Regel auf einem sehr hohen Aggregationsniveau, 
z. T. nicht vergleichbar oder aufeinander beziehbar. Es gibt 
daneben Einzeluntersuchungen (z. B. der Stiftung Rehabili­
tation Heidelberg), die sich jedoch vorwiegend mit Probte· 
men .in Einzeleinrichtungen beschäftigen oder (wie die vom 
lAB durchgeführte Verlaufs· und Erfolgsuntersuchung der 
beruflichen Umschulung bei Rehabilitanden) nur für einen 
Teilbereich der beruflichen Bildung und für bestimmte Be­
hindertengruppen Anhaltspunkte liefern. Untersuchungs­
ergebnisse, die sich mit Fragen der beruflichen Bildun.g 
Behinderter (mit Selektionsprozessen, Zuweisungsprozessen, 
der Durchlässigkeit des Berufsbildungssystems, den über­
gangsmöglichkeiten u. a.) und unter dem spe­
ziellen Gesichtspunkt .der beruflichen Bildung beschäftigen, 
liegen in der Bundesrepublik nicht vor. 

E$' gibt eine Reihe von Untersuchungen' und Ansätzen zu 
diesen Fragestellungen im Ausland {vor allem in den Nieder­
landen, in den skandinavischen Ländern und in den USA), 
die jedoch erst auf ihre Relevanz und Übertragbarkeit für 
die Gegebenheiten in der Bundesrepublik untersucht werden 
müßten. 

Ausdruck für den unzureichenden bzw. einseitigen For­
schungs- und Informationsstand ist auch die Tatsache, daß 
die Situation Behinderter im Lern- und Arbeitsprozeß i. d. R. 
durch eine Negativdefinition und -abgrenzung (Leistungsmin­
derung, Erwerbsunfähigkeit, Minderung der Erwerbsfähigkeit) 
gekennzeichnet ist, die zudem im Rahmen der gesetzlichen 
Grundlagen und ihrer Handhabung durch Behörden und In­
stitutionen noch sehr unterschiedlich, wenig überschaubar 
und nachvollziehbar ist. Die Behinderungsfolgen sollten nicht 
ausschließlich unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, 
was Behinderte nicht leisten können, da für Überlegungen, 
welche Vorkehrungen im Rahmen des Systems der beruf­
lichen 'Bildung zu treffen sind, um trotz auftretender Behin­
derungen und ihrer Auswirkungen zu einer vollen beruf­
lichen und sozialen Integration zu gelangen, Negativabgren­
zungen kaum geeignet sind. Besser wäre es, die verbliebene 
Leistungsfähigkeit als den eigentlichen Ausgangspunkt der 
beruflichen Integration zu betrachten. 

Man muß davon ausgehen, daß Behinderungen nicht nur als 
individuelle Defizite anzusehen sind. Ihre Bedeutung und 
ihr Gewicht für das Individuum wird auch durch gesellschaft­
liche Stigmatisierung, durch die Fixierung auf die Behinde­
rung uhd di·e damit verbundenen Konsequenzen {verminderte 
Ausbildungs- und geringe Teilnahme anr 
gesellschaftlichen und kulturellen Leben) mitbestimmt. Dies 
bedeutet, daß ihre Überwindung ebenfalls in erheblichem 
Maße von gesellschaftlichen Einstellungen und Bedingungen 
abhängig sind. 
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Möglichkeiten und Probleme der beruflichen Integration Be­
hinderter sind nicht eindimens,ional als Anpassungsleistung 
des Behinderten an die bestehenden Bedingungen des Bil­
dungs- und Beschäftigungssystems zu untersuchen, sondern 
auch als Anpassungsforderungen des Bildungs- und Beschäf­
tigungssystems an die Bedingungen des Lern- und Arbeits­
vermögens Behinderter. Auch Nichtbehinderte haben sich auf 
die Bedürfnisse und Belange Behinderter einzustellen und 
so gesehen lntegrations,lei,stungen zu erbringen. 

3. Gegenwärtige Initiativen im Bereich der beruflichen Bil-
dung Behinderter 

Im Aktionsprogramm der Bundesregierung zur Förderung 
der Rehabilitation Behinderter vom April 1970 (ein aktuali­
siertes· Aktionsprogramm ist für Ende 1978 geplant} wird das 
Ziel vorgegeben, für jugendliche und erwachsene Behinderte 
gleichermaßen Hilfen zur beruflichen und sozialen Integra­
tion unabhängig von der Art oder der Ursache der Behin­
derung allen Behinderten erreichbar zu machen. Die Initia­
tive hat zwei Schwerpunkte: 

(1} die Gewährung von Leistungen im Rahmen des Arbeits­
förderungsgesetzes (z. B. für berufsvorbereitende Maß­
nahmen} und von Sonderprogrammen für Arbeitgeber, 
die Behinderte beschäftigen (hier werden Zuschüsse bis 
zu 18 000,- DM pro Einzelfall gezahlt}; 

(2} den Ausbau des Netzes von beruflichen Rehabilitations-
einrichtungen im ges,amten Bundesgebiet. 

ln engem Zusammenwirken mit den Ländern und der Bun­
desanstalt für Arbeit sollen in zwei Ausbaus,tufen insgesamt 
36 Berufsbildungswerke für die Erstausbildung behinderter 
Jugendlicher mit rund 10 000 Plätzen errichtet werden. Knapp 
die Hälfte der Berufsbildungswerke ist fertiggesteHt Für die 
berufliche Rehabilitation behinderter Erwachsener sind 21 
Berufsförderungswerke mit etwa 1e 000 Ausbildungsplätzen 
geplant. Der Ausbau ist weitgehend abgeschlossen. 

Die nachfolgende Aufstellung [5] gibt einen Überblick über 
die außerbetrieblichen beruflichen Bildungseinrichtungen für 
behinderte Jugendliche und Erwachsene: 

/ 

Tabelle 3: Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation be­
hinderter Jugendlicher und Erwachsener 

Heime für 
Berufs- Berufs- Werkstätten Behinderte 
förderungs- bildungs- für Behinderte zur Arbeits-
werke werke und Berufs-

förderung 

Ziel- Erwachsene . Jugendliche Jugendliche/ Jugendliche/ 
gruppe körperlich, körperlich, erw. Behin- erw. 

geistig, geistig, derte, geistig, Behinderte 
seelisch seelisch Schwerst-
Behinderte Behinderte körperbehin-

derte, Gemein-
schafts-
schwierige 

Ziel Wiedereinglie- Erstausbildung a) Arbeits- Sicherstellung 
derung der jugendlicher marktvorbe- der Versorgung 
behinderten Behinderter reitung nicht des Behin-
Erwachsenen direkt Ver- derten 
Jn die Er- mittelbarer 
werbstätigkeit b) Arbeitsan-
(Rehabili- gebot nicht 
tation) vermittelbarer 

Behinderter 

Maß- anerkannte Sonderaus- a) Anlernplätze a) Wohnheime 
nah- Ausbildung, bildung nach b) Produk- filr Blinde, 

Umschulung, § 48 BBiG/ tionswerk- geistig oder 
Weiterbildung, §42 b HwO, stätten, Dauer- seelisch Be-

bote ggf. Sonder- ggf. aner- arbeitsplätze hinderte, vor-
ausbildung, kannte c) th erapeu- übergehende 
z. B. bei Ausbildung tische Be- Aufnahme, 
körperlich schäfti gun•Js- z. B. bei Ar-
Behinderten werkstätten beitsaufnahme 

nach einer 
Ausbildung im 
Berufs-
bildungswerk 
b) Dauerheim 
"für Pflegefälle 

' 

4. Berufliche Bildung Behinderter: Forschungsansatz 

Die Autoren haben für das neue Forschungsprogramm des 
Bundesinstituts für Berufsbildung (ab 1980) ein Projekt vor­
geschlagen, das neben einer Bestandsaufnahme der beruf­
lichen Bildung Behinderter Grundlagen für die Verbesserung 
in diesem Bereich zur Verfügung stellen soll. 

Allgemeine Zielvorstellungen des geplanten Projekts ist die 
umfassende berufliche und soziale Integration Behinderter. 
Der Integrationsgesichtspunkt stellt den Bezugsrahmen dar, 
in dem sich folgende zentrale Forschungsziele orientieren: 

- Analyse der Situation und der spezifischen Probleme be-
hinderter Jugendlicher und Erwachsener unter besonde­
rer Berücksichtigung der Bedingungen, Prozesse und Aus­
wirkungen im Bereich der beruflichen Bildung 

- Analyse der organisatorisch-in,stitutionellen, der pädago­
gischen, sozialen und sonstigen Rahmenbedingungen der 
Berufsbildung Behinderter (einschließlich begleitender 
Maßnahmen) 

Identifikation von qualitativen und quantitativen Deckungs­
lücken im spezifischen Bildungsangebot 

Bereitstellung von Grundlagen zur Verbesserung der be­
ruflichen und sozialen Integration Behinderter 

Vorrangig soll die derzeitige berufliche Rehabilitationspraxis 
erfaßt, überprüft und der Problemstellung entsprechend be­
wertet werden. Dazu sind die Lücken, die gegenwärtig auf­
grund des unzureichenden Informationsstandes hinsichtlich 
der Lage der Behinderten, ihrer Probleme und der derzeiti­
gen Maßnahmesituation bestehen, weiter zu schließen. Dies 
gilt sowohl für den Bereich der Datenerfassung zur Feststel­
lung des Status quo als auch zur besseren Klärung des Wir­
kungszusammenhanges unterschiedlicher Maßnahmen. 

Die arJgestrebten Ergebnisse sollen praktisch umsetzbare 
Hilfestellungen geben und für weitere Forschungsaktivitäten 
anwendbar sein. 

Im Hinblick auf die angesprochenen Anwendungsbereiche 
wird bei der Planung des Projekts von folgenden zwei Unter­
suchungsschwerpunkten ausgegangen: 

(1) Sozio-ökonomische Bedingungen Behinderter: 

(Behinderungsart und -auswirkungen, persönliche Daten, 
Familiensituation, soziale Herkunft, Daten zum Ausbil­
dungs- und Berufsverlauf etc.} 

(2} Wirkungsanalyse: 
(welche organisatori,schen, institutionellen, pädagogi­
schen, sozialen und sonstigen Bedingungen der beruf­
lichen Bildung Behinderter fördern eine· umfassende und 
dauernde Integration in Beruf und Gesellschaft, welche 
fördern sie nicht und welche stehen ihr entgegen?} 

Die Wi,rkungsanalyse soll einerseits durch die Gegenüber­
stellung verschiedener Maßnahmen und andererseits durch 
die Konfrontation der Maßnahmen mit methodisch-didakti­
schen, sozialpädagogischen, psychologisch-tl)erapeutischen, 
bildungs- und gesellschaftspolitischen Anforderungen erfol­
gen. Zu diesen gehören - neben der allgemeinen Forderung 
nach beruflicher und sozialer Integration Behinderter vor 
allem die ' 

- I ntegrative Bildung Behinderter/Nichtbehinderter 

-'Integration von beruflichen und sozialen Maßnahmen 

Integration der beruflichen Bildung Behinderter in das 
allgemeine Berufsbildungssystem (Durchläss,igkeit} 

Integration Behinderter in gesellschaftliche Handlungs­
urid Entscheidungsprozesse (Mitwirkung', Mitbestimmung, 
Selbsthilfe etc.}. 
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Die Annahme, daß die erwarteten Ergebnisse des Projekts 
(die Ende 1982 vorliegen sollen) mit Interesse aufgenommen 
werden, wird einerseits gestUtzt durch die voraussichtlichen 
Auswirkungen der demographischen Entwicklung ab Mitte 
der 80er Jahre wie: 

- Nachlassen des "demographischen Drucks", wodurch an­
dere Schwerpunkte Verwendung der finanziellen und per­
sonellen Kapazitäten im Bereich der beruflichen Bildung 
gesetzt werden können. 

- Mangel an qualifizierten Fachkräften (diese Annahme ist 
noch näher zu überprüfen). 

Zum anderen wird davon ausgegangen, daß die Verbesse­
rung der berufHchen und sozialen Integration Behinderter 
auch dadurch erleichtert wird, daß im Zusammenhang mit 
der technologischen Entwicklung die Arbeitsbedingungen bei 
einer Vielzahl von Arbeitsplätzen in Richtung steigender ln­
tegrierbarkeit von Behinderten verändert werden können. 

Die vorliegende Problemskizze soll nicht nur informieren, 
sondern auch Anregung bieten für ein offenes Gespräch zwi-

Frauke Mansholt 

sehen engagierten Vertretern unterschiedlicher Fachgebiete. 
Mögliche Erfahrungs- und Änderungsvorschläge werden 
dankbar aufgegriffen. 

Anmerkungen 

[1] Vgl. u. a. Arbeitsförderungsgesetz von 1969, Kultusminlsterkon­
ferenz: Empfehlung zur Ordnung des Sonderschulwesens vom 16. 
3. 1972, Deutscher Bildungsrat Empfehlungen der Blldungskom­
mission. Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Be­
hinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Stuttgart 1974. 

[2] Vgl. T h I m m, W.: Mit Behinderten leben. Verlag Herder GmbH 
& Co. KG, Frelb.urg 1. Breisgau 1977, S. 14 f. 

[3] Bezieher einer Beschäftigungsrente der gesetzlichen Unfallversi­
cherung, Kriegsopferversorgung oder einer Frühinvaliditätsrente 
der gesetzlichen F. 1ntenversicherung, letztere nur soweit die Ren­
tenbezieher jünger lls 63 (Männer) bzw. 60 Jahre (Frauen) waren. 

[4] Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Arbeits­
suche, berufliche Mobilität, Arbeitsvermittlung und Beratung (For­
schungsbericht von Infratest) Sonn, Ju Ii 1978. 

[5] Vgl. A p e I, H., BIerman n, H., Sc h II d, H.: Berufsaus'­
blldung und Behinderte, in: Gewerkschaftliche Bildungspolitik 
10/1976, s. 221. 

Aspekte der Rehabilitationsforschung 

Gustav Hainemann wies in einer seiner let;en Reden dar­
auf hin, daß eine Gesellschaft in ihren sozialen 
daran zu messen ist, wie sie mit den Behinderten umgeht. 

Der in dieser Aussage enthaltene Appell ,an die gesellschaft­
liche Verantwortlichkeit für die betroffenen Personengrup­
pen geht davon aus, daß dieser Verantwortung bisher nicht 
genügend Rechnung getragen wurde. 

Ohne auf eine Begriffsdefinition und die sich daraus erge­
benden Probleme der quantitativen Erfassung der Behin­
derten näher einzugehen, wird der Anteil der als 'behindert' 
Eingestuften an der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland in der letzten Erhebung des Mikrozensus (Mai 
1976) mit mindestens 7% beziffert. Tatsächlich dürfte die 
Gesamtzahl allerdings noch we.it höher liegen. Es muß näm­
lich von einer nicht geringen Dunkelziffer ausgegangen wer­
den, die sich vor allem zusammensetzt aus 

- Behinderten, deren Behinderung nicht sichtbar erkenn­
bar ist (sozial- und psychisch Behinderte, Lernbehinder­
te), 

- nicht erwerbstätigen Behinderten (behinderte Hausfrauen, 
arbeitslose Behinderte). 

Rein quantitativ betrachtet, scheint dieser Prozentsatz so 
hoch, daß es sich ausschließen sollte, von Behinderten als 
von einer Randgruppe zu sprechen. 

"[rotz dieser hohen Zahl ist die gesellschaftliche Aufmerk­
samkeit für die Problematik im Sinne von sich-verantwort­
lich-fühlen 'vergleichsweise gering. Statt dessen wird oft die 
gesellschaftliche Verantwortung für Zustände, welche die Le­
bensqualität des einzelnen entscheidend beeinträchtigen 

können, nicht als solche anerkannt, sondern sie wetden zum 
Problem einzelner oder einzelner Gruppen gemacht. 

Das führt dazu, daß die Rehabilitation von Behinderten 
ebenfalls oft diesem Mechanismus unterliegt; Zuschrei­
bungs-, Abwertungs- und Vorurteilsprozesse bestimmen dann 
Art und Gestaltung. Die hier liegende Problematik hat Gaff­
mann 1967 in seiner ersten in den USA erschienenen Publi­
kation sehr eindringlich als Stigmatisierung beschrieben [1]. 
Gut zehn Jahre später sind diese Gedanken ansatzweise 
auch in der neuasten Fachliteratur der Bundesrepublik wie­
derzufinden (Jantzen 1974, Brusten/Hurrelmann 1975, Thimm 
1972, lben/Reiser/Aab/Leber 1972, [2]). 

Unter Berücksichtigung von Untersuchungen aus den USA, 
Holland und den skandinavischen Ländern werden zum The­
ma Behinderung hauptsächlich Publikationen über die unter­
schiedlichen Formen des Zustandekommans und der Ent­
wicklung abweichenden Verhaltens veröffentlicht. Grob um­
rissen, lassen sich neuere Ansätze der Rehabilitationsfor­
schung der Bundesrepublik einmal durch die Darstellung der 
Sozialisationsproblematik umschreiben, die sich aus einer 
Behinderung und dem an Leistung orientierten gesellschaft­
lichen Anspruch ergibt, zum anderen durch Untersuchungen 
über gesellschaftliche Selektionsprozesse, die von Behinde­
rungen ausgehen. 

Mit dem Bundessozialhilfegesetz ist angestrebt worden, auch 
die Folgen einer körperlichen und geistigen oder seelischen 
Behinderung zu berücksichtigen. Der Gesetzgeber hat ver­
sucht, der Schwierigkeit eindeutiger Definitionen des Be­
hindertenbegriffs zu begegnen, indem er den gesellschaftli­
chen' Rahmen von Beh\nderung mit zu suchte. Er 
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schreibt deshalb vor, daß "neben einer kurzen Beschrei­
bung der Funktionseinschränkung einer spezifischen Behin­
derung für alle Behinderten die Tatsache maßgebend ist, 
daß eine 'wesentliche Behinderung' immer dann vorliegt, 
wenn damit die Teilnahme am Leben der Gemeinschaft, vor 
allem auf einen angemessenen Platz im Arbeitsleben durch 
eine solche Funktionseinschränkung gefährdet oder unmög­
lich ist" [3]. 

Fraglich ist, wer entscheiden soll, wann bei Behinderten 
einfi) Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft möglich oder 
gefähräet ist. Ferber [4] zeigt in seinem neuasten Buch 
über den Stand der Rehabilitation/Resozialisation in der 
Bundesrepublik auf, daß Entscheidungen hierüber nicht aus­

von Medizinern getroffen werden sollten, sondern 
von anderen Disziplinen wie Pädagogik, Sonderpädag?gik, 
Psychologie wie Arbeitsmedizien usw. Er verweist auf die 
Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit. Nur mit 
deren Hilfe könnten die konkreten Anforderungen eines Ar­
beitsplatzes für Behinderte beschrieben werden. 

ln der Literatur wird allgemein hervorgehoben, daß die Re­
habilitation Behinderter sehr einseitig an der Erwerbsfähig­
keit ausgerichtet ist. Zusätzlich werden für die Eingliederung 
Behinderter in das für sie sehr wichtige Bezugssystem der 
Arbeit überwiegend medizinische Kriterien auf einen außer­
medizinischen Bereich angewendet. Dies wird besonders 
deutlich, wenn man den Nachsatz im Bundessozialhilfege­
setz "angemessenen Platz im Arbeitsleben" in bezug setzt 
zu dem Leistungsanspruch der Gesellschaft und der mit ihr 
verbundenen Wertvorstellung von Normalität. 

in einer Diskussion um die Weiterentwicklung des Rehabili­
tationsgedankens sollten also zu den bisherigen Überlegun­
gen Vorstellungen über die Einbeziehung des sozialen Um­
feldes der Behinderten treten. Nicht nur der Behinderte muß 
lernen, sich in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz zurecht­
zufinden, sondern auch die Gesellschaft, den Behinderten 
als gleichwertig zu akzeptieren. 

ln Übereinstimmung mit Ferber u. a. meint Thimm dazu: 
"Was globale Statistiken nicht sichtbar machen können, 
sind die auf den individuellen Fall bezogenen geschlechts-, 
alters- und behinderungsspezifischen Notlagen, die Qualität 
der Rehabilitationsbedürfnisse" [5]. Eine an die Gesellschaft 
gerichtete Forderung besteht somit darin, die Maßnahmen 
auf dem Gebiet der Rehabilitation und der damit verbun­
denen beruflichen Förderung Behinderter durch die Gesetz­
gebung zu verbessern und sie durch Einschaltung von so­
zial-therapeutischen, sonder- und sozialpädagogischen Bemü­
hungen zu erweitern. Das wird jedoch nur erfolgverspre­
chend sein, wenn bei einer wissenschaftlichen Aufarbeitung 
der Problemlage neben der Darstellung und Anwendung 

medizinischer Erkenntnisse verstärkt Kenntnisse der Sozial­
wissenschaften als Grundlage herangezogen werden [6]. 

Eine überzeugende wissen'schaftliche Begründung im Hin­
blick auf eine Verbesserung der Integration Behinderter in 
das sie umgebende soziale Bezugsfeld muß in der Praxis 
der Rehabilitation zu folgenden Schritten führen: 

1. Gestaltung einer auf die Praxisprobleme gerichteten Reha­
bilitations-Konzeption mit interdisziplinärer Ausrichtung, wel­
che die Theorie der Rehabilitation nicht wie bisher nur kau­
sal (Frage nach den Ursachen einer Behinderung), sondern 
auch final begründet (Frage nach der Zielrichtung einer sich 
aus der Behinderung zu entwickelnden Rehabilitationskon­
zeption). Auch wenn die Forderung nach interdiziplinärer 
Zusammenarbeit bekanntlich schon überstrapaziert ist, muß 
diese Forderung für den Bereich der Rehabilitation umfas­
sender als bisher eingelöst werden [7]. 

2. Ziel der Rehabilitation muß eine umfassende Integra­
tion sein, auch im Hinblick auf vorsorgende und nachbe­
treuende Einrichtungen. Diese Forderung zielt auf die Ko­
operation aller an der Rehabilitation beteiligten Fachkräfte 
und Einrichtungen. Rehabilitation darf aber nicht allein im 
Schonraum von besonderen Einrichtungen, 
oder Berufsbildungswerken stattfinden. 

3. Die in der Rehabilitation arbeitenden Fachkräfte für Aus­
und Weiterbildung müssen besser qualifiziert werden. Dies 
schließt einen stärkeren Praxisbezug der Ausbildung und 
die Heranziehung von Erkenntnissen aus verschiedenen Dis­
ziplinen mit ein. 
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UMSCHAU 

Bericht über die Arbeitstagung der Deutschen Vereinigung 
für die Rehabilitation Behinderter e. V. vom 27. bis 29. Sep­
tember 1978 i'n Berlln 

ln der Technischen Universität fand eine ArbeitstagunQ unter 
dem Thema "Psychische und soziale Probleme im Rehabili­
tationsverfahren" statt. Teilnehmer waren rund 350 Sozial-

arbeiter, Pädagogen, Therapeuten, Ärzte, Berufsausbilder, 
Verwaltungsfachleute und Fachinteressierte. ln fünf Arbeits­
gruppen wurden die psychischen und S'OZialen Probleme be­
handelt, die sich für den Behinderten im Krankenhaus, beim 
Übergang vom Schulbereich in die Berufsausbildung, beim 
Wiedereintritt in das Arbeitsleben und im geschützten Wohn­
bereich ergeben. 
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1. Psychische und soziale Probleme beim Rehabilitationsver-
fahren Im Krankenhaus (Arbeitsgruppe A) 

Im Mittelpunkt des Interesses standen Notwendigkeit und 
Möglichkeiten der psychotherapeutischen und sozialen Be­
treuung körperbehinderter Patienten, psychisch Erkrankter 
und Rehabilitanden in der Geriatrie während der klinischen 
Rehabilitation. Dabei wurden zwei kritische Phasen heraus­
gearbeitet: die kritische Anfangsphase mit dem Auftreten 
psychischer Probleme im Bereich der individuellen Situa­
tionsbewältigung und die kritische Endphase, die 
zeichnet ist durch das Auftreten sozialer Probleme im Be­
reiqh Familie- Beruf - Umwelt. 

Das Erfordernis frühzeitiger psychisch-therapeutischer Maß­
nahmen und sozialer Begleitung/Betreuung/Hilfestellung für 
den Patienten während der medizinischen Rehabilitation 
stößt in der praktischen Durchführung auf räumliche, perso­
nelle und finanzielle Schwierigkeiten. ln der Diskuss•ion kri­
stallisierten sich u. a. folgende Vorschläge der Verbesserung 
heraus: 

- Erhöhung der Zahl notwendiger Planstellen. 

- Förderung der Ausbildung qualifizierten Fachpersonals. 

- Bereitstellung von Übergangseinrichtungen für die not-
wendige soziale Stabilisierung der Rehabilitanden. 

- Einrichtungen der ambulanten Beschäftigung·s- und Ar­
beitstherapie im Rahmen eines entsprechenden, dem 
Krankenhaus angeschlossenen Sozialdienstes. 

- Angliederung von Pflege- bzw. Krankenheimen an. geria­
trische Krankerihäuser. 

2. Psychische und soziale Probleme beim Obergang vom 
Schulbereich in die Berufsausbildung und in die Werk­
stätten für Behinderte (Arbeltsgruppe B) 

Bei der Strukturierung des Themas wurden folgende drei 
Schwerpunkte gesetzt. 

2.1 Berufsberatung - Berufstindung - Berufsvorbereitung 
beim des behinderten• Jugendlichen vom allgemei­
nen Schulsystem in das System der beruflichen Bildung. Ziel 
ist eine gelungene berufliche und soziale Eing.liederung de·s 
Beh!nderten in das gesellschaftliche Leben. 

Als Notwendigkeiten zur Verbesserung- diese·r Prozesse wur­
den u. a. genannt: 

- Verbesserung der Zusammenarbeit von Schule - Eltern­
haus - Berufsberatung. 

- Erweiterung der beruflichen. Vo_rförderung und Berufs­
pral<tika. 

- Möglichkeiten des Erwerbs eines qualifizierenden Ab­
schlusses in einem anerkannten Ausbildung·sberuf. 

- Vertiefung begleitender und nachgehender Betreuung. 

2.2 Das Auftreten psychischer und sozialer Probleme Behin­
derter in Berufsbildungswerken. Von großer Bedeutung für 
den Erfolg der beruflichen Eingliederung sind die vorhan­

Möglichkeiten für die optimale Förderung der Persön­
lichkeitsentwicklung des Behinderten. Probleme: 

- Psych[sche Störungen durch Trennung von der Familie 
und der gewohnten Umgebung. 

- Angstsymptomatik bedingt auch durch mangelnde soziale 
Erfahrung. 

- Oft111als hoher Anpassungsdruck,. durch mögliche 
tielle Konsequenzen ("letzte Chance"). 

- Mangelnde Kontinuität in der Betreuung (Personalfluktua­
tion). 

- Prüfungsregelungen und Verfahren sind oft nicht behin­
dertengerecht 

2.3 Die Werkstätten für Behinderte bieten denjenigen Men­
schen Arbeitsmöglichkeiten und begleitende soziale Dienste, 

· die wegen der Art oder Schwere ihrer Behinderung noch 
keinen Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt finden konn­
ten. Eine einheiniehe Konzeption für die Werkstätten steht 
noch aus. Ungelöst und problematisch ist in diesem Zusam­
menhang die innere und äußere Leistungs- bzw. Wirtschaft­
lichkeitsbeurteilung der Einrichtungen. 

3. Psychische und soziale Probleme, die sich nach Abschluß 
der medizinischen Maßnahmen und beruflichen Förde­
rungsmaßnahmen beim Wiedereintritt in das Arbeitsleben 
stellen (Arbeitsgruppe C) 

Eine erfolgreiche Rehabilitation (medizinische, soziale, be­
rufliche) ist untrennbar verbunden mit der dauerhaften Ver­
mitUung des Behinderten in ein geeignetes und zukunfts­
trächtiges Arbeitsverhältnis. Auf der Basis des koordinieren­
den Rehabilitations-Angleichungsgesetzes wurden Möglich­
keiten und Grenzen der Rehabilitation aus der Sicht der 
Leistungsträger aufgezeigt. 

- Verstärktes Zusammenwirken Leistungsträger - Arbeit­
geber. 

- Vertiefte soziale Hilfestellung/Beratung bei Konflikten im 
Arbeitsbereich. 

- Möglichkeiten der stärkeren Einbindung öffentlicher Arbeit­
geber zur Erfüllung der Anliegen des Schwerbehinderten­
gesetzes. 

Zur Überwindung besonderer psychischer und sozialer Pro­
bleme, die durch einen Berufswechsel oder längere Arbeits­
losigkeit bedingt sind, ist eine begleitende Hilfestellung im 
Arbeitsleben, so z. B. durch Hauptfürsorgestellen und 
trauensleute in den Betrieben, erforderlich. 

Die Erfahrungen auf dem Gebiet der beruflichen Wiederein­
gliederung Suchtkranker (Drogen- und Alkoholabhängiger) 
zeigen, daß neben dem Problem der gezielten therapeuti­
schen Nachsorge die Frage nach den zuständigen Leistungs­
trägern vorrangig zu klären ist. Hinzu kommen: 

- Probleme der. Erweiterung des Behindertenbegriffes. 

- Verbindliche und frühzeitige Einbindung der Ärzte in die 
Teamarbeit der Rehabilitationsträger. 

- Probleme der Alkoholwerbung. 

- Verstärkte Möglichkeiten der Arbeitsbelastu,ngserprobung 
auf Teilzeitarbeitsplätzen. 

4. Psychische und soziale Probleme im geschützten Wohn-
bereich (Arbeitsgruppe D) 

Der Bau geschützter Wohnbereiche (Gegensatz: Heimbereich) 
soll dem Behinderten zu geeigneter Wohnmöglichkeit verhel­
fen, in dererj· Bereich er seine Selbständigkeit, seine soziale 
und psychische Einbindung in das Alltagsleben· festigen kann. 
Hinsichtlich Kor:zeption, Plan und Erstellung geschützter 
Wohnbereiche ·wurden Fragestellungen unterschiedlichen 
Grades herausgestellt: 

- Abstimmung mit den Trägern des Einzugsbereiches. 

- Abstimmung mit dery Entscheidunqsgremien (finanzielle-
politische Voraussetzungen). 

- Größe der Anlage (Betreuungskonzept- Betriebskosten). 

- Einbeziehung der Behinderten und der Mitarbeiter (thera-
peutische Vorbereitung/Begleitung). 

- Möglichkeiten der Freizeitgestaltung (Umweltstruktur). 
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5. Psychische und soziale Probleme beim Rehabilltanden im 
Wartestand (Arbeitsgruppe E) 

ln Form eines Podiumsgespräches wurden äußere und innere 
Faktoren für die Wartezeiten vor, zwischen und nach Reha­
bilitationsmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf den Be­
hinderten angesprochen. 

5.1 Familie: 

- Die Berücksichtigung des individuellen Berufswunsches, 
der realen Berufsmöglichkeiten, eines ausbildungsbeding­
ten Wohnortwechsels erfordert persönliche Beratung und 
Betreuung des' Behinderten und seiner Familie. 

5.2 Wege - Institutionen -Träger 

- Bei der Erstellung ärztlicher Gutachten sind arbeitsmedi­
zinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 

- Begriffe zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit sollten 
einheitlich definiert sein. 

- Vereinheitlichung der Vorleistungsfristen bei den Kosten­
trägem. 

- Notwendige Ausbildungsverlängerung auf unbürokrati­
schem Weg. 

5.3 Arbeitsmarkt: 

- Schaffung von Übergangseinrichtungen· mit ausreichenden 
Trainingsmöglichkeiten zur Arbeitseing·ewöhnung. 

-...: Verstärktes Angebot von Teilzeittätigkeiten für Behinderte 
durch die Arbeitgeber. 

Während der Tagung und im Rahmen der abschließenden 
Plenars·itzung hatten die Teilnehmer Gelegenheit, die Fach­
ausstellu(lg "Hilfsmittel für Behinderte" in der Vorhalle der 
Technischen Universität zu besuchen. Zur selben Zeit konnte 
im Berufsinformationszentrum Berlin, am Ernst-Reuter-Piatz, 
eine Bildausstellung über die Arbeit der Berliner Einrichtun­
gen für Behinderte besichtigt werden. Im Verlauf der Tagung 
fanden Fachexkursionen zu den Einrichtungen statt. 

Karin Guntsch 

Untersuchungen zur Ausgestaltung des Betriebspraktikums 
der Fachoberschule 

Die Forderung nach Einrichtung doppelqualifizierender Bil­
dungsgänge im beruflichen Bildungswesen hat den Überle­
gungen zur Umgestaltung der Fachoberschule in letzter Zeit 
neue Impulse gegeben. 

Die Kritik an der in den meistem Ländern bestehenden zwei­
jährigen Form der Fachoberschul·e betrifft insbesondere das 
Betriebspraktikum der Klasse 11. Es sei zeitlich zu knapp, 
inhaltlich zu wenig systematisch und laufe häufig beziehungs­
los neben dem Unterricht her. Die Folge sei eine unzuläng­
J,iche fachpraktische Ausbildung. Daß diese Kritik durch eine 
Weiterentwicklung des Betriebspraktikums aufgefangen wer­
den könnte, dokumentieren die jetzt vom Bundesinstitut für 
Berufsbildung veröffentlichten Ergebnisse eines Modellver­
suchs, der im Ausbildungsjahr 1975/76 in Hamburger Betrie­
ben der Firmen Blohm & Voss, Daimler-Benz, Deutsche Luft­
hansa, Harnburgische Eiectricitätswerke, Maschinenfabrik 
Augsburg-Nürnberg und Siemens durchgeführt und von der 
"Forschungsgruppe Berufspraxis in der Sekundarstufe II" 
unter der Leitung von Prof. Dr. Ellen Schutz wissenschaftlich 
begleitet wurde. 

Dem Modellversuch gingen empirisch-konzeptionelle For­
schungsarbeiten voraus, in denen u. a. der Nachweis erbracht 

wurde, daß das Betriebspraktikum unter bestimmten Be­
dingungen dem ersteh Jahr einer inhaltlich korrespondieren­
den Berufsausbildung gleichwertig ist. Die Ergebnisse 'dieser 
Arbeiten wurden im Band 47 "Doppelprofilierte Bildungs­
gänge im Sekundarbereich II" der Schriften zur Berufsbil­
dungsforschung veröffentlicht. Der Modellversuch zielte dar­
über hinaus auf die Entwicklung und Erprobung von Curri­
cula in den Fachrichtungen Metall- und Elektrotechnik, deren 
vorrangiges Konstruktionsprinzip - die studien­
und berufsqualifizierender Lehr- bzw. Lernziele - 1'\IS rich­
tungsweisend für die Entwicklung von Curricula für die Prak­
tikanten-, aber auch für die Lehrlingsau·sbildung angesehen 
werden kann. Die curricularen Materialien 

- betriebsspezifische Lernzielkataloge 

- Fragenkataloge zur Förderung der Eigenaktivität der Aus-
zubildenden 

- Tests zur Überprüfung und Sicherung des Lernerfolgs 

bieten außerdem zahlreiche Anregungen zur didaktischen 
Verzahnung und Optimierung der Ausbildung in verschiede­
nen Betriebsabtei Iungen. Die curricularen Materialien wurden 
für den direkten Gebrauch in der Praxis aufbereitet, während 
in einem gesonderten Band die theoretischen Grundlagen 
beschrieben sind. Die drei Bände 

- "Modellversuch zur Weiterentwicklung und Erprobung ei­
nes doppelqualifizierenden Curriculums für das Fachober­
schulpraktikum" 

für das BetriebsprakNkum eines 
doppelqualifizierenden Bildungsganges der Fachrichtung 
Metalltechnik" 

- "Curriculummaterialien für das Betriebspraktikum, eines 
doppelqualifizierenden Bildungsganges der Fachrichtu'ng 
Elektrotechnik" 

sind gegen eine Schutzgebühr vom Bundesinstitut für Be­
rufsbildung, Fehrbelliner Plat•z 3, 1000 Berlin 31, zu beziehen. 

- Hauptabteilung 2 -

AdA-Seminare in Form des Partnerunterrichts 

Seit zwei Jahren werden an der un'iversität (Gesamthoch­
schule) Paderborn ActA-Seminare für Studenten aller Fach­
bereiche in Form des sogen. Partnerunterrichts durchgeführt: 
Die Studenten unterrichten sich gegenseitig. 

Bisher haben etwa 60 Studenten Angebot wahrge­
nommen und die vorgeschriebene Prüfung vor der örtlichen 
Industrie- und Handelskammer bestanden. 

Von der Überlegung ausgehend, daß 

1. die Bereitschaft, von zu lernen, sehr groß 
ist, 

2. die Lernmotivation und Identifikation mit dem Lernstoff 
bei den Lehrenden in der Regel viel größer ist als bei den 
Lernenden und 

3. gerade bei zukünftigen Ausbildern die Theorie möglichst 
gleich praktisch erprobt und eingeübt werden sollte, 

entwickelte Prof. Dr. K.-K. Pullig im Fachbereich Wirtschafts­
wissenschaften der Universität (Ges•amthochschule) Pader­
born folgendes Konzept: 

Die Inhalte, wie sie im Ausbildungsrahmenplan des Bundes­
ausschusses für Berufsbildung zur Ausbildung von Ausbildern 
umrissen wurden, sind in 20 Unterthemen gegliedert. ln das 
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Seminar werden daher 20 Studenten aufgenommen, von 
denen jeder ein Thema vorbereitet, mit dem Leiter des Se­
minars vorher in didaktischer und methodischer Hinsicht be­
spricht und dann in einer Unterrichtsdoppelstunde mit den 
Kommilitoninnen (Kommilitonen) erarbeitet. Der Seminarleiter 
selbst konzentriert sich auf die Aufgaben 

Terminplanung und inhaltliche Grobplanung 

methodische und rhetorische Hinweise zu Beginn des Semi­
nars 

Moderation des Feed-backs (mit Hilfe von Video-Aufzeich­
nungen) nach jeder Unterrichtsstunde. 

Das Seminar erstreckt sich über ein Semester mit wöchent­
lich 4 Unterichtsstunden. 

Alle Studenten haben bisher die Prüfung mit - gemessen 
am Gesamtniveau der IHK-Ausbilderprüfungen - überdurch­
schnittlichem Erfolg bestanden und über das Faktenwissen 
hinaus eine Menge voneinander gelernt (ein ausführlicher 
Bericht über dieses Seminar wird 1979 in der Zeitschrift für 
Gruppenpädagogik erscheinen). 

K.-K. Pullig 

Jetzt 452 anerkannte Ausbildungsberufe 
Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe 1978 erschie­
nen 

Die Zahl der Ausbildungsberufe nimmt weiter ab. Sie hat 
sich gegenüber dem Vorjahr um 3 auf 452 vermindert. Dies 
geht aus dem Verzeichnis der anerkannten Ausbildungs­
berufe 1978 hervor, im Bundesinstitut für Berufsbildung 
erarbeitet wurde. 

Im Berichtszeitraum vom 1. 7. 1977 bis 30. 6. 1978 wurden für 
dreizehn Ausbildungsberufe neue Ausbildungsordnungen er­
lassen, und zwar für den 

Buchbinder, Fachgehilfen in steuer- und wirtschaftsbera­
tenden Berufen, lndustriekaufmann, Kaufmann im Groß­
und Außenhandel, Sozialversicherungsfachangestellten, 
Schornsteinfeger, Textilstopfer, Tischler, Versicherungs­
kaufmann sowie im Rahmen einer Stufenausbildung 'für 
den Textilmaschinenführer-Weberei, Textilmechaniker-We­
berei, Textilmechaniker-Bandweberei, Musterprogrammie­
rer-Weberei. 

Sämtliche neuen Ausbildungsverordnungen wurden entspre­
chend dem zwischen Bund und Ländern vereinbarten Ver­
fahren mit den Rahmenlehrplänen für die Berufsschule ab­
gestimmt. 

Zehn Ausbildungsberufe wurden aufgehoben und zum Teil 
in die genannten Ausbildungsordnungen 

Das Verzeichnis gibt in sechs Teilen einen umfassenden 
Überblick über die Arbeiten zur Ordnung der beruflichen 
Bildung im nichtschulischen Bereich. 

Es enthält 

- die Ausbildungsberufe nach der Art der Anerkennung und 
nach Ausbildungsbereichen, 

- ein systematisches Verzeichnis der anerkannten oder als 
anerkannt geltenden Ausbildungsberufe, 

- bundes- und landesgesetzliche Ausbildungsregelungen 
für HeilhUfsberufe sowie vergleichbare betriebliche Aus­
bildungsgänge außerhalb des Geltungsbereichs des Be­
rufsbildungsgesetzes, 

- Regelungen der zuständigen Stellen für die Berufsausbil­
dung Behinderter und für die berufliche Fortbildung, 

- Regelungen des Bundes für die berufliche Weiterbildung 
und Umschulung nach dem Berufsbildungsgesetz, der 
Handwerksordnung und dem Seemannsgesetz. 

Einige interessante Einzelheiten: 

Die besonderen Regelungen für Behinderte, die von den 
Kammern erlassen werden, haben sich gegenüber 1977 von 
149 auf 208 erhöht. Die Zahl der von diesen Regelungen be­
troffenen Ausbildungsgängen hat sich ebenfalls von 56 auf 70 
erhöht. Die meisten Regelungen beziehen sich auf .Ausbil­
dungsgänge mit einer zweijährigen Ausbildungsdauer. 

Auch die Zahl der Fortbildungsregelungen der Kammern hat 
zugenommen. Sie stieg von 561 im Jahre 1977 auf 652 im 
Jahre 1978. 167 Fortbildungsregelungen gelten für Industrie­
meisterprüfungen in 58 Fachrichtungen. Die Zahl der gere­
gelten Fortbildungsberufe hat sich von 78 auf 87 erhöht. 

Erstmals wurde gemäß § 46 Abs. 2 BBiG für· den Bereich der 
Industrie ein Fortbildungsabschluß auf Meisterebene, der 
"Geprüfte Industriemeister- Fachrichtung Metall", staatlich 
anerkannt. Er ist am 1. November 1978 in Kraft getreten und 
wird nach Ablauf der Übergangsfrist die entsprechenden 
Fortbildungsregelungen der zuständigen Stellen ablösen. 

Das Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe 1978 ist 
als Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 196 vom 17. Oktober 
1978 erschienen und beim Bundesanzeiger, Postfach 10 80 06, 
5000 Köln 1, oder beim W. Barteismann Verlag KG Bielefeld, 
Postfach 10 20, 4800 Sielefeld 1, zu beziehen. 
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Auswahlbibliographie 
zur beruflichen Bildung 
Behinderter 

Die folgende Zusammenstellung zum Rahmen­
thema dieses Heftes Ist Im wesentlichen eine 
Auswahl der wichtigsten deutschsprachigen 
Literatur, überwiegend ab 1975. Sie soll -
ohne Anspruch auf Vollständigkelt - einen 
allgemeingehaltenen Oberblick vermitteln und 
der ElniUhrung in die Problematik dienen. 

Aktionsprogramm der Bundesregierung zur 
Förderung der Rehabilitation der Behinderten 
(BMA), v. 14. April 1970, Bundestagsdrucksache 
VI 896, S. 17 ff. 

Anordnung des Verwaltungsrats der Bundes­
anstalt für Arbeit über die Arbeits- und Be­
rufsförderung Behinderter (A Reha) vom 31. 
Juli 1975. ln: Amtliche Nachrichten der Bun­
desanstalt für Arbeit 1975, S. 994. 

Arbeit&Jemelnschaft der Berufsbildungswerke: 
Sonderausbildungsgänge für behinderte Ju­
gendliche in Berufsbildungswerken. Stellung­
nahme zur Berufsausbildung behinderter Ju­
gendlicher. Verabschiedet in der Vollversamm­
lung am 8./9. Nov. 1977. Wetter/Ruhr: Orthop. 
Anstalten Volmarstein. 

Ausbildung und Eingliederung von Lernbehin­
derten. Eine Modellmaßnahme der Dulsburger 
Industrie. ln: Betriebliche Ausbildungspraxis, 
Jg. 23 (1977), Heft 130, S. 593-596. 

Au g s b ur g er, W.; Herrmann, W.; 
Knapp, F.; K ü p p er s, H.-J.; Te w s, 
H. P.; Wiedem an n, E.: Rehabilitation. 
Praxis und Forschung, Berlin-Heidelberg­
New York: 1977. 

Bach , H.: Grundprobleme der Berufsaus­
bildung behinderter Jugendlicher. in: Be­
rufsbildung zwischen Pädagogik und Politik. 
Hrsg. von S o m m e r , K.-H., Ravensburg 
1976, s. 187 ff. 

Be c k er, W.: Berufliche Rehabilitation jetzt 
Im Wandel. ln: Sozialer Fortschritt, Jg. 26 
(1977), Heft 5, S. 106-110. 

Be r n hart, P.: Pädagogische Förderung 
ln der Werkstatt für Behinderte. Ein Beitrag 
zur Praxis der Arbeit mit geistig behinder­
ten Erwachsenen. München und Basel: Rein­
hardt 1977. 

BI e i dick, U.: Pädagogik der Behinderten. 
Grundzüge einer Theorie der Erziehung be­
hinderter Kinder und Jugendlicher. Berlin: 
Marhold 1978, 3. Aufl. 

B o s c h , G.: Zur beruflichen Rehabilitation 
schizophrener Patienten. ln: Die Rehabilita­
tion, Joij. 14 (1975), Heft 1, S. 9-17. 

B r u s i s , J.: Sozialpsychologisch - sozio­
logische Aspekte der Rehabilitation. in: Die 
Rehabilitation, Jg. 16 (1977), Heft 1, S. 20-
24. 

Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.): Behinderung, 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit. ln: Oberla­
gungen II zu einer vorausschauenden Arbeits­
marktpolitik, Nürnberg 1978, S. 234-241. 

Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.): Berufliche 
Rehabilitation. Die Entwicklung der Zahl der 
behinderten Personen in den Jahren 1971 bis 
1977 nach ausgewählten Merkmalen. ln: Amt­
liche Nachrichten der Bundesanstalt fOr Arbeit, 
Jg. 26 (1978), Sonderheit, S. 214--224. 

Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.): Technik im 
Dienste ger Rehabilitation Behinderter. Eine 
Dokumentation. Nürnberg: Sebald (Dr.), 1976. 

AUSWAHLBIBLIOGRAPHIE 

Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.): Verzeichnis 
der Betriebe, für die die Gleichbehandlung 
mit einer Werkstatt für Behinderte nach Art. 111 
Paragraph 7 Satz 2 des Gesetzes zur Weller­
entwicklung des Schwerbeschädi•Jtenrechts 
vom 24. April 1974 (B.GBI. I, S. 981) zugelassen 
wurde. ln: Amtliche Nachrichten der Bundes­
anstalt für Arbeit, Jg. 26 (1978) Heft 3, S. 407-
423. 

Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.): Verzeichnis 
der vorläufig anerkannten Werkstätten für Be­
hinderte nach Paragraph 55 Abs. 1 des Ge­
setzes zur Sicherung der Eingliederung 
Schwerbehinderter ln Arbeit, Beruf und Gesell­
schaft (Schwerbehlndertengesetz). ln: Amtliche 
Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeit, Jg. 
26 (1978), Heft 3, S. 327-406. 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl­
fahrtspflege e. V. (Hrsg.): Die Werkstatt für 
Behinderte. Stellungnahme zur Konzeption. 
Sonn 1976. 

Bundesarbeitsgemeinschaft .. Hilfe für Behin­
derte" e. V. (Hrsg.): Rehabilitationsverzeichnis 
für die Bundesrepublik Deutschland und Ber­
lln West. Sonn-Bad Godesberg: Rehabilita­
tionsverlag 1975. 

Bundesminister für Jugend, Familie und Ge­
sundheit (Hn!IJ.): Freizeit und Behinderung. 
Schriftenreihe des Bundesministers für Ju­
gend, Familie und Gesundheit, Band 47. Stutt­
gart: Kohlhammer 1976. 

Bundesministerium für Arbeit und Sozialord­
nung (Hrsg.): Berufsförderungswerke. Einrich­
tungen zur beruflichen Eingliederung erwach­
sener Behinderter. Sonn 1976. Vallendar: Wal­
ter-Poppelreuter-Haus (Gesamtherstellung). 

Bundesministerium für Arbeit und Sozialord­
nung (Hrsg.): Werkstätten für Behinderte. Ein­
richtungen zur Eingliederung Behinderter ln 
das Arbeitsleben. Bonn 1976. Bornhelm-Hersel: 
Werkstätten für Behinderte (Gesamtherstel­
lung). 

Bus e, L.; K ü n s e b e c k, H.-W.: Die 
Analyse der Probleme von Rehabilltanden 
bei Umschulungsmaßnahmen. ln: Psycholo­
gie und Praxis, Jg. 21 (1977), Heft 1, S. 12-
21. 

Deppe-Wo I finge r, H.: Die berufliche 
Eingliederung Behinderter. Überlegungen 
zum ersten Tarifvertrag für Behinderte in 
der Bundesrepublik. in: Demokratische Er­
ziehung, Jg. 2 (1976), Heft 1, s. ss-e6. 

Deutscher Blldungsrat: Gutachten und Studien 
der Bildungskommission 37, Sonderpädago­
gik 7, Berufsausbildung behinderter Erwach­
sener. Stuttgart: Kielt 1975. 

Deutscher Blldungsrat: Gutachten und Studien 
der Bildungskomission 52, Sonderpädagogik 5, 
Blinde, Sehbehlnderte, Mehrfachbehinderte. 
S.tuttgart: Kielt 1975. 

Deutscher Handwerkskammertag (Hr&J.): Mo­
dell zur Berufseingliederung und Berufsaus­
bildung .,Lernbehinderter". Bonn 1977, 2. Aufl. 

D i e t e r i c h , M.: Die Berufsausbildung 
lernbehinderter Jugendlicher. Ein Beitrag 
zur Systematislerung der Ausblldungsmög­
lichkelten. in: Heilpädagogik, Jg. 29 (1978), 
Heft 8, S. 489-496. 

D i e t er i c h , M.: Die Berufsausbildung 
lernbehinderter Jugendlicher. - Eine Si­
tuationsanalyse -. ln: Die berufsbildende 
Schule, Jg. 30 (1978), Heft 5, S. 277-285. 

E n g e I , P.; H il d e b r a n d t , G.: Lei­
stungsphysiologlsche Gesichtspunkte zur 
Rehabilitation Körperbehinderter. Rhelnstet­
ten: Schindele 1976. 

31 

Erwachsenenbildung für Behinderte. Lehrgän­
ge der VHS Nürnberg. in: Volkshochschule im 
Westen, Jg. 29 (1977'), Heft 4, S. 16)-164. 

E s s i n g e r, H.: Soziale Rand- und Problem­
gruppen. München: Kösel1977. 

Ficht n er, H. J.: Berufliche Rehabilitation 
bei Erkrankungen des Haltungs- und Be­
wegungsapparates. Berlln-Heidelberg..:.New 
York: Springer 1977. 

Funke, E.; Wend t, G. (Hrsg.): Rehabili­
tation 77. Wege zur Prävention und Integra­
tion. Marburg: Medizinische Verlagsgesell­
schaft 1977. 

Ge m s Jäger, W.; D i II, M.: Arbeits- und 
Berufsförderung von Behinderten: Berufliche 
Rehabilitation. Heft 19 der Schrlftenrelhe: 
Aufgaben und Praxis der Bundesanstalt für 
Arbeit. Stuttgart: Kohlhammer 1977. 

G I o m b I 'il, E.: Rehabilitation - Bilanz seit 
1969 und Ausblick. ln: Die Rehabilitation, 
Jg. 17 (1978), Heft 3, S. 127-138. 

Ha a A.: Behindertenproblematik und 
Randgruppentheorie. ln: Die Rehabilitation, 
Jg. 14 (1975), s. 216-221. 

H o f b a u e r , H.: Verlauf und Erfolg der be­
ruflichen Umschulung bel Rehabilltanden. 
ln: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, Jg. 10 (1977), Heft 1, S. 47-
73. 

H o h m , H.: Berufliche Rehabilitation von 
psychisch Kranken. Kritische Bestandsauf­
nahme, neue Konzepte und Praxlsversuche. 
Weinheim und Basel: Beltz 1977. 

H ü I s man n, S.: Probleme der beruflichen 
Eingliederung Behinderter im Hinblick auf 
zunehmende Engpässe im Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzangebot ln: Berufsbildung in 
Wissenschaft und Praxis, Jg. 6 (1977), Heft 1, 
s. 21-23. 

H ü I s man n, S.: Probleme der beruflichen 
Eingliederung lernbehinderter Jugendlicher. 
Zwischenbilanz des Ausschusses für Fragen 
Behinderter (AFB), ln: Beruf und BildurPJ, 
Jg. 26 (1978), Heft 4. S. 13-15. 

!SE-Computer (Hrsg.): Büroarbeitsplätze für 
Körperbehinderte. Aufwärtstrend am Stellen­
markt, - Job lndelt -. ln: Computerwoche 
(1977), Heft 24, S. 19. 

J a c o b s , K.: Lerpbehinderte auf dem Weg 
in die Arbeitswelt. Bonn-Bad Godesberg: 
Dürr 1975. 

Jahrbuch der De4tschen Vereinigung für die 
Rehabilitation Behinderter e. V. Heldeiberg 
1950 ff. Ab 1973 anstelle .,Jahrbuch" als Buch­
titel das Gesamtthema des jeweiligen Kon­
gresses. 

Ja n s e n, D. A.: Die Persönlichkeitsstruktur 
von Körperbehinderten. Psychodiagnostische 
Untersuchungen zur Persönlichkeitsstruktur 
von Körperbehinderten in der beruflichen 
Rehabilitation und von Nichtbehinderten. 
Weinheim und Basel: Beltz 1976, 2. Aufl. 

J ans e n , G.: Die Einstellung der Gesell­
schaft zu Körperbehinderten. Eine psycho­
logische Analyse zwischenmenschlicher Be­
ziehungen aufgrund empirischer Untersu­
chungen. Rheinstetten: Schindele 1976, 3. 
Aufl. 

Ja n s e n , G. (Hrsg.): Sozialwissenschaft­
liehe Aspekte der Rehabilitation. Ein Ober­
blick über empirische Untersuchungen und 
theoretische Ansätze. Rheinstetten: Schin­
dele 1977. 



32 

Ja n t z e n, W.: Sozialisation und Behinde­
rung. Studien zu sozialwissenschaftliehen 
Grundfnlli)en der Behlndertenpädagogik. 
Gießen: Focus 1974. 

J a n t z e n , W.: Werkstätten für Behinderte, 
gesellschaftliche Integration geistig behin­
derter Menschen. in: Lebenshilfe, Jg. 16 
(1977), Heft 2, S. 61-86. 

J an t z e n , W.: Zur begrifflichen Trennung 
von Behinderung aus der Sicht des histori­
schen und dialektischen Materialismus. in: 
Zeitschrift fOr Heilpädagogik, Jg. 27 (1976), 
Heft 7, S. 428-436. 

J o c h h e I m , K. A.: Prioritäten der Reha­
bilitation gestern, heute und morgen. in: 
Die Rehabilitation, Jg. 17 (1978), Heft 1, S. 
53-57. 

Joch heIm , K. A.; Sc h o I z, J. F. 
(Hrsg.): Rehabilitation Band Stuttgart: 
Thieme 1975. 

Jung , K. u. a. (Hrsg.): Rechtsgrundla'i)en 
der Rehabilitation - Sammlung des gesam­
ten Rehabilitationsrechts - 1974 ff. Percha 
am Starnberger See: Schulz (Loseblattsamm­
lung). 

Kanter, G. 0.; Lang e n o h I, H. (Hrsg.): 
Soziales Lernen bei Lernbehinderten. Ber­
lin: Marhold 1978. 

Kerkhoff, W.; Wüstefeld, W.: Re­
habilitation lernbehinderter Kinder und Ju­
gendlicher. Sonn-Bad Godesberg: Rehabili­
tationsverlag 1976. 

K I e f f e r , K. W.: Förderung behinderter 
und lernschwacher Jugendlicher im Betrieb. 
in: Schulmanagement (1976), Heft 4, S. 40-
42. 

K I e e, E.: Behinderten-Report, Band 1 und 2 
Frankfurt: Fischer 1976 (TB 141811747). 

Kollmeler, H.; Wehmeier, G.: Da­
tenquerschnitt und rehabilitationsmedizini­
scher Bereich eines Berufsförderungswerkes. 
in: Die Rehabilitation, Jg. 16 (1977), Heft 1, 

Korn man n, R. (Hrsg.): Diagnostik bei 
Lernbehinderten. Rheinstetten: Schindele 
1976, 2. Aufl. 

Kornmann, R.: Dia>Jnostik von Lernbe­
hinderten. Strategie und Methode im Ober­
weisungsverfahren zur Sonderschule für 
Lernbehinderte. Weinheim und Basel: Beltz 
1976. 

Korpora I, J.; U I m er, H.-J.: Zur Situa­
tion der Rehabilitation in der Bundesrepu­
blik Deutschland. Stuttgart: Ganter 1977. 

Ku t s c h k e, J.: Der Körperbehinderte in Fa­
milie und Gesellschaft. Zur soziologischen 
Situation des Körperbehinderten in seiner 
Umwelt. in: Sonderpädagogik, Jg. 7 (1977), 
Heft 3, S. 120-133. 

Lebenshilfe für Behinderte (Hrsg.): Werkstatt 
für Behinderte, ergänzbares Handbuch. Mar­
burg 1969. 

L e p p In, H.: RItz, H.-G.: Behinderte und 
Leistungsgeminderte als Problemgruppe des 
Arbeitsmarktes. ln: Projektgruppe Arbeits­
marktpolitik/Offe (Hrsg.): Opfer des Arbeits­
marktes. Neuwied und Darmstadt: Luchtar­
hand 1977, S. 121-149. 

L e p p In, H.; RItz, H.-G.: Verlaufsmuster 
der Rehabilitationspolitik in der BRD seit 
1969. Diplomarbeit, Fakultät für Soziologie, 
Bleiefeld 1976. 

M a r q u a r d t, R.: Sonderschule- und was 
dann? Zur Situation von Sonderschülern auf 
dem Arbeitsmarkt und im Beruf. Frankfurt 
und München: Aspekte 1975. 

M a s s i n g e r, M.: Aspekte der beruflichen 
Qualifizierung von behinderten Jugendli­
chen. ln: Beschäm;Jungstherapie und Reha­
bilitation, Jg. 17 (1978), Heft 2, S. 68-72. 

Mattes, R.: Behinderte in der kaufmänni­
schen Ausbildung - kaufmännische Ausbil-

AUSWAHLBIBLIOGRAPHIE 

dung für Behinderte. in: Kuratorium der 
deutschen Wirtschaft für Berufsbildung 
(Hrsg.): Jahrestagung der Arbeitsgemein­
schaft der kaufmännischen Ausblldungslei­
ter, Mai 1976. Sonn 1976. 

Mein h a r d t, J.: Die berufliche und schu­
lische Rehabilitation. in: Wirtschaft und Er­
ziehung, Jg. 27 (1975), Heft 7, S. 184-190. 

M erz b a c her, G.: Die Situation des Lern­
behinderten im Entscheidungsraum zwischen 
Schule und Beruf. Eine empirische Unter­
suchung. Rheinstetten: Schindele 1976. 

M ö I I er- L ü c k I n g , N.: Ältere und Be­
hinderte - Mehr Chancen in Beruf und Ar­
beit. in: Seiffert, H.; Simmert, D. B.: Ar­
beitsmarkt in der Krise. Düsseldorf: Bund 
1976, s. 57-87. 

Der Regierende Bürgermeister von Berlln 
(Hrsg.): Die Situation der Behinderten in Ber­
lin (West). Abschlußbericht Berlin: Senats­
kanzlei!Pianungsleltstelle 1978. 

ReIser, R.: Modell zur Berufseingliede­
rung und Berufsausbildung "Lernbehinder­
ter". - Darstellung des Modells unter Be­
rücksichtigung von bereits gewonnenen Er­
fahrungswerten -. in: Forum Jugendhilfe 
(1977), Heft 3, S. 51-54. 

R In t e I e n , E.: Ergebnisse beruflicher Re­
habilitation psychisch und geistig Behinder­
ter (1969170-1977). in: Die Rehabilitation, 
Jg. 17 (1978). Heft 3, S. 149-155. 

R ü t h , W.: Ursachen vorzeitiger Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeit. Schrift 121 der Kommis­
sion für wirtschaftlichen und sozialen Wan­
del. Göttingen: Schwartz & Co., 1976. 

Selbstverwaltungsorgane der Bundesversiche­
rungsanstalt für Angestellte (Hrsoi).): Neue Re­
habilitationsrichtlinien der BIA. in: Die Ange­
stelltenversicherung, Jg. 24 (1977), Heft 7, S. 
281-295. 

Se y d, W.: Adressatenorientierte Unterrichts­
gestaltung in der beruflichen Rehabilitation. 
in: Die Deutsche Berufs- und Fachschule, 
Jg. 72 (1976), s. 528-540. 

S e y w a I d , A.: Körperliche Behinderung. 
Grundfragen einer Soziologie der Benach­
teiligten. Frankfurt-New York: Campus 1977. 

Speck, 0.: Der geistig behinderte Mensch 
und seine Erziehung. München und Basel: 
Rheinhardt 1975, 3. Aufl. 

Sc h I I d man n, U.: Zur politischen und 
ökonomischen Funktion der beruflichen Re­
habilitation Behinderter in der BRD und 
West-Berlin. Rheinstetten: Schindele 1977. 

Sc h n e dIe r, M.-L.: Selbständigkeltstest 
als ein Schritt zur Durchführung der Berufs­
flndung bei dysmelen Jugendlichen. Versuch 
eines Vergleichs und einer kurzen Auswer­
tung. ln: Beschäftigungstherapie und Reha­
bilitation, Jg. 16 (1977), Hel! 3, S. 177-178. 

S c h o I z, J. F. (Hrsg.): 20 Jahre Rehabili­
tation als Schlüssel zum Dauerarbeitsplatz. 
Bericht über den Heidelberger Rehabilita­
tionskongreß 1978 in Neckargemünd. Berlin 
und Springer-Verlag (erscheint 
voraussichtlich Frühjahr 1979). 

S c h w ö b e I , C. G.: Ausbildungs- und Be­
schäftigungsprobleme lernbehinderter Ju­
gendlicher. in: Beruf und Bildung, Jg. 25 
(1977), Heft 3, S. 7-11. 

Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Fachserie 13 
"Sozialleistungen", Reihe 5.2 (Rehabilitations­
maßnahmen 1976). StuttgartiMainz: Kohlham­
mer 1978. 

Steinhausen, H.-Ch.; Wefers, D.: 
Körperbehinderte Kinder und Jugendliche. 
Empirische Untersuchun-J zur Psychologie 
der Körperbehinderung. Weinheim und Ba­
sel: Beltz 1977. 

Stiftung Rehabilitation Heldeiberg (Hrsg.): Re­
habilitation muß weiterentwickelt werden; Bei­
träge zur Anpassung der Rehabilitation an 
veränderte Verhältnisse. Heldeiberg 1975. 

BWPsns 

Stiftung Rehabilitation Heldeiberg (Hrsg.): 
Zeitgerechte berufliche Bildung für Behinderte. 
Heidelberger Schriftenreihe zur Rehabilitation 
Band 2. Heldeiberg 1975, 2. Aufl. 

S t o o ß , F.: Überlegungen zur -Auswahl des 
Ausbildungsangebotes ln Berufsbildungs­
werken für behinderte Jll'Jendllche. ln: Die 
Rehabilitation, Jg. 15 (1976), Heft 1, S. 27-
38. 

T h im m, W.: Modellseminar "Behinderte 
unter uns". ln: Erwachsenenbildung, Jg. 23 
(1977), Heft 4, S. 210-214. 

T h Im m, W.: Soziologie der Behinderten. 
Rheinstetten: Schindele 1975, 3. Auf!. 

T h u s t, W.: Die Rechtsberatung in der Re­
habilitation. Düsseldorf: Bundesarbeitsge­
meinschaft "Hilfe für Behinderte" 1978. 

T r e I e r, P.: Der Arbeitsplatz des Behinder­
ten als soziales, ergonomisches und sicher­
heitstechnisches Problem. ln: Die Rehabili­
tation, Jg. 16 (1977), Heft 1, S. 

Verband evangelischer Einrichtungen für gei­
stig und seelisch Behinderte e. V. (Hrsg.): 
Materialien zur Werkstatt für Behinderte. Bad 
Oeynhausen: Wittekindshof, Werkstatt für Be­
hinderte, 1977. 

Vetter, K. F.: Arbeitslehre I Polytechnik 
für Behinderte. Gießen I Lollar: Achenbach 
1975. 

Vetter, K. F.: Beiträge zur Aufklärung über 
die Arbeitswelt für Lernbehinderte durch 
Arbeitslehre. Rheinstetten: Schindele 1977. 

W e b e r, W.: Berufstindung bei schwerbe­
hinderten Jugendlichen. ln: Informations­
dienst der Stiftung Rehabilitation Heldel­
berg, Nov./Dez. 1976, S. 1-15. 

W e I .,;J t, M. (Hrsg.): Schulische Integration 
von Behinderten. Beiträge zum Verhältnis 
von Sonderschulen zum Regelschulsystem. 
Weinheim und Basel: Beltz 1977. 

W e I n I ä d e r, H. G.: Leistungen Behinder­
ter im Urteil Nichtbehinderter. Empirische 
Untersuchungen zur Kausalinterpretation 
von Handlungsergebnissen Blinder. Rheln­
stetten: Schindele 1976. 

Wolfgart, H.; Luig, Th.: Soziale Dien­
ste für Körperbehinderte in Schule und Be­
ruf. Schriftenreihe des Instituts für Kommu­
nalwissenschaften, Band 9. Bonn: Eichholz 
1976. 

Z i e I k e, D.: Berufsausbildung für "Lernge­
störte" - Informationen zu einem vom Bun­
desinstitut für Berufsbildung wissenschaftlich 
begleiteten Modellversuch der Handwerks­
kammer für Mittelfranken (DHKT-Modell) -. 
ln: Berufsbildung in Wissenschaft und Pra­
xis, Jg. 6 (1977), Heft 4, S. 23-24. 

Karin Guntsch 

Autoren dieses Heftes 
Manfred Harrer, Ministerialrat im Bun­
desministerium für Arbeit und Sozial­
ordnung, AcehusstraBe 1, 5300 Bonn­
Duisdorf 
Werner Herrmann, Vorstandsmitglied im 
Bereich Berufs- und Schulbildung der 
Stiftung Rehabilitation Heidelberg, Bon­
hoefferstraße, 6900 Heidelberg 1 
Ger! Schmitt, Studiendirektor an der 
Loschmidt-Oberschule, Loschmidtstraße 
19-23, 1000 Berlin 10 
Reinhard Wohlleben, Oberdirektor in 
der Bundesanstalt für Arbeit, Regens­
burger Straße 104, 8500 Nürnberg 1 
Sabine Adler, Karin Guntsch, Saskia 
Hülsmann, Peter-W. Kloas, Frauke 
Mansholt und Peter Werdeimann sind 
Mitarbeiter des Bundesinstituts für Be­
rufsbildung 



___ Schroedel __ _ 
Reihe: 
Beiträge zur 
Berufsbildung 

Pädagogik 

Martha Ibrahim, 
Angela Paul-Kohlhoff 
Politikunterricht an der 
Berufsschule in der 
Erfahrung der Schüler. 
Best.-Nr. 36722 
240 Seiten, kart., DM 28,80 

Der Band enthält den Bericht 
einer Forschungsgruppe, die sich 
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Er kann den richtigen Weg nicht allein finden. Denn er fühlt sich unsicher und von uns ins 
Abseits gedrängt. Seine Eltern kamen, um b.ei uns zu arbeiten. Aber was wird aus ihm?- »Ab in die 
Heimat, wir haben mit eigenen Problemen genug zu tun!« - Nein. So lösen sich keine Probleme. 
Sonst verbauen wir ihm und vielen tausend anderen ein geordnetes Leben, ob bei uns oder in der 
Heimat ihrer J;:ltern. Freundschaftliche Hilfe - in der Berufsschule, im Betrieb, in Gruppen oder in 
Vereinen- würde ihnen helfen, einen besseren Weg zu finden. Jeder einzelne kann dazu beitragen. 
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